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Liebe Leserinnen und Leser,

in diesem Newsletter präsentieren wir Ihnen wieder weitgefächerte Informationen rund um die betriebliche  

Altersversorgung. Wir beginnen mit der Erläuterung einer interessanten Entscheidung des Bundesarbeitsge-

richts vom 30. 9. 2014. In dieser Entscheidung geht es sowohl um Fragen der Einstandspflicht des Arbeitgebers 

als auch um Probleme im Zusammenhang mit der Pflicht zur Anpassungsprüfung.

Besonders freuen wir uns über ein Interview in der Rubrik „Nachgefragt“, in dem Udo Lademann, Personal-

leiter bei DECKEL MAHO in Pfronten, Einblicke in die Praxis der betrieblichen Altersversorgung gibt.

Abgerundet ist der Newsletter durch Hinweise auf neue gesetzgeberische Tätigkeiten im Zusammenhang mit 

der Umsetzung der EU-Mobilitätsrichtlinie. Für Unternehmen mit Direktzusagen sind weiter die Ausführungen 

zu den Rechnungszinsen nach HGB interessant.

Vor zehn Jahren wurde die MetallRente Beratungseinheit als eigenständige Gesellschaft ausgegründet. Aus 

 diesem Anlass haben wir Martin Katheder, Chef der MetallRente Beratungseinheit, befragt.

Wir wünschen Ihnen wie immer eine angenehme Lektüre.

Newsletter der MetallRente Beratungseinheit
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Einstandspflicht des Arbeitgebers und Anpassungsprüfung bei  

externen Durchführungswegen – doch alles nicht so einfach?

Die externen Durchführungswege Direktversiche

rung, Pensionskasse und Pensionsfonds versprechen 

dem Arbeitgeber ein Höchstmaß an Einfachheit und 

Sicherheit. Für den Arbeitnehmer haben diese Durch

führungswege den Charme, dass er den Vertrag 

nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses mitneh

men und weiterführen kann. Damit ist im Ergebnis 

eine Altersversorgung aus einer Quelle möglich.

 

In der letzten Zeit hat das Bundesarbeitsgericht eini-

ge Entscheidungen gefällt, die insbesondere die Ar-

beitgeber an dem eben skizzierten Bild vom ein-

fachen und risikoarmen Durchführungsweg zweifeln 

lassen. Die nachfolgenden Ausführungen erläutern 

diese Entscheidungen und zeigen den Weg, wie für 

die Arbeitgeber das Ziel eines risikoarmen Angebots 

erreicht werden kann.

Einstandspflicht des Arbeitgebers I – die Entschei-

dung des BAG vom 19. 6. 2012 (BAG 3 AZR 408/10)

Am 19. 6. 2012 hat das BAG in der genannten Ent-

scheidung festgehalten, dass der Arbeitgeber in dem 

Fall, in dem eine regulierte Pensionskasse die Leis-

tung satzungskonform herabsetzt, dem Betriebsrent-

ner gegenüber den Fehlbetrag auszugleichen hat. 

Gestützt hat das BAG die Entscheidung auf die Subsi-

diärhaftung des Arbeitgebers nach § 1 Abs. 1 Satz 3 

BetrAVG. 

Für die Arbeitgeber, die die MetallPensionskasse 

 anbieten, hat diese Entscheidung keine Bedeutung, 

denn 

• bei der MetallPensionskasse handelt es sich 

um eine deregulierte Pensionskasse, die die 

Leistungen nicht herabsetzen kann und  

• die dem Sicherungsfonds der deutschen Versi-

cherungswirtschaft (Protektor) beigetreten 

ist, der als Auffanggesellschaft für den Fall 

der Insolvenz die Verpflichtungen übernimmt.

 

Wir haben über diese Entscheidung bereits im 

MetallRente-Newsletter 03/2012 berichtet. Zum da-

maligen Zeitpunkt lag lediglich die Pressemitteilung 

des BAG vor. Der zwischenzeitlich verfügbare Voll-

text des Urteils ist diesem Newsletter als PDF beige-

fügt.

Einstandspflicht des Arbeitgebers II – die Entschei-

dung des BAG vom 30. 9. 2014 (BAG 3 AZR 613/12)

In einer weiteren Entscheidung hat das BAG den in 

der ersten Entscheidung beschrittenen Weg konse-

quent fortgesetzt. In dem hier zur Entscheidung an-

stehenden Fall lag die Besonderheit darin, dass der 

ehemalige Arbeitgeber auf die Art und Weise der 

Kapitalanlage durch die Pensionskasse keinerlei 

Einfluss hatte. 

Nach Auffassung des BAG spielt auch dieser Umstand 

bei der Frage der Einstandspflicht nach § 1 Abs. 1 

Satz 3 BetrAVG keine Rolle. Auf den Punkt gebracht 

bedeutet dies, dass der Arbeitgeber für das einmal 

gegebene Leistungsversprechen ohne jedes Wenn 

und Aber einzustehen hat. 

In Konsequenz bedeutet dies, dass der Arbeitgeber 

bei der Auswahl des Anbieters auch weitergehende 

Fragen der Subsidiärhaftung in den Fokus seiner 

Überlegungen stellen muss. Wie der hier entschie-

dene Fall zeigt, verwirklicht sich diese Subsidiärhaf-

tung gerade nicht bei einer Insolvenz des Anbieters, 

sondern im Vorfeld, wenn die Möglichkeit der Leis-

tungsminderung besteht. 

Auch hier ging es wieder um eine regulierte Pensi-

onskasse, die in der Rechtsform eines Versicherungs-

vereins auf Gegenseitigkeit (VVaG) betrieben wird. 

Deregulierte Pensionskassen, die nach dem Versiche-

rungsaufsichtsrecht in der Rechtsform einer AG orga-

nisiert sind, haben keine Möglichkeit, Leistungen zu 

kürzen. Aus diesem Grund ist auch diese Entschei-

dung für Arbeitgeber, die die MetallPensionskasse 

anbieten, ohne Belang.

Anpassungsprüfung nach § 16 BetrAVG – auch bei 

Pensionskassen? 

 

Regelmäßig entscheidet das BAG über Fragen der 

Betriebsrentenanpassung nach § 16 BetrAVG. Für den 
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Arbeitgeber ist die Anpassungsprüfung bei Direktzu-

sagen eine verwaltungsintensive Tätigkeit, die zu-

dem direkte wirtschaftliche Auswirkungen hat. Auch 

hier punkten die externen Durchführungswege mit 

der Möglichkeit, bei entsprechender Gestaltung der 

Zusagen, von dieser Pflicht befreit zu werden.  

 

Für Verunsicherung hat insoweit die bereits zitierte 

Entscheidung des BAG vom 30. 9. 2014 gesorgt, denn 

strittig war in diesem Verfahren auch, ob und in wel-

chem Umfang der Arbeitgeber eine Anpassungsprü-

fung vornehmen muss. 

In dem hier entschiedenen Fall war ausschlagge-

bend, dass die Versorgungszusage bereits vor In-

krafttreten der Deckungsrückstellungsverordnung 

im Jahr 1996 gegeben worden war. Nach den Ausfüh-

rungen des BAG kann die Anpassungsprüfung auf 

Grundlage des § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG nur bei Zu-

sagen entfallen, die ab dem Inkrafttreten der Verord-

nung am 16. 5. 1996 erteilt worden sind. 

Da das Versorgungswerk MetallRente erst im Jahr 

2001 gegründet wurde, ist die Entscheidung vom 

30. 9. 2014 auch in diesem Punkt für Arbeitgeber, die 

dem Versorgungswerk MetallRente vertrauen, ohne 

Belang. Es spielt dabei keine Rolle, ob die Leistungen 

arbeitgeber- oder arbeitnehmerfinanziert sind.

 

Die Entscheidung des BAG vom 30. 9. 2014 ist diesem 

Newsletter als PDF beigefügt. 

Nachgefragt: bei Udo Lademann, Leiter Personal bei DECKEL MAHO 

in Pfronten

Udo Lademann ist Leiter Personal bei der DECKEl 

MAHO Pfronten GmbH. Der DMG MORI SEIKIKon

zern ist ein weltweit führender Hersteller von spa

nenden Werkzeugmaschinen. Am Standort Pfronten 

beschäftigt die DECKEL MAHO GmbH ca. 1.200 Ar

beitnehmer.

Frage: Herr Lademann, wie sieht das Angebot der 

betrieblichen Altersversorgung bei Ihnen aus? 

Udo Lademann: Der DMG MORI SEIKI-Konzern ist ei-

ner der führenden Hersteller von spanenden Werk-

zeugmaschinen. Als global agierendes Unternehmen 

muss DMG MORI seinen Kunden stets höchste Qualität 

bieten. Und die Professionalität, die wir unseren Kun-

den bieten, wollen wir natürlich auch unseren Beschäf-

tigten bieten. Wir haben uns dazu entschlossen, die in 

der Metall- und Elektroindustrie vereinbarten altersver-

mögenswirksamen Leistungen als arbeitgeberfinan-

zierte Leistung auszugestalten. Damit haben wir nach 

unserem Verständnis ausreichend Anreize gegeben, 

damit unsere Beschäftigten eine werthaltige zusätz-

liche Altersversorgung aufbauen können.

Frage: Sind sie zufrieden mit dem Umfang, in dem 

Ihre Beschäftigten dieses Angebot nutzen?

Udo Lademann: Das Angebot eines arbeitgeberfinan-

zierten Bausteins reicht für sich alleine genommen lei-

der noch nicht aus. Wir haben in der Vergangenheit ja 

festgestellt, dass auch die vermögenswirksamen Leis-

tungen nur von einem Teil der Belegschaft abgerufen 

wurden. Umso wichtiger ist es, auch dieses Angebot 

aktiv in die Belegschaft zu tragen, bekannt zu machen 

und dafür zu werben. Auch wenn der Anspruch auf 

diesen arbeitgeberfinanzierten Baustein auf einer tarif-

vertraglichen Regelung beruht, sehen wir in diesem 

Arbeitgeberbeitrag auch ein Mittel der strategischen 

Personalpolitik. Letztlich erspart uns die tarifvertrag-

liche Regelung eine mühsame interne Diskussion um 

die Verwendung dieses Beitrags.

Frage: Wie wird dieses Angebot in der Belegschaft 

bekannt gemacht? 

Udo Lademann ist seit 2006 

Personalleiter der DECKEL 

MAHO Pfronten GmbH.  

Davor war der 44-jährige Di-

plom-Ökonom (Universität 

Augsburg) 7 Jahre für die  

Schaeffler Gruppe tätig.
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Udo Lademann: Wie schon ausgeführt, ist das Ange-

bot überraschenderweise kein Selbstläufer. Wir stan-

den auch hier vor der üblichen Frage „Make or buy“, 

also selbst die Kommunikation übernehmen und damit 

eigene Ressourcen binden oder mit einem externen 

Partner zusammenarbeiten. Wir haben uns für Letzte-

res entschieden. Mit Allianz Pension Partners haben 

wir diesen Partner gefunden.

Frage: Wie sieht die Unterstützung durch Allianz 

Pension Partners konkret aus?

Udo Lademann: Wir sehen in einer regelmäßigen Be-

ratung unserer Mitarbeiter den Schlüssel zum Erfolg. 

Aus diesem Grund ist bei uns die Entscheidung getrof-

fen worden, regelmäßige Beratungstage bei uns im 

Haus anzubieten. Dies bedeutet, dass unsere Mitarbei-

ter an diesen Tagen die Möglichkeit haben, mit dem 

für unser Unternehmen verantwortlichen MetallRente- 

Berater zu sprechen. Hierbei geht es nicht nur um den 

Neuabschluss von Verträgen. Das Serviceangebot um-

fasst vielmehr auch die Beratung und Betreuung un-

serer Mitarbeiter, die Fragen zu bestehenden Verträ-

gen haben. Das entlastet uns als Personalabteilung. 

Gleichzeitig wissen wir auch, dass unsere Mitarbeiter 

mit ihren Fragen an der richtigen Stelle sind. Aus Ar-

beitgebersicht ist besonders hervorzuheben, dass mit 

der Beratung durch Allianz Pension Partners unser 

Haftungsrisiko sinkt. Für die Beratung trägt dies dann 

Allianz Pension Partners.

Frage: Ihr Unternehmen ist ja auch ein gefragter Aus-

bildungsbetrieb. Sie bilden in Pfronten aktuell jähr-

lich ca. 100 junge Menschen zu qualifizierten Fach-

kräften aus, auf die Sie auch in Zukunft zählen. Gibt 

es speziell für diesen Personenkreis ein eigenes Bera-

tungsangebot?

Udo Lademann: Mit Ausbildungsbeginn beginnt für 

viele junge Menschen ein völlig neuer Lebensab-

schnitt. Da müssen Entscheidungen getroffen werden, 

die bisher noch nie anstanden. Eine dieser Entschei-

dungen betrifft die Frage der Altersversorgung. Auch 

hier unterstützt die MetallRente Beratungseinheit mit 

einem speziell auf die Auszubildenden zugeschnitte-

nen Beratungsangebot. Den Auszubildenden wird er-

klärt, wie Altersvorsorge funktioniert, welche Beson-

derheiten zu beachten sind und welche Form der 

Vorsorge für die Auszubildenden jetzt am vorteilhaf-

testen ist. Das können wir in dieser Tiefe und Gründ-

lichkeit nicht leisten. Wir können unseren Auszubilden-

den jedoch die Möglichkeit eröffnen, sich optimal zu 

informieren. Hier sehen wir uns als Ausbildungsbetrieb 

auch in der Verpflichtung. Diesen Weg können wir so 

gehen, weil wir mit Allianz Pension Partners seit Jahren 

vertrauensvoll zusammenarbeiten.

Eine oft schwierige personalpolitische Aufgabe: Führungskräfte und Leistungsträger sollen an das Un-

ternehmen gebunden, motiviert, im Idealfall sogar begeistert werden. Auf der anderen Seite stehen der 

Kostendruck und das hierdurch begrenzte Budget. 

Wie eine Führungskräfteversorgung dazu beitragen kann, diesen Widerspruch aufzulösen, möchten wir 

in unserer nächsten Fachkonferenz kritisch untersuchen und Ihnen Antworten aus der Praxis geben.

Wir laden Sie deshalb ein, am 9. 6. 2015 an der Fachkonferenz teilzunehmen. Die Veranstaltung beginnt 

um 8:30 Uhr und findet als Webinar (Telefonkonferenz mit gleichzeitiger Online-Präsentation) statt. 

Wie können Sie an der Fachkonferenz teilnehmen?

Hier können Sie sich online anmelden:      Ich möchte teilnehmen 

Sie erhalten in Kürze auch eine E-Mail, der Sie die Zugangsdaten zur Teilnahme an der Fachkonferenz 

entnehmen können. Wir freuen uns, Sie bei unserer Fachkonferenz zu begrüßen.

Vorankündigung: telefonische Fachkonferenz zum Thema  

„Führungskräfteversorgung: vom Kostenfaktor zum Attraktivitäts-

treiber“ am 9. 6. 2015“
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Das hohe Plus bei den gesetzlichen Renten darf je-

doch nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Ren-

tenniveau insgesamt in den letzten Jahren gesunken 

ist. Auch muss berücksichtigt werden, dass der Bei-

trag zur Pflegeversicherung zum 1. 1. 2015 um 0,3 % 

gestiegen ist.

In der längerfristigen Betrachtung liegt die Steige-

rung der gesetzlichen Rente unter der Inflation. Dies 

liegt vor allem an den Nullrunden in der Vergangen-

heit, so zuletzt im Jahr 2010, als es für die Rentenbe-

zieher keine Anpassung der gesetzlichen Renten gab.

Rentenerhöhung 2015: ein kräftiges Plus von 2,1 % bzw. 2,5 %

Bezieher von Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung dürfen sich in diesem Jahr über eine Erhöhung 

freuen, die im Vergleich zu den letzten Jahren üppig ausfällt. Die gesetzlichen Renten steigen im Westen um 

2,1 %, im Osten sogar um 2,5 %!

Jahr Rentenerhöhung West Rentenerhöhung Ost

2005 0,00 0,00

2006 0,00 0,00

2007 0,54 0,54

2008 1,10 1,10

2009 2,51 3,38

2010 0,00 0,00

2011 0,99 0,99

2012 2,18 2,26

2013 0,25 3,29

2014 1,67 2,53

2015 2,10 2,50

Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil des BSG zur Beitrags-

pflicht zur KVdR und PflVdR bei Pensionskassen erhoben

Ein besonderes Ärgernis bei Betriebsrenten ist die 

KVdRPflicht im Leistungsbezug. Umso ärgerlicher 

ist es, wenn die Beitragspflicht auch die Leistungsan

sprüche umfasst, die aus privater Fortführung stam

men. Das BSG hatte in diesem Fall entschieden. 

Hiergegen ist nun Verfassungsbeschwerde erhoben 

worden. 

In unserem Newsletter 03/2014 hatten wir Sie über 

mehrere Entscheidungen des BSG vom 23. 7. 2014 in-

formiert. In diesen Entscheidungen hatte das BSG 

festgehalten, dass bei Leistungen einer Pensionskas-

se auch der Teil der Leistung der Beitragspflicht zur 

KVdR und PflVdR unterliegt, der aus einer privaten 

Fortführung stammt. Bei Direktversicherungen ist 

dieser Teil der Leistung seit einer Entscheidung des 

BVerfG aus dem Jahr 2010 nicht beitragspflichtig.  

 

Zumindest zu einer Entscheidung liegt das Urteil 

nunmehr im Volltext vor. Sie erhalten das Urteil von 

dem für Sie verantwortlichen MetallRente-Berater. 

Beinahe erwartungsgemäß wurde gegen die Ent-

scheidung des BSG Verfassungsbeschwerde zum 

BVerfG erhoben. Es bleibt nun abzuwarten, ob die 

Entscheidung des BSG zu den Pensionskassenzusa-

gen insbesondere unter dem Gesichtspunkt der 

Gleichbehandlung Bestand haben wird.
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Die EU-Mobilitätsrichtlinie – Änderungen im BetrAVG

Mitte April hat das BMAS den ersten Entwurf eines 

Gesetzes zur Umsetzung der EUMobilitätsrichtlinie 

versandt. Die EUMobilitätsrichtlinie, die im April 

2014 beschlossen wurde, soll im Bereich von Zusatz

rentensystemen die Mobilität der Arbeitnehmer in

nerhalb der EU fördern und Hemmnisse abbauen.

Um was geht es in der Richtlinie?

Die Richtlinie sieht im Kern einige zentrale Ände-

rungen im Vergleich zur aktuellen Rechtslage vor. 

Nach der Richtlinie dürfen die Unverfallbarkeits-

fristen künftig höchstens drei Jahre betragen. Für 

den Erwerb einer unverfallbaren Anwartschaft ist 

nach der Richtlinie ein Mindestalter von 21 Jahren 

vorgesehen. 

 

Die Richtlinie sieht weiter vor, dass Anwartschaften 

nicht mehr einseitig abgefunden werden können.

Wie wird der deutsche Gesetzgeber diese Vorga-

ben umsetzen?

Die Richtlinie beschränkt sich im Anwendungsbe-

reich nur auf grenzüberschreitende Fälle. Für den 

„innerdeutschen“ Arbeitgeberwechsel besteht an 

sich kein Änderungsbedarf. Dennoch wird der Ge-

setzgeber manche Vorgaben auch in Bezug auf rein 

nationale Sachverhalte umsetzen. 

So sieht der nun veröffentlichte Referentenentwurf 

tatsächlich eine generelle Absenkung der Unverfall-

barkeitsfrist auf drei Jahre vor. Auch wird das Min-

destalter für den Erwerb einer unverfallbaren An-

wartschaft auf 21 Jahre herabgesetzt. 

Die Dynamisierung von unverfallbaren Anwartschaf-

ten soll in einem neuen § 2a des Betriebsrentenge-

setzes geregelt werden. Danach werden im Gegen-

satz zur aktuellen Rechtslage Veränderungen der 

Versorgungszusage und der Bemessungsgrundlage, 

die nach dem Ausscheiden des Arbeitnehmers eintre-

ten, berücksichtigt. Von der generellen Pflicht zur 

Dynamisierung gibt es ähnlich dem bestehenden 

§ 16 BetrAVG Ausnahmen. So ist der Arbeitgeber ins-

besondere dann von der Dynamisierung befreit, 

wenn die Anwartschaft über einen Pensionsfonds, 

eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung 

durchgeführt wird und die Erträge auch dem ausge-

schiedenen Arbeitnehmer zugutekommen (§ 2a 

Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BetrAVG-Entwurf). 

Das Verbot der einseitigen Abfindung von Anwart-

schaften wird nach dem Referentenentwurf aus-

schließlich für grenzüberschreitende Sachverhalte 

gelten. Im Kern bleiben daher die bestehenden 

Abfindungsmöglichkeiten des § 3 BetrAVG erhalten. 

Kleinstanwartschaften können danach wie bisher 

weiter abgefunden werden.

Ab wann sollen die neuen Regelungen greifen?

Der deutsche Gesetzgeber nutzt den von der Richtli-

nie eingeräumten Spielraum aus. So werden die 

neue Unverfallbarkeitsfrist und das Absenken des 

Mindestalters auf 21 Jahre nur für Zusagen gelten, 

die ab dem 1. 1. 2018 gegeben werden. 

Die Dynamisierung ruhender Anwartschaften wird 

ebenfalls erst für Beschäftigungszeiten ab dem 

1. 1. 2018 gelten. Versorgungssysteme, die zum 

20. 5. 2014 geschlossen waren, sind von der Dynami-

sierung gänzlich ausgenommen.

Was ist nun zu tun? 

Für Unternehmen, die den Rechtsanspruch auf Ent-

geltumwandlung umsetzen und als Durchführungs-

weg den Pensionsfonds, die Pensionskasse oder die 

Direktversicherung anbieten, entsteht durch die Än-

derungen in der Regel kein Handlungsbedarf. Denn 

Betriebsrentenansprüche aus Entgeltumwandlung 

sind sofort unverfallbar – unabhängig vom Lebensal-

ter. Die insoweit absehbaren Veränderungen spielen 

daher keine Rolle. 

Gleiches gilt für die Pflicht zur Dynamisierung ru-

hender Anwartschaften. Da üblicherweise die Erträ-

ge auch dem ausgeschiedenen Arbeitnehmer zugu-

tekommen, besteht kein Handlungsbedarf.

Unternehmen, die ihre betriebliche Altersversorgung 

über die Durchführungswege Unterstützungskasse 

und Direktzusage organisieren, sollten die bestehen-
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den Systeme im Lichte der sich abzeichnenden Ände-

rungen analysieren und daraus die erforderlichen 

Maßnahmen ableiten. Welche Maßnahmen dies sind, 

lässt sich nur anhand der bestehenden Versorgungs-

ordnung beantworten. 

 

  Der Referentenentwurf ist diesem Newsletter 

als PDF beigefügt. Über den weiteren Verlauf 

des Gesetzgebungsverfahrens informieren  

wir Sie.

Pensionsverpflichtungen im Auge behalten

Die Zinsen befinden sich seit geraumer Zeit auf 

einem historischen Tiefstand. Eine der Konse

quenzen ist das Absinken des Höchstrechnungs

zinses für Lebensversicherungen von 3,25% auf nun

mehr 1,25 % in etwas mehr als zehn Jahren.

Unternehmen, die ihren Arbeitnehmern eine betrieb-

liche Altersversorgung im Wege der Direktzusage 

gewähren, sehen dies an den stetig steigenden Rück-

stellungen für die Pensionsverpflichtungen. Denn 

eine der maßgeblichen Größen für die Berechnung 

der Pensionsrückstellung ist der von der Bundesbank 

ermittelte Zinssatz für die Bewertung dieser Ver-

pflichtungen.

Die Entwicklung des HGB-Rechnungszinses 

Unternehmen, die ihre Pensionsverpflichtungen nach 

HGB bewerten, müssen diese Verpflichtungen mit 

einem Zinssatz abdiskontieren, der von der Deut-

schen Bundesbank monatlich ermittelt und veröffent-

licht wird.

Während dieser Zins Ende 2010 noch bei 5,15 % lag, 

musste bis Ende 2013 bereits ein Rückgang auf 

4,88 % festgestellt werden. Bis Ende 2014 war dieser 

Zins sogar auf 4,53 % gefallen. Da es sich dabei um 

einen Durchschnittszinssatz der letzten sieben Jahre 

handelt, kann bereits jetzt sicher davon ausgegan-

gen werden, dass dieser Zinssatz weiter fallen wird. 

Bis Ende 2015 wird sich der Zinssatz auf ca. 3,8 % ab-

gesenkt haben. Und auch in den folgenden Jahren ist 

mit einem weiter sinkenden Rechnungszins zu rech-

nen.  

Was bedeutet dies für die Bilanz?

Das Absinken des für die Bewertung maßgeblichen 

Zinssatzes wird die Rückstellungen steigen lassen. 

Die sich hieraus ergebenden zusätzlichen Zufüh-

rungen zur Rückstellung sind voll ergebniswirksam 

in der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen. Je 

nachdem, in welchem Verhältnis Anwärter, mit un-

verfallbarer Anwartschaft ausgeschiedene Arbeit-

nehmer und Rentner stehen, können sich die Rück-

stellungen für die Pensionsverpflichtungen durch das 

Absinken des Rechnungszinses allein bis zum Jahres-

ende um bis zu 25 % erhöhen. Veränderungen, die 

sich etwa aus einer Anpassung der Sterbetafeln erge-

ben könnten, wenn die Lebenserwartung über das 

bereits absehbare Maß hinaus steigt, sind hierbei  

unberücksichtigt.

HGB-Rechnungszins – Entwicklung seit 2009
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Im Ergebnis geht dies zu Lasten des Eigenkapitals. 

Damit können sich neben der jährlichen negativen 

Ergebniswirkung auch für das Unternehmen wich-

tige Kennzahlen verschlechtern.

Was ist zu tun?

Eine betriebliche Altersversorgung im Wege der Di-

rektzusage ist ein wichtiges personalpolitisches In-

strument. Dieses alleine wegen des veränderten 

Zinsumfeldes über Bord zu werfen, wäre kurzsichtig. 

Vielmehr empfiehlt es sich, das bestehende Versor-

gungssystem an die sich ändernden Gegebenheiten 

anzupassen. Sofern die Pensionsverpflichtungen be-

reits mit Vermögenswerten unterlegt sind, kann eine 

kritische Analyse dieser Rückdeckung zu empfehlen 

Hintergrundwissen: der HGB-Zins

Seit dem Inkrafttreten des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) müssen die Unternehmen 

ihre Pensionsverpflichtungen mit einem durchschnittlichen Marktzins abdiskontieren. Dieser Zinssatz 

wird monatlich von der Deutschen Bundesbank festgelegt und veröffentlicht. Wegen der anhaltenden 

Niedrigzinsphase sinkt dieser Zins auch in Zukunft.

Grundsätzlich gilt: Steigt dieser Zins, reduziert sich die zu bilanzierende Pensionsverpflichtung; sinkt 

der Zins, steigt die Pensionsverpflichtung.

Vor Inkrafttreten des BilMoG konnten die Unternehmen die Pensionsverpflichtungen unabhängig von 

den tatsächlichen Zinsen mit dem für die Steuerbilanz maßgebenden Zinssatz von 6 % berechnen. 

Unternehmen, die international bilanzieren, müssen für die internationale Bilanz den sog. „IFRS-Rech-

nungszins“ anwenden. Hierbei handelt es sich um einen stichtagsbezogenen Zinssatz, der derzeit deut-

lich unter dem BilMoG-Zins liegt. Ende 2014 lag der IFRS-Zins für einen gemischten Bestand aus Anwär-

tern und Rentnern bei ca. 2,1 % und ist in den ersten Monaten des aktuellen Jahres auf deutlich unter 

2,0 % gefallen.

sein. Denn unter Umständen sind im Laufe der Zeit 

auch die Erträge aus dieser Rückdeckung gesunken.

Weiter sollte überprüft werden, ob eine Neuaus-

richtung des Versorgungssystems in Betracht 

kommt. Hierbei sind neben den allgemeinen fi-

nanzpolitischen Interessen auch die arbeitsrecht-

lichen Rahmenbedingungen zu beachten.

  Auch wenn eine Neuausrichtung des Versor

gungssystems aktuell nicht geplant ist, emp

fehlen wir aus strategischen Gründen eine 

Analyse. Nutzen Sie das bestehende Optimie

rungspotenzial. Sprechen Sie den für Ihr Un

ternehmen verantwortlichen Berater an.



9

Ausgabe 2/2015Mehr wissen!

Frage: Herr Katheder, Sie sind Sprecher der Ge-

schäftsführung von Allianz Pension Partners und 

waren bereits bei der MetallRente Beratungseinheit 

ein Mann der ersten Stunde. Aus der MetallRente 

Beratungseinheit, welche 2001 gegründet wurde, 

entstand 2005 Allianz Pension Partners. Welche 

Gedanken haben Sie, wenn Sie auf die vergangenen 

10 Jahre APP zurückblicken?

Martin Katheder: Besonders prägend war die Zeit, 

als der Entschluss gefasst wurde, die MetallRente 

Beratungseinheit in eine eigene Gesellschaft zu 

überführen. Die Gründung der APP erfolgte ca. drei 

Jahre nach dem Start des Versorgungswerkes 

MetallRente. Ausschlaggebend für diesen Entschluss 

war der Erfolg der MetallRente Beratungseinheit, 

der bis heute anhält.

Dieser Erfolg resultiert insbesondere aus dem guten 

Verhältnis zu den Verbänden auf Arbeitgeber- und 

Arbeitnehmerseite. Durch die fortlaufenden Ge-

spräche, die wir führen, wissen wir, wo unserem 

Kunden der Schuh drückt. Ein Beispiel für die gute 

Zusammenarbeit mit den Verbänden war die Umset-

zung des Tarifvertrages über altersvorsorgewirk-

same Leistungen in der Metall- und Elektroindustrie. 

Nach Abschluss des Tarifvertrages haben wir ge-

meinsame Veranstaltungen organisiert und den Ar-

beitgebern und Beschäftigten dargestellt, wie dieser 

Tarifvertrag einfach in die betriebliche Praxis inte-

griert werden kann. Die Beratung der Arbeitgeber 

und der Beschäftigten kann damit dort einsetzen, 

wo auch der Bedarf ist. Der Kunde steht im Fokus.

Frage: Wie setzt APP dies konkret in die Praxis um?

Martin Katheder: APP ist bundesweit aufgestellt. 

Wir sind mit aktuell ca. 50 Beraterinnen und Bera-

tern an elf Standorten präsent. Dadurch sind wir 

zum einen vor Ort bei unseren Kunden, den Arbeit-

gebern und den Beschäftigten. Zum anderen kön-

nen wir durch unsere Struktur Unternehmen, die 

mehrere Standorte im Bundesgebiet haben, ein-

heitlich betreuen. 

Mit dem Arbeitgeber sprechen wir ab, wie die Be-

ratung vonstattengehen kann. Wir bieten bei-

spielsweise regelmäßige Beratungstage an, die auf 

den betriebsüblichen Wegen bekannt gemacht 

werden. Die Beschäftigten haben dann die Mög-

lichkeit, sich bedarfsgerecht beraten zu lassen. 

Denn unsere Dienstleistung besteht aus mehr als 

nur der Vermittlung eines Produktes oder dem Ab-

schluss eines MetallRente-Vertrages. Wichtig sind 

auch die Beratung und die Serviceleistung, die sich 

rund um das Produkt abspielen. Unsere regelmäßi-

ge Kundenzufriedenheitsbefragung bei den Unter-

nehmen zeigt auch deutlich, dass unsere Mitarbei-

ter in den Unternehmen eine hohe Wertschätzung 

erfahren.

Frage: APP ist zwischenzeitlich weit mehr als nur 

die MetallRente Beratungseinheit. Wie hat sich die-

se Entwicklung vollzogen?

Martin Katheder: Für MetallRente betreuen wir in-

zwischen mehr als 4.000 Unternehmen unter-

schiedlicher Größe und dadurch auch mit vielfäl-

tigen Ansprüchen. In der Anfangszeit hat die 

Unternehmen die Umsetzung des Anspruchs auf 

Entgeltumwandlung beschäftigt. Nachdem die Ent-

geltumwandlung weitgehend reibungslos einge-

führt war, sind wir nach und nach mit anderen 

Themen aus dem Bereich der betrieblichen Vorsor-

ge konfrontiert worden. Auf diese Art und Weise 

haben wir uns gemeinsam mit unseren Kunden 

weiterentwickelt. Ob es darum geht, das bestehen-

de Versorgungssystem neu zu ordnen oder die Be-

Nachgefragt: 10 Jahre Allianz Pension Partners GmbH

Allianz Pension Partners GmbH (APP) feiert in die

sem Jahr das zehnjährige Bestehen. Hervorgegan

gen aus der MetallRente Beratungseinheit, ist APP 

heute weit mehr als nur der Berater für die Entgelt

umwandlung. Im Gespräch gibt Martin Katheder, 

Sprecher der Geschäftsführung der APP, einen Ein

blick in die vergangenen zehn Jahre Allianz Pension 

Partners. 

Martin Katheder ist 

Sprecher der Geschäftsfüh-

rung der Allianz Pension  

Partners GmbH
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legschaft für den Fall der Berufsunfähigkeit abzusi-

chern – wir begleiten unsere Kunden von Anfang an. 

Auch die Versorgung von Führungskräften, weitere 

betriebliche Zusatzleistungen (wie etwa eine betrieb-

liche Krankenversicherung) oder die Einführung von 

Zeitwertkonten haben stark an Bedeutung gewon-

nen. Auch hier kommt uns der Kontakt zu den Ver-

bänden zugute. Denn gerade bei Zeitkonten ist die 

Kenntnis der tarifvertraglichen Rahmenbedingungen 

wichtig. 

 

Frage: Wo sehen Sie Allianz Pension Partners in den 

nächsten 10 Jahren?

Martin Katheder: Der Markt ist in Bewegung und 

die nächsten Jahre werden herausfordernd sein. 

Das Angebotsspektrum wird sich sicherlich noch 

erweitern. Ich bin jedoch fest davon überzeugt, 

dass die APP mit der Stärke ihrer Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter ihre Beratungs- und Servicelei-

stungen weiter ausbauen wird. Kern wird dabei  

immer das Versorgungswerk MetallRente und der 

enge Dialog mit unseren Partnern in den Verbän-

den bleiben – sowohl auf Arbeitnehmer- als auch 

auf Arbeitgeberseite. Und die Allianz Pension 

 Partners GmbH hat bereits die letzten 10 Jahre 

 gezeigt, dass sie sich flexibel an den Kunden- und 

Marktbedürfnissen ausrichten kann. 
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Die MetallRente Beratungseinheit ist in ganz Deutschland präsent:

Diese Broschüre wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Die An-
gaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, 
für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine 
 Gewähr übernehmen können. Zahlen und Fakten beruhen auf 
 aktuellen Rechtsgrundlagen. Für steuerliche Fragen wenden 
Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

Frankfurt

Hamburg

Berlin

Hannover

Köln

Stuttgart

Nürnberg

München

Karlsruhe

Leipzig
Dortmund

www.allianzpp.com

•  Handy mit Reader-Software auf 
den Code richten und fotogra-
fieren.

•  Ihr Handy verbindet sich direkt 
mit der Website.
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Referentenentwurf
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales


Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Mobilitäts-Richtlinie


A. Problem und Ziel
Die im April  2014 von der  Europäischen Union beschlossene so genannte Mobilitäts-
Richtlinie  will  vor  dem  Hintergrund  des  Rechts  auf  Freizügigkeit  nach  Artikel  45  des 
Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union die Mobilität der Beschäftigten 
zwischen  den  Mitgliedsstaaten  fördern.  Dazu  sollen  Mobilitätshindernisse  abgebaut 
werden, die sich aus Regelungen zur betrieblichen Altersversorgung ergeben können.


B. Lösung
Umsetzung  der  Richtlinie  in  das  Betriebsrentengesetz.  Die  Absenkung  der 
Unverfallbarkeitsfristen  wird  im  Einkommensteuergesetz  im  Hinblick  auf  die 
entsprechenden Pensionsrückstellungen steuerlich begleitet.


C. Alternativen
Keine.


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand
Die Steuermindereinnahmen betragen in der vollen Jahreswirkung 65 Mio. Euro.


E. Erfüllungsaufwand


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger
Der zusätzliche jährliche Erfüllungsaufwand beträgt 710 Stunden.


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft
Der zusätzliche einmalige Erfüllungsaufwand beträgt 155 Millionen Euro, der zusätzliche 
jährliche Erfüllungsaufwand beträgt 135 000 Euro.


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten
21 000 Euro.


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung
Keiner.







Referentenentwurf  des  Bundesministeriums  für  Arbeit  und 
Soziales


Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Mobilitäts-Richtlinie1)


Vom ...
Der  Bundestag  hat  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  das  folgende  Gesetz 


beschlossen:


Artikel 1.


Änderung des Betriebsrentengesetzes


Das Betriebsrentengesetz vom 19. Dezember 1974 (BGBl.  I  S.  3610),  das zuletzt 
durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert:


1. In § 1b Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „25. Lebensjahres“ durch die 
Angabe  „21. Lebensjahres“ und das Wort  „fünf“ durch das Wort  „drei“ 
ersetzt.


2. § 2 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 5 wird aufgehoben.


b) Absatz 5a wird Absatz 5.


c) Absatz  5b  wird  Absatz  6  und  in  dem  neuen  Absatz  6  wird  die 
Angabe „5a“ durch die Angabe „5“ ersetzt.


3. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt:


„§ 2a


Berechnung und Wahrung des Teilanspruchs


(1) Bei  der  Berechnung  des  Teilanspruchs  eines  mit  unverfallbarer 
Anwartschaft  ausgeschiedenen  Arbeitnehmers  nach  §  2  sind  Veränderungen  der 
Versorgungszusage und der Bemessungsgrundlagen, die nach dem Ausscheiden des 
Arbeitnehmers eintreten, zu berücksichtigen. Dies gilt nicht, wenn die Anwartschaft


1. als nominales Anrecht festgelegt ist,


2. eine  Verzinsung enthält  und die  Zinsen auch dem ausgeschiedenen 
Arbeitnehmer zugutekommen, oder


3. über  einen  Pensionsfonds,  eine  Pensionskasse  oder  eine 
Direktversicherung  durchgeführt  wird  und  die  Erträge  auch  dem 
ausgeschiedenen Arbeitnehmer zugutekommen.


(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 gilt als erfüllt, wenn die Anpassung 
des Teilanspruchs nicht geringer ist als der Anstieg


1. der  Anwartschaften  oder  der  Nettolöhne  vergleichbarer 
Arbeitnehmergruppen des Unternehmens,


1


1


) Artikel 1 dieses Gesetzes dient der Umsetzung der Richtlinie 2014/50/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Mindestvorschriften zur Erhöhung der Mobilität 
von  Arbeitnehmern  zwischen  den  Mitgliedsstaaten  durch  Verbesserung  des  Erwerbs  und  der 
Wahrung von Zusatzrentenansprüchen (Abl. L 128 S. 1)







2. der  laufenden  Leistungen  an  die  Versorgungsempfänger  des 
Arbeitgebers oder


3. des Verbraucherpreisindexes für Deutschland.


(3) Ist  bei  der  Berechnung  des  Teilanspruchs  eine  Rente  der  gesetzlichen 
Rentenversicherung zu berücksichtigen, so kann bei einer unmittelbaren oder über 
eine  Unterstützungskasse  durchgeführten  Versorgungszusage  das  bei  der 
Berechnung  von  Pensionsrückstellungen  allgemein  zulässige  Verfahren  zugrunde 
gelegt  werden,  es  sei  denn,  der  ausgeschiedene  Arbeitnehmer  weist  die  bei  der 
gesetzlichen  Rentenversicherung  im  Zeitpunkt  des  Ausscheidens  erreichten 
Entgeltpunkte nach. Bei einer über eine Pensionskasse oder einen Pensionsfonds 
durchgeführten  Versorgungszusage  sind  der  aufsichtsbehördlich  genehmigte 
Geschäftsplan, der Pensionsplan oder die sonstigen Geschäftsunterlagen zugrunde 
zu legen.


(4) Versorgungsanwartschaften,  die  der  Arbeitnehmer  nach  seinem 
Ausscheiden erwirbt, dürfen nicht zu einer Kürzung des Teilanspruchs führen.“


4. § 3 wird wie folgt geändert:


a) In Absatz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt:


„Die  Abfindung  bedarf  der  Zustimmung  des  Arbeitnehmers,  wenn  dieser 
innerhalb  eines  Jahres  nach  Beendigung  des  Arbeitsverhältnisses  in  einen 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union abwandert.“


b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.


5. § 4a wird wie folgt gefasst:


„§ 4a


Auskunftspflichten


(5) Der  Arbeitgeber  oder  der  Versorgungsträger  hat  dem Arbeitnehmer  auf 
dessen Verlangen mitzuteilen,


1. ob  und  wie  eine  Anwartschaft  auf  betriebliche  Altersversorgung 
erworben wird,


2. wie hoch der Anspruch auf Altersversorgung aus der bisher erworbenen 
Anwartschaft  ist  und  bei  Erreichen  der  in  der  Versorgungsregelung 
vorgesehenen Altersgrenze voraussichtlich sein wird,


3. wie sich eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses auf die Anwartschaft 
auswirkt, und


4. wie  sich  die  Anwartschaft  nach  einer  Beendigung  des 
Arbeitsverhältnisses entwickeln wird.


(6) Der Arbeitgeber oder der Versorgungsträger hat dem Arbeitnehmer oder 
dem ausgeschiedenen Arbeitnehmer auf dessen Verlangen mitzuteilen, wie hoch bei 
einer Übertragung der Anwartschaft auf einen neuen Arbeitgeber nach § 4 Absatz 3 
der Übertragungswert ist. Der neue Arbeitgeber oder der Versorgungsträger hat dem 
Arbeitnehmer  auf  dessen  Verlangen  mitzuteilen,  in  welcher  Höhe  aus  dem 
Übertragungswert ein Anspruch auf Altersversorgung und ob eine Invaliditäts- oder 
Hinterbliebenenversorgung bestehen würde.


(7) Der  Arbeitgeber  oder  der  Versorgungsträger  hat  dem  ausgeschiedenen 
Arbeitnehmer  auf  dessen  Verlangen  mitzuteilen,  wie  hoch  die  Anwartschaft  auf 
betriebliche  Altersversorgung  ist  und  wie  sich  die  Anwartschaft  künftig  entwickeln 
wird. Satz 1 gilt entsprechend für Hinterbliebene.
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(8) Die Auskunft  muss verständlich,  in  Textform und in  angemessener Frist 
erteilt werden.“


6. § 7 Absatz 2 wird wie folgt geändert:


a) In Satz 3 wird die Angabe „§ 2 Abs. 1, 2 Satz 2 und Abs. 5“ durch 
die Angabe „§ 2 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2“ und die Angabe „5a“ 
durch die Angabe „5“ ersetzt.


b) In Satz 5 wird die Angabe „5b“ durch die Angabe „6“ ersetzt.


c) Nach Satz 5 wird folgender Satz 6 angefügt:


„Bei  der  Berechnung  der  Höhe  des  Anspruchs  sind  Veränderungen  der 
Versorgungszusage und der Bemessungsgrundlagen, die nach dem Eintritt des 
Sicherungsfalles eintreten, nicht zu berücksichtigen.“


7. In § 16 Absatz 3 Nummer 2 wird das Komma durch das Wort  „und“ 
“ersetzt  und  der  Halbsatz  „und  zur  Berechnung  der  garantierten 
Leistung  der  nach  §  65  Abs.  1  Nr.  1  Buchstabe  a  des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes  festgesetzte  Höchstzinssatz  zur 
Berechnung  der  Deckungsrückstellung  nicht  überschritten  wird“ 
gestrichen.


8. In § 17 Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „bis“ durch die Angabe „und 3, 
mit Ausnahme von § 3 Absatz 2 Satz 3, von den §§ 4,“ ersetzt.


9. § 18 wird wie folgt geändert:


a) In Absatz 2 Nummer 1 Satz 2 wird Buchstabe c) aufgehoben.


b) Absatz 7 wird wie folgt geändert:


a) In  Satz  1  wird  das  Wort  „bis“ durch  die  Angabe  „und 3,  mit 
Ausnahme von § 3 Absatz 2 Satz 3, sowie die §§ 4,“ ersetzt.


b) Satz 3 wird aufgehoben.


10. In § 30e Absatz 2 wird in Satz 2 die Angabe  „§ 2 Abs. 5a“ durch die 
Angabe „2 Absatz 5“ ersetzt.


11. Dem § 30f wird folgender Absatz 3 angefügt:


(9) „ Wenn  Leistungen  der  betrieblichen  Altersversorgung  vor  dem  1. 
Januar  2018 und nach dem 31.  Dezember  2008 zugesagt  worden sind,  ist  §  1b 
Absatz 1 Satz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Anwartschaft erhalten bleibt, 
wenn das Arbeitsverhältnis vor Eintritt des Versorgungsfalls, jedoch nach Vollendung 
des 25. Lebensjahres endet und die Versorgungszusage zu diesem Zeitpunkt fünf 
Jahre bestanden hat; in diesen Fällen bleibt die Anwartschaft auch erhalten, wenn die 
Zusage ab dem 1. Januar 2018 drei Jahre bestanden hat und bei Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses das 21. Lebensjahr vollendet ist.“


12. § 30g wird wie folgt geändert:


a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:


(10) „ Eine Anpassungsverpflichtung nach § 2a Absatz 1 und 2 besteht nicht 
für  Beschäftigungszeiten  vor  dem  1.  Januar  2018.  Für  Beschäftigungszeiten 
nach  dem  31.  Dezember  2017  gilt  §  2a  Absatz  1  und  2  nicht,  wenn  das 
Betriebsrentensystem vor dem 20. Mai 2014 für neue Beschäftigte geschlossen 
war.“


b) Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 2 und in dem neuen Absatz 2 
wird jeweils die Angabe „§ 2 Abs. 5a“ durch die Angabe „§ 2 Absatz 
5“ ersetzt.


c) Absatz 2 wird Absatz 3.
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Artikel 2.


Änderung des Einkommensteuergesetzes


Das  Einkommensteuergesetz  in  der  Fassung  vom ...  (...),  zuletzt  geändert  durch 
Artikel ... des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...), wird wie folgt geändert:


1. § 4d Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird wie folgt geändert:


a) Satz 1 wird wie folgt geändert:


a) Buchstabe b Satz 2 wird wie folgt gefasst:


„Leistungsanwärter ist jeder Arbeitnehmer oder ehemalige Arbeitnehmer des 
Trägerunternehmens, der von der Unterstützungskasse schriftlich zugesagte 
Leistungen erhalten kann und am Schluss des Wirtschaftsjahres, in dem die 
Zuwendung erfolgt,


aa) bei erstmals nach dem 31. Dezember 2017 zugesagten Leistungen das 
23. Lebensjahr vollendet hat,


bb) bei erstmals nach dem 31. Dezember 2008 und vor dem 1. Januar 2018 
zugesagten Leistungen das 27. Lebensjahr vollendet hat oder


cc)  bei  erstmals vor dem 1.  Januar 2009 zugesagten Leistungen das 28. 
Lebensjahr vollendet hat;


soweit  die  Kasse  nur  Hinterbliebenenversorgung  gewährt,  gilt  als 
Leistungsanwärter  jeder  Arbeitnehmer  oder  ehemalige  Arbeitnehmer  des 
Trägerunternehmens,  der  am  Schluss  des  Wirtschaftsjahres,  in  dem  die 
Zuwendung erfolgt, das nach dem ersten Halbsatz maßgebende Lebensjahr 
vollendet  hat  und  dessen  Hinterbliebene  die  Hinterbliebenenversorgung 
erhalten können.“


b) In Buchstabe c Satz 3 werden die Wörter  „das 27. Lebensjahr 
noch  nicht  vollendet  haben“ durch  die  Angabe  „das  nach 
Buchstabe b Satz 2 jeweils maßgebende Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben“ ersetzt.


b) In Satz 6 werden die Wörter  „§ 176 Absatz 3 des Gesetzes über 
den Versicherungsvertrag berechnete Zeitwert“ durch die Angabe „§ 
169 Absatz 3 und 4 des Versicherungsvertragsgesetzes berechnete 
Wert“ ersetzt.


2. § 6a wird wie folgt geändert:


a) Absatz 2 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:


„1.  vor  Eintritt  des  Versorgungsfalls  für  das  Wirtschaftsjahr,  in  dem  die 
Pensionszusage erteilt  wird,  frühestens  jedoch für  das  Wirtschaftsjahr,  bis  zu 
dessen Mitte der Pensionsberechtigte bei


a) erstmals nach dem 31. Dezember 2017 zugesagten Pensionsleistungen das 
23. Lebensjahr vollendet,


b)  erstmals  nach  dem  31.  Dezember  2008  und  vor  dem  1.  Januar  2018 
zugesagten Pensionsleistungen das 27. Lebensjahr vollendet,


c)  erstmals  nach  dem  31.  Dezember  2000  und  vor  dem  1.  Januar  2009 
zugesagten Pensionsleistungen das 28. Lebensjahr oder


d)  erstmals  vor  dem 1.  Januar  2001 zugesagten Pensionsleistungen das 30. 
Lebensjahr vollendet


oder bei nach dem 31. Dezember 2000 vereinbarten Entgeltumwandlungen im 
Sinne von § 1 Absatz 2 des Betriebsrentengesetzes für das Wirtschaftsjahr, in 
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dessen  Verlauf  die  Pensionsanwartschaft  gemäß  den  Vorschriften  des 
Betriebsrentengesetzes unverfallbar wird,“.


b) Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 Satz 6 wird wie folgt gefasst:


„Hat das Dienstverhältnis schon vor der Vollendung des nach Absatz 2 Nummer 
1 maßgebenden Lebensjahres des Pensionsberechtigten bestanden, gilt es als 
zu  Beginn  des  Wirtschaftsjahres  begonnen,  bis  zu  dessen  Mitte  der 
Pensionsberechtigte  das  nach  Absatz  2  Nummer  1  maßgebende  Lebensjahr 
vollendet; bei nach dem 31. Dezember 2000 vereinbarten Entgeltumwandlungen 
im Sinne von § 1 Absatz 2 des Betriebsrentengesetzes gilt  für davor liegende 
Wirtschaftsjahre  als  Teilwert  der  Barwert  der  gemäß  den  Vorschriften  des 
Betriebsrentengesetzes unverfallbaren künftigen Pensionsleistungen am Schluss 
des Wirtschaftsjahres;“.


3. In § 52 werden die Absätze 7 und 13 aufgehoben.


Artikel 3.


Änderung des Gesetzes zur Modernisierung der Finanzaufsicht 
über Versicherungen


Artikel 2 Absatz 17 Nummer 4 wird aufgehoben.


Artikel 4.


Inkrafttreten


Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am 1. Januar 2018 in Kraft. Artikel 1 
Nummer 7 und Artikel 3 treten am Tag nach der Verkündung in Kraft.







Begründung


A. Allgemeiner Teil


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen
Mit diesem Gesetz wird die Richtlinie 2014/50/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates  vom  16.  April  2014  über  Mindestvorschriften  zur  Erhöhung  der  Mobilität  von 
Arbeitnehmern zwischen den Mitgliedsstaaten durch Verbesserung des Erwerbs und der 
Wahrung von Zusatzrentenansprüchen (Abl. L 128 S. 1) - im Folgenden: „Richtlinie“ - in 
deutsches Recht umgesetzt.


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs
Die Richtlinie sieht in folgenden Regelungsbereichen der betrieblichen Altersversorgung 
potentielle Hindernisse für die Mobilität von Beschäftigten:


- zu lange Unverfallbarkeitsfristen für den Erwerb von Betriebsrentenanwartschaften,


- fehlende Wahrung von Betriebsrentenanwartschaften bei einem Arbeitgeberwechsel,


- Abfindungen von Kleinstanwartschaften ohne Zustimmung der Beschäftigten,


- nicht ausreichende Information der Beschäftigten über ihre Betriebsrentenansprüche.


Die entsprechenden Mindestvorgaben der Richtlinie werden in das Betriebsrentengesetz 
übernommen.  Die  neuen  Regelungen  zur  Unverfallbarkeit  und  zur  Wahrung  von 
Betriebsrentenanwartschaften gelten für Beschäftigungszeiträume nach dem Inkrafttreten 
des Gesetzes am 1. Januar 2018. 


Die neuen Regelungen gelten sowohl für Beschäftigte, die zwischen den Mitgliedsstaaten 
zu-  und  abwandern,  als  auch  für  Beschäftigte,  die  innerhalb  Deutschlands  den 
Arbeitgeber  wechseln.  Zwar  erlaubt  die  Richtlinie  eine  Unterscheidung  zwischen  den 
beiden Beschäftigtengruppen. Dies würde aber zu einer unerwünschten Diskriminierung 
der  in  Deutschland  bleibenden  Beschäftigten  führen.  Außerdem  wäre  eine  solche 
Differenzierung grundsätzlich nicht  praktikabel.  Nicht  zuletzt  sieht  die Richtlinie  in  den 
Erwägungsgründen ausdrücklich vor, dass die neuen Regelungen auch für Beschäftigte 
gelten können, die innerhalb eines Mitgliedstaates den Arbeitgeber wechseln.


Bei  der  Umsetzung  wird  nicht  zwischen  Leistungen  der  Alters,-  Invaliditäts-  oder 
Hinterbliebenenversorgung unterschieden. Eine solche Differenzierung ist dem deutschen 
Betriebsrentenrecht bisher fremd; es besteht keine Notwendigkeit, dies im Hinblick auf die 
Richtlinie zu ändern. 


Die Absenkung der Unverfallbarkeitsfristen wird im Einkommensteuergesetz im Hinblick 
auf die entsprechenden Pensionsrückstellungen steuerlich begleitet.


III. Alternativen
Keine.


IV. Gesetzgebungskompetenz
Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für  das Betriebsrentenrecht  stützt  sich  auf 
Artikel 74 Nummer 12 des Grundgesetzes - Arbeitsrecht. Für die steuerlichen Regelungen 
ergibt  sich  die  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  aus  Artikel  105  Absatz  2  des 
Grundgesetzes.
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V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen


Der Gesetzentwurf dient der Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union. Er ist 
auch mit den völkerrechtlichen Verträgen, die Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar.


VI. Gesetzesfolgen
1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung


In den Betriebsrentensystemen müssen die neuen Unverfallbarkeitsfristen, die künftige 
Anpassungsverpflichtung  und  das  Zustimmungserfordernis  bei  Abfindungen  umgesetzt 
werden.  Damit  ist  ein  zusätzlicher  Verwaltungsaufwand  für  die  Einrichtungen  der 
betrieblichen Altersversorgung und die betroffenen Arbeitgeber verbunden.


2. Nachhaltigkeitsaspekte
Das  Gesetz  hat  keine  Wirkungen,  die  einer  nachhaltigen  Entwicklung  im  Sinne  der 
Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung widersprechen.


3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand
Die Steuermindereinnahmen betragen in der vollen Jahreswirkung 65 Mio. Euro.


4. Erfüllungsaufwand
Durch das Gesetz entsteht Bürgerinnen und Bürgern ein zusätzlicher Erfüllungsaufwand 
von  rund  710  Stunden  pro  Jahr.  Für  die  Wirtschaft  resultiert  aus  diesem Gesetz  ein 
zusätzlicher  einmaliger  Erfüllungsaufwand  von  rund  155  Millionen  Euro  sowie  ein 
zusätzlicher jährlicher Erfüllungsaufwand von 135 000 Euro, davon 21 000 Euro in Form 
von Bürokratiekosten. Der Verwaltung entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand.


Durch die Neuregelungen zur Unverfallbarkeit (Artikel 1 Nummer 1 und Nummer 6) sind 
bei  unverändertem  Zusageverhalten  der  Arbeitgeber  zusätzliche  Leistungen  der 
betrieblichen Altersversorgung zu erbringen.  Arbeitgeber haben jedoch die Möglichkeit, 
ihre  Versorgungsregelungen  für  neu  in  das  Unternehmen eintretende  Beschäftigte  so 
anzupassen,  dass sich der Aufwand für  Leistungen der betrieblichen Altersversorgung 
insgesamt  nicht  erhöht.  Daraus  resultiert  ein  einmaliger  Erfüllungsaufwand  von  32 
Millionen Euro.


Die neuen Regelungen zur Wahrung der Anwartschaften ausgeschiedener Beschäftigter 
(Artikel  1  Nummern  2,  3  und  7)  bewirken,  dass  ab  dem 1.  Januar  2018  erworbene 
Anwartschaften  aus  Zusagen,  die  vor  diesem  Zeitpunkt  erteilt  worden  sind,  unter 
Umständen  angepasst  werden  müssen.  Dies  betrifft  vom  Endgehalt  abhängige  oder 
ähnliche Direkt- oder Unterstützungskassenzusagen. Hieraus ergibt sich ein einmaliger 
Erfüllungsaufwand  von  rund  123  Millionen  Euro.  Dies  entspricht  bei  gleichmäßiger 
Verteilung auf eine angenommene durchschnittliche verbleibende Anwartschaftsdauer von 
zehn  Jahren  einem  Aufwand  von  12,3  Millionen  Euro  pro  Jahr.  Weiterer  einmaliger 
Erfüllungsaufwand in Höhe von 356 000 Euro entsteht für die Umstellung der betroffenen 
Betriebsrentensysteme,  um  solchen  Mehraufwand  für  neu  in  das  Unternehmen 
eintretende Beschäftigte zu vermeiden.


Kleinstbetragsabfindungen bedürften in Zukunft der Zustimmung der Beschäftigten, wenn 
diese innerhalb eines Jahres nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses in einen anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union abwandern (Artikel 1 Nummer 4). Durch die Bitte 
um Zustimmung wird bei den Bürgerinnen und Bürgern ein jährlicher Zeitaufwand von 
710 Stunden  verursacht.  Die  Bürokratiekosten  für  die  Wirtschaft  aus  der  neuen 
Zustimmungsverpflichtung liegen bei 21 000 Euro pro Jahr. Weiterer Erfüllungsaufwand in 
Höhe  von  114 000  Euro  entsteht  der  Wirtschaft  für  die  weitere  Verwaltung  der 
Kleinstanwartschaft  bzw.  Kleinstrente  in  den  Fällen,  in  denen  die  Zustimmung  zur 
Abfindung nicht erteilt wird.
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Die  Informationspflichten  der  Arbeitgeber  oder  Versorgungsträger  auf  Verlangen  der 
Beschäftigten  und  ihrer  Hinterbliebenen  werden  geringfügig  ausgeweitet  (Artikel  1 
Nummer 5). Ein erhöhter Erfüllungsaufwand gegenüber dem geltenden Recht ist damit 
nicht  verbunden,  da  diese  Informationen  auch  bisher  schon  auf  Nachfrage  der 
Beschäftigten und ihrer Hinterbliebenen in der Regel gegeben worden sind. Eine geringe 
Entlastung der Arbeitgeber resultiert daraus, dass die Auskünfte künftig auch per E-Mail 
erfolgen können. 


5. Weitere Gesetzesfolgen
Das  Gesetz  hat  positive  gleichstellungspolitische  Auswirkungen.  Die  Absenkung  des 
Lebensalters für die Unverfallbarkeit von Betriebsrentenanwartschaften vom 25. auf das 
21. Lebensjahr kommt insbesondere jungen Frauen zugute, die wegen Kindererziehung 
vor  dem 25.  Lebensjahr  bei  einem  Arbeitgeber  ausscheiden  und  deshalb  bisher  ihre 
Betriebsrentenanwartschaft verloren haben.


VII. Befristung; Evaluation
Die  Regelungen  des  Betriebsrentengesetzes  und  des  Einkommensteuergesetzes  sind 
nicht befristet. Eine Evaluation der Richtlinie erfolgt durch die Europäische Kommission. 
Nach Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie überprüft die Kommission deren Anwendung und 
legt  dem Europäischen  Parlament,  dem Rat  und  dem Europäischen  Wirtschafts-  und 
Sozialausschuss bis zum 21. Mai 2020 einen Bericht vor. Für eine zusätzliche Evaluation 
der  neuen  Regelungen  auf  nationaler  Ebene  besteht  mit  Blick  auf  den  zwingenden 
Charakter der europäischen Vorgaben kein Bedürfnis. Ergibt der Bericht der Kommission 
Änderungsbedarf, so wird die Kommission einen Vorschlag zur Änderung der Richtlinie 
vorlegen, der im Gesetzgebungsverfahren auf europäischer Ebene zu beraten wäre.


B. Besonderer Teil


Zu Artikel 1 (Änderung des Betriebsrentengesetzes)
Zu Nummer 1
Die  Vorschrift  setzt  Artikel  4  Absatz  1a  und  1b  der  Richtlinie  um.  Künftig  bleibt 
Beschäftigten eine vom Arbeitgeber finanzierte Betriebsrentenanwartschaft bereits dann 
erhalten,  wenn  das  Arbeitsverhältnis  vor  Eintritt  des  Versorgungsfalls,  jedoch  nach 
Vollendung des 21. Lebensjahres endet und die Versorgungszusage zu diesem Zeitpunkt 
mindestens drei Jahre bestanden hat. Die Absenkung der Unverfallbarkeitsfrist und des 
Lebensalters  der  Beschäftigten,  bis  zu  dem  die  Anwartschaft  verfällt,  führt  bei  einer 
unveränderten Bereitschaft der Arbeitgeber, Betriebsrenten anzubieten, dazu, dass mehr 
Betriebsrentenanwartschaften  als  bisher  erhalten  bleiben.  Dies  kommt  insbesondere 
jungen mobilen Arbeitskräften zugute, die bislang ihre Anwartschaften verlieren, wenn sie 
vor  dem  25.  Lebensjahr  den  Arbeitgeber  wechseln.  §  30f  Absatz  3  regelt  die 
Übergangsfälle.


Zu Nummer 2
Folgeänderungen zum neuen § 2a (Nummer 3).


Zu Nummer 3
§ 2a setzt Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie um. Die neue Vorschrift löst § 2 Absatz 5 der 
alten Fassung ab. Nach § 2 Absatz 5 der alten Fassung bleiben bei der Berechnung der 
Höhe  des  Teilanspruchs  eines  mit  unverfallbarer  Anwartschaft  ausgeschiedenen 
Arbeitnehmers Veränderungen der Versorgungsregelung und der Bemessungsgrundlage, 
die  nach  dem  Ausscheiden  eintreten,  grundsätzlich  unberücksichtigt.  Als 
Bemessungsgrundlagen  gelten  dabei  alle  in  der  Versorgungsregelung  festgelegten 
Einflussgrößen,  die  sich  auf  den  Leistungsumfang  auswirken  können.  Damit  werden 
vorzeitig  ausscheidende  Arbeitnehmer  unter  Umständen  schlechter  gestellt  als 
Beschäftigte,  die  bis  zum  Rentenbeginn  im  Unternehmen  verbleiben.  Artikel  5  der 
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Richtlinie  will  solchen  Mobilitätshindernissen  begegnen  und  gibt  vor,  dass  ruhende 
Anwartschaften  vorzeitig  ausscheidender  Arbeitnehmer  grundsätzlich  nicht  anders 
behandelt  werden  dürfen  als  die  Anwartschaften  im  Unternehmen  verbleibender 
Arbeitnehmer. § 2a legt dementsprechend in Absatz 1 Satz 1 zunächst fest, dass bei der 
Berechnung  des  Teilanspruchs  eines  mit  unverfallbarer  Anwartschaft  ausscheidenden 
Arbeitnehmers Veränderungen der Versorgungszusage und der Bemessungsgrundlagen 
zu berücksichtigen sind; dies gilt auch für Veränderungen der Versorgungszusage und der 
Bemessungsgrundlagen  anderer  Versorgungsbezüge,  die  im  Rahmen  etwa  von 
Gesamtversorgungszusagen  eine  Rolle  spielen.  Ruhende  Anwartschaften 
ausgeschiedener  Beschäftigter  müssen  dementsprechend  künftig  angepasst  werden. 
Dieser  neue  (Gleichbehandlungs-)Grundsatz  kann  zum  Vor-,  aber,  soweit  rechtlich 
zulässig,  auch  zum  Nachteil  der  Beschäftigten  wirken.  §  30g  Absatz  1  regelt  die 
Übergangsfälle. 


Satz  2  bestimmt  die  Ausnahmen.  Nach  Satz  2  Nummer  1  bleiben  Veränderungen 
unberücksichtigt, wenn die Betriebsrentenanwartschaft als nominales Anrecht festgelegt 
ist.  Dies entspricht der Diktion von Artikel  5 Absatz 2a der Richtlinie.  Sinn und Zweck 
dieser  Regelung  ist  es,  solche  Anwartschaften  von  einer  möglichen 
Anpassungsverpflichtung  auszunehmen,  deren  Wertentwicklung  zum  Zeitpunkt  der 
Zusage bereits berücksichtigt worden ist, und die einen mit entsprechender Quotierung 
vorzeitig  ausscheidenden  Arbeitnehmer  nicht  gegenüber  dem  im  Unternehmen 
verbleibenden  benachteiligen.  Dazu  gehören  neben  Festbetragszusagen  („500  Euro 
Betriebsrente im Alter 67“; „10 Euro pro Dienstjahr“) auch Zusagen, die zwar eine Euro-
Summe  nicht  direkt  nennen,  bei  denen  eine  Euro-Summe  aber  beim  Erwerb  der 
Anwartschaft  bereits  ermittelt  werden  kann  (z.  B.  “pro  Dienstjahr  2  Prozent  des 
Jahreseinkommens“).  Nicht  unter  die Ausnahmeregelung von Satz 2 Nummer 1 fallen 
dagegen so genannte endgehaltsbezogene Zusagen (z. B. „10 Prozent des Gehalts im 
Alter 67“),  die eine unbestimmte Einkommensdynamik enthalten. Bei solchen Zusagen 
verspricht  der  Arbeitgeber  nicht  nur  einen  bestimmten  Prozentsatz  des 
Arbeitseinkommens,  sondern auch,  dass  sich  der  aus  diesem Prozentsatz  ergebende 
Anspruch  entsprechend  der  den  eigenen  Lebensstandard  bestimmenden 
Gehaltsentwicklung  erhöhen  wird.  Auf  diese  Dynamik  soll  ein  mobiler  Arbeitnehmer 
genauso  wenig  verzichten  müssen  wie  sein  im  Unternehmen  verbleibender  Kollege. 
Solche  Zusagen  dürften  allerdings  wegen  der  damit  verbundenen 
Kalkulationsschwierigkeiten in der Praxis nur noch selten vorkommen. 


Der Ausnahmetatbestand nach Satz 2 Nummer 2 liegt etwa dann vor, wenn in die Zusage 
an den Beschäftigten ein Zinssatz integriert ist, um den die Anwartschaft künftig steigen 
wird. Diese Ausnahme knüpft an die Überlegung an, dass auch in diesen Fällen keine 
ungerechte  Behandlung  der  vorzeitig  ausgeschiedenen  Beschäftigten  eintreten  kann, 
wenn  die  Verzinsung  gleichermaßen den  ausgeschiedenen  wie  den  im  Unternehmen 
verbliebenen Beschäftigten zugutekommt. 


Dem Ausnahmetatbestand in Satz 2 Nummer 3 schließlich liegt die Überlegung zugrunde, 
dass eine Anpassung der ruhenden Anwartschaften ausgeschiedener Arbeitnehmer auch 
nicht erforderlich ist, wenn die Erträge eines Pensionsfonds, einer Pensionskasse oder 
einer Direktversicherung beiden Beschäftigtengruppen zugutekommen.


Nach Absatz 2 kann der Arbeitgeber seiner Verpflichtung dadurch nachkommen, dass er 
die  Teilanwartschaft  des  ausgeschiedenen  Arbeitnehmers  an  die  Entwicklung  der 
Anwartschaften  oder  der  Nettolöhne  vergleichbarer  Arbeitnehmergruppen  in  seinem 
Unternehmen oder  an  die  von  ihm gezahlten  Betriebsrenten  oder  entsprechend  dem 
Verbraucherpreisindex anpasst.


Absatz 3 entspricht dem bisherigen § 2 Absatz 5 Satz 2 und 3, wobei der Vollständigkeit 
halber  jetzt  auch  die  Unterstützungskasse  genannt  wird  und  die  spezifische 
Berücksichtigung der gesetzlichen Rentenansprüche bei Anwartschaften und Leistungen 
von Pensionskassen und Pensionsfonds in einem Satz zusammengefasst wird. Absatz 4 
entspricht § 2 Absatz 5 Satz 4 alter Fassung.
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Zu Nummer 4
Zu Buchstabe a
Der neue § 3 Absatz 2 Satz 3 setzt Artikel 5 Absatz 3 der Richtlinie um. Danach bedürften 
Abfindungen von Betriebsrentenanwartschaften, auch von Kleinstanwartschaften, der Zu-
stimmung des Arbeitnehmers. Dies gilt allerdings gemäß Artikel 2 Absatz 5 der Richtlinie 
nicht zwingend „für den Erwerb und die Wahrung von Zusatzrentenansprüchen derjenigen 
Arbeitnehmer,  die  innerhalb  eines  einzigen  Mitgliedsstaates  zu-  und  abwandern“.  Um 
unverhältnismäßigen  Verwaltungsaufwand  zu  vermeiden,  wird  deshalb  von  der 
Möglichkeit  Gebrauch gemacht,  das  Zustimmungserfordernis  auf  grenzüberschreitende 
Sachverhalte  zu  beschränken.  Mögliche  Gleichbehandlungsaspekte  müssen 
demgegenüber zurücktreten. Die Jahresfrist orientiert sich an der Frist nach § 4 Absatz 3.


Zu Buchstabe b
Folgeänderung zur Nummer 4a.


Zu Nummer 5
Absatz 1 setzt Artikel 6 Absatz 1 Nummer a bis c der Richtlinie um. Der Arbeitgeber oder 
der  Versorgungsträger  müssen  darüber  informieren,  ob  und  ggf.  wie  die 
Betriebsrentenanwartschaft  erworben wird,  wie  hoch diese ist,  wie  sich  ein  Ende des 
Arbeitsverhältnisses  auf  sie  auswirkt  und  wie  sie  sich  anschließend  weiterentwickelt. 
Diese Informationen müssen nur auf das ausdrückliche Verlangen des Beschäftigten hin 
erteilt werden. Absatz 1 Nummer 2 stellt dabei gegenüber der bisherigen Formulierung in 
§ 4a Absatz 1 Nummer 1 klar, dass sich die Auskunft nicht nur auf den aktuellen Stand der 
Anwartschaft  bezieht,  sondern  auch  darauf,  wie  hoch  die  Betriebsrente  zum 
Rentenbeginn voraussichtlich sein wird,  wenn der Beschäftigte im Unternehmen bleibt 
und weiterhin Anwartschaften erwirbt.


Absatz 2 entspricht dem bisherigen § 4a Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 und steht im 
Zusammenhang mit dem Recht der Beschäftigten auf Portabilität (§ 4).


Absatz 3 setzt Artikel 6 Absatz 2 und 3 der Richtlinie um, wonach auch ausgeschiedene 
Arbeitnehmer und Hinterbliebene einen Anspruch darauf haben zu erfahren, wie hoch ihre 
Betriebsrentenanwartschaften sind und wie sich diese weiterentwickeln werden.


Absatz 4 gibt die formalen Anforderungen an die Auskünfte vor. Um die Voraussetzung „in 
Textform“ (§ 126b BGB) zu erfüllen, kann die Information z. B. auch per E-Mail übermittelt 
werden; es reicht dagegen nicht, die Information auf einer Internetseite zur Verfügung zu 
stellen. Im Hinblick auf die Verständlichkeit ist auf den Empfängerhorizont abzustellen.


Zu Nummer 6
Zu Buchstabe a
Folgeänderung zur Änderung von § 2 (Nummer 2) und zur Einfügung des neuen § 2a 
(Nummer 3).


Zu Buchstabe b
Folgeänderungen zur Änderung von § 2 (Nummer 2).


Zu Buchstabe c
Bei  der  Berechnung  der  Höhe  der  Betriebsrentenansprüche,  die  der  Pensions-
Sicherungs-Verein absichern muss, wird in § 7 Absatz 2 Satz 3 bislang auf § 2 Absatz 5 
Bezug  genommen.  Damit  wird  sichergestellt,  dass  Veränderungen  der 
Versorgungszusage  und  der  Bemessungsgrundlagen,  die  nach  dem  Eintritt  des 
Sicherungsfalls eintreten, vom Pensions-Sicherungs-Verein nicht zu berücksichtigen sind. 
Weil § 2 Absatz 5 in der alten Fassung künftig wegfällt, wird diese Veränderungssperre 
nunmehr ausdrücklich in § 7 aufgenommen. Die Vorgaben der Richtlinie zur Wahrung 
ruhender  Betriebsrentenanwartschaften  stehen  dem  nicht  entgegen,  da  die  Richtlinie 
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ausdrücklich keine Anwendung auf Insolvenzschutzsysteme findet (Art. 2 Absatz 2c der 
Richtlinie).


Zu Nummer 7
Die Anpassungsprüfungspflicht des Arbeitgebers nach § 16 entfällt künftig bereits dann, 
wenn  die  betriebliche  Altersversorgung  über  eine  Direktversicherung  oder  eine 
Pensionskasse  organisiert  wird  und  diese  Einrichtungen  sämtliche  auf  den 
Rentenbestand  entfallende  Überschussanteile  zur  Erhöhung  der  Betriebsrenten 
verwenden. In diesem Fall entfällt somit die Anpassungsprüfungspflicht ausnahmslos für 
alle  bestehenden  und  künftigen  Zusagen,  die  über  eine  Pensionskasse  oder  eine 
Direktversicherung durchgeführt werden. Damit erhalten die betroffenen Arbeitgeber die 
notwendige Planungssicherheit, ohne die der angestrebte weitere Auf- und Ausbau der 
betrieblichen Altersversorgung gefährdet wäre.


Zu Nummer 8
Die Vorgaben der Richtlinie zur Unverfallbarkeit, zur Wahrung ruhender Anwartschaften, 
zur  Zustimmungspflicht  bei  der  Abfindung  von  Kleinstanwartschaften  und  zu  den 
Auskünften  sind  grundsätzlich  verpflichtend.  Von  ihnen  kann  in  Tarifverträgen  nur 
abgewichen werden, sofern diese Regelungen keinen weniger günstigen Schutz bieten 
als die Vorschriften der Richtlinie. Die entsprechenden Umsetzungsregelungen in den §§ 
1b, 2a, 3 Absatz 2 Satz 3 und 4a des Betriebsrentengesetzes werden deshalb von der 
Tarifdispositivität ausgenommen.


Zu Nummer 9
Zu Buchstabe a
Die  Aufhebung  von  Buchstabe  c  ist  erforderlich,  weil  §  2  Absatz  5  entfällt.  Der  ihn 
ersetzende neue § 2a, mit dem Artikel 5 der Richtlinie umgesetzt wird, gilt - einschließlich 
der  in  §  2a  Absatz  1  Satz  2  geregelten  Ausnahmen  -  grundsätzlich  auch  für  den 
öffentlichen  Dienst.  Der  Wegfall  des  Verweises  auf  §  2  Abs.  6  beseitigt  ein 
Redaktionsversehen.


Zu Buchstabe b
Mit den Änderungen wird sichergestellt, dass nicht zum Nachteil der Versicherten bei den 
Versorgungsanstalten der deutschen Bühnen und Kulturorchester von den verbindlichen 
Regelungen der Richtlinie bzw. von den Vorschriften zu deren Umsetzung abgewichen 
werden  kann  (siehe  auch  die  parallelen  Überlegungen  zur  Einschränkung  der 
Tarifdispositivität in § 17 Absatz 3 Satz 1, Begründung zu Nummer 7).


Zu Nummer 10
Folgeänderung zur Änderung von § 2 (Nummer 2).


Zu Nummer 11
§ 30f Absatz 3 enthält die Übergangsvorschrift für die Absenkung der Unverfallbarkeitsfrist 
und des  Unverfallbarkeitsalters  in  § 1b.  Insofern  wird  der  Spielraum genutzt,  den die 
Richt-linie  in  Artikel  2  Absatz  4  und  Artikel  8  gibt,  wonach  die  Richtlinie  nur  für 
Beschäftigungszeiten gilt, die in den Zeitraum nach ihrer Umsetzung in nationales Recht 
fallen.  Die Absenkung der  Unverfallbarkeitsfristen  findet  deshalb grundsätzlich nur  auf 
Zusagen  Anwendung,  die  ab  dem  1.  Januar  2018  erteilt  werden  (Neuzusagen).  Für 
Anwartschaften, die vorher erteilt  wurden (Altzusagen),  bleibt  es grundsätzlich bei den 
bisherigen Unverfallbarkeitsvoraussetzungen, wobei der letzte Halbsatz sicherstellt, dass 
Beschäftigte  mit  Altzusagen,  die  in  die  neue  Regelung  „hineinwachsen“,  gegenüber 
Beschäftigten mit Neuzusagen nicht ungerechtfertigt schlechter gestellt werden.
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Zu Nummer 12
Zu Buchstabe a
Satz 1 knüpft an Artikel 2 Absatz 4 und Artikel 8 Absatz 1 der Richtlinie an, wonach die 
Richtlinie nur für Beschäftigungszeiten gilt, die in den Zeitraum nach ihrer Umsetzung in 
nationales Recht fallen. Nach Satz 2 findet § 2a ebenfalls keine Anwendung, wenn das 
Betriebsrentensystem vor dem 20. Mai 2014, also vor dem Inkrafttreten der Richtlinie, 
geschlossen  war  (Artikel  2  Absatz  2a  der  Richtlinie).  „Geschlossen“  im  Sinne  der 
Vorschrift  sind  auch  Systeme,  die  keine  neuen  Anwärter  mehr  aufnehmen,  in  denen 
bestehende Anwartschaften aber weiterhin dotiert werden können.


Zu Buchstabe b
Folgeänderung zu Nummer 11a und zur Änderung von § 2 (Nummer 2).


Zu Buchstabe c
Folgeänderung zu Nummer 11a.


Zu Artikel 2 (Änderung des Einkommensteuergesetzes)
Zu Nummer 1
Zu Buchstabe a
§ 4d des Einkommensteuergesetzes (EStG) regelt den Umfang der als Betriebsausgaben 
abziehbaren  Zuwendungen  des  Arbeitgebers  (Trägerunternehmen)  an  eine 
Unterstützungskasse. Im Rahmen des [.... Gesetzes] werden die Unverfallbarkeitsfristen 
für Versorgungsanwartschaften, die auf Zusagen beruhen, die nach dem 31. Dezember 
2017  erstmals  erteilt  werden,  von  fünf  auf  drei  Jahre  und  das  Mindestalter  für  die 
Unverfallbarkeit  vom  25.  auf  das  21.  Lebensjahr  verkürzt.  Die  Absenkung  der 
Unverfallbarkeitsfristen und des Mindestalters für die Unverfallbarkeit wird in § 4d EStG 
steuerlich  flankiert.  Nach  bisheriger  Rechtslage  bleibt  einem  Arbeitnehmer,  dem 
Leistungen  aus  der  betrieblichen  Altersversorgung  zugesagt  worden  sind,  die 
Anwartschaft  insbesondere  dann  erhalten,  wenn  das  Arbeitsverhältnis  vor  Eintritt  des 
Versorgungsfalles,  jedoch  nach  Vollendung  des  25.  Lebensjahres  endet  und  die 
Versorgungs-zusage  zu  diesem  Zeitpunkt  mindestens  5  Jahre  bestanden  hat 
(unverfallbare Anwartschaft).


Zuwendungen für Leistungsanwärter, die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
sind  nach  den  bisherigen  Regelungen  des  §  4d  EStG  nicht  als  Betriebsausgabe 
abziehbar. Diese Beschränkung soll die Ansammlung von Mitteln vermeiden, die aufgrund 
von  Fluktuationstendenzen  junger  Arbeitnehmer  nicht  zur  Erfüllung  von 
Versorgungszusagen  benötigt  werden.  Aufgrund  der  Änderung  der  arbeitsrechtlichen 
Unverfallbarkeitskriterien  wird  das  steuerliche  Mindestalter  der  Leistungsanwärter  für 
erstmals nach dem 31. Dezember 2017 zugesagte Versorgungsleistungen von 27 auf 23 
Jahre  herabgesetzt.  Aus  Gründen  der  Übersichtlichkeit  wird  nochmals  das  jeweilige 
Mindestalter aufgeführt, das bereits nach der bisherigen Rechtslage bei erstmals vor dem 
1. Januar 2018 zugesagten Leistungen jeweils maßgebend ist.


Zu Buchstabe b
Gehört bei der Ermittlung des zulässigen Kassenvermögens nach § 4d Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 Satz 4 EStG die Berechnung des Deckungskapitals nicht zum Geschäftsplan, 
tritt an die Stelle des geschäftsplanmäßigen Deckungskapitals der Wert nach dem Gesetz 
über den Versicherungsvertrag - VVG (§ 4d Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Satz 6 EStG). Die 
Bestimmungen zum Wert nach dem VVG sind nicht mehr in § 176 Absatz 3 VVG geregelt, 
sondern in § 169 Absatz 3 und 4 VVG. § 4d Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Satz 6 EStG ist 
entsprechend anzupassen.


Zu Nummer 2
§ 6a EStG regelt  Ansatz  und Bewertung von  Rückstellungen,  die  der  Arbeitgeber  im 
Zusammenhang  mit  Direktzusagen  (Pensionszusagen)  an  seine  Arbeitnehmer  in  der 
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steuerlichen  Gewinnermittlung  zu  bilden  hat.  Im  Rahmen  des  Umsetzungsgesetzes 
werden  die  Unverfallbarkeitsfristen  für  Versorgungsanwartschaften  die  auf  Zusagen 
beruhen,  die erstmals nach dem 31.  Dezember 2017 erteilt  werden,  von fünf  auf  drei 
Jahre  und  das  Mindestalter  für  die  Unverfallbarkeit  vom  25.  auf  das  21.  Lebensjahr 
verkürzt.  Zur  Gewährleistung  eines  versicherungsmathematisch  zutreffenden  Ansatzes 
der Pensionsverpflichtungen des Unternehmens in der steuerlichen Gewinnermittlung ist 
eine Anpassung des Mindestalters in § 6a EStG erforderlich. Das bisherige Mindestalter 
von  27  Jahren  wird  dementsprechend  für  erstmals  nach  dem  31.  Dezember  2017 
zugesagte Pensionsleistungen auf 23 Jahre gesenkt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit 
wird  nochmals  das  jeweilige  Mindestalter  aufgeführt,  das  bereits  nach  der  bisherigen 
Rechtslage  bei  erstmals  vor  dem  1.  Januar  2018  zugesagten  Leistungen  jeweils 
maßgebend  ist.  Darüber  hinaus  wird  klargestellt,  dass  die  Bilanzierung  von 
betriebsrentenrechtlich  unverfallbaren  Pensionszusagen  vor  dem  Erreichen  des 
steuerlichen Mindestalters (§ 6a Absatz 2 Nummer 1 letzte Alternative EStG) nur für nach 
dem 31. Dezember 2000 vereinbarte Entgeltumwandlungen im Sinne von § 1 Absatz 2 
des Betriebsrentengesetzes (BetrAVG) gilt; insoweit erfolgt die Bilanzierung mindestens 
mit dem Barwert der unverfallbaren künftigen Pensionsleistungen (§ 6a Absatz 3 Satz 2 
Nummer 1 Satz 6 zweiter Teilsatz EStG).


Zu Nummer 3
Die je nach Zeitpunkt der Zusage maßgebenden Pensionsalter sind nunmehr in den §§ 4d 
und  6a  EStG aufgeführt,  so  dass  die  bisherigen  Anwendungsbestimmungen  entfallen 
können. Die bislang in § 52 Absatz 13 enthaltene Regelung für nach dem 31. Dezember 
2000 vereinbarte Entgeltumwandlungen wurde in § 6a EStG übernommen.


Zu Artikel 3 (Änderung des Gesetzes zur Modernisierung der Finanzaufsicht über 
Versicherungen)
Folgeänderung  zu  Artikel  1  Nummer  7.  Mit  der  Folgeänderung  wird  die  schwebende 
Änderung von § 16 Absatz 3 Nummer 2 BetrAVG durch Artikel 2 Absatz 17 Nummer 4 des 
Gesetzes zur Modernisierung der Finanzaufsicht über Versicherungen aufgehoben.


Zu Artikel 4 (Inkrafttreten)
Die Richtlinie muss spätestens bis zum 21. Mai 2018 von den Mitgliedsstaaten umgesetzt 
werden (Artikel 8 Absatz 1 der Richtlinie). Diese Frist wird weitgehend ausgenutzt, um den 
von den neuen Regelungen betroffenen Betriebsrentensystemen ausreichend Zeit für die 
erforderlichen Umstellungen zu geben und die betroffenen Arbeitgeber finanziell möglichst 
wenig zu belasten. Entsprechend regelt Satz 1 das Inkrafttreten des Gesetzes zum 1. 
Januar 2018. Nach Satz 2 tritt  die Änderung von § 16 Betriebsrentengesetz (Artikel  1 
Nummer 7) und die Folgeänderung in Artikel 3 bereits am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.
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BUNDESARBEITSGERICHT 
 
 
3 AZR 408/10 
19 Sa 33/09 
Landesarbeitsgericht 
Baden-Württemberg 
 


Im Namen des Volkes! 
Verkündet am 
19. Juni 2012 


URTEIL 
Kaufhold, Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 


 
 


In Sachen 


 


 


 Beklagte, Berufungsklägerin und Revisionsklägerin, 


 


 


 


 
pp. 


 


 


 Kläger, Berufungsbeklagter und Revisionsbeklagter, 


 


 


 


hat der Dritte Senat des Bundesarbeitsgerichts aufgrund der mündlichen Ver-


handlung vom 19. Juni 2012 durch die Vorsitzende Richterin am Bundes-


arbeitsgericht Gräfl, die Richterin am Bundesarbeitsgericht Dr. Schlewing, den 
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Richter am Bundesarbeitsgericht Dr. Spinner sowie den ehrenamtlichen Richter 


Schmalz und die ehrenamtliche Richterin Dr. Möller für Recht erkannt: 


Auf die Revision der Beklagten wird - unter Zurückweisung 
der Revision der Beklagten im Übrigen - das Urteil des 
Landesarbeitsgerichts Baden-Württemberg - Kammern 
Mannheim - vom 2. Juni 2010 - 19 Sa 33/09 - teilweise 
aufgehoben. 


Im Umfang der Aufhebung wird auf die Berufung der Be-
klagten das Urteil des Arbeitsgerichts Mannheim vom 
6. Mai 2009 - 11 Ca 416/08 - abgeändert und zur Klarstel-
lung insgesamt wie folgt neu gefasst: 


Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger rückständige 
Betriebsrente für die Monate November 2006 bis Februar 
2009 iHv. insgesamt 1.157,80 Euro brutto nebst Zinsen 
iHv. fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab dem 
20. Juni 2012 zu zahlen. 


Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger weitere rück-
ständige Betriebsrente für die Zeit von Juli 2004 bis Fe-
bruar 2009 iHv. insgesamt 529,64 Euro brutto nebst Zin-
sen iHv. fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus 
449,94 Euro seit dem 2. Oktober 2008 sowie aus jeweils 
weiteren 15,94 Euro seit dem 1. November 2008, 
1. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009 und 
1. März 2009 zu zahlen. 


Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger ab dem 1. März 
2009 über die bisher gezahlte Firmenrente iHv. monatlich 
487,34 Euro brutto hinaus monatlich weitere 57,29 Euro 
brutto zu zahlen. 


Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 


Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 
 
 


Von Rechts wegen! 
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Tatbestand 
 


Die Parteien streiten über die Anpassung der laufenden Leistungen der 


betrieblichen Altersversorgung des Klägers zum 1. November 2006 sowie 


darüber, ob die Beklagte für Leistungskürzungen der Pensionskasse D W 


VVaG einzustehen hat. 


Der 1943 geborene Kläger war vom 1. September 1987 bis zum 31. 


Dezember 1988 bei der D GmbH und vom 1. Januar 1989 bis zum 31. Oktober 


2000 bei der Beklagten beschäftigt. 


Im Anstellungsvertrag der Parteien vom 28. August 1989 heißt es ua.: 


         „Einleitung 


 ... Bestandteil dieser Rationalisierungsmaßnahme war 
auch die Entscheidung, das bisher zwischen der D GmbH 
und dem Angestellten bestehende Arbeitsverhältnis mit 
Wirkung vom 1. Januar 1989 unter voller Wahrung des 
durch den Angestellten bisher bei der D GmbH erworbe-
nen Besitzstandes auf die De zu übertragen. 


 Aus vorstehenden Gründen schließen die Parteien mit 
Wirkung vom 1. Januar 1989 die nachstehenden Verein-
barungen: 


 1.  Der Angestellte steht mit Wirkung vom 1. Januar 1989 
als Leiter Forschung, Entwicklung und Qualitätssiche-
rung für den Bereich Vorratsschutzprodukte in den 
Diensten der De. 


 … 


 5. Sonstige Vereinbarungen: 


 ... 


 d. De gewährt eine zusätzliche, unverfallbare Altersver-
sorgung dergestalt, daß sie zugunsten des Angestellten 
an die Pensionskasse C einen Betrag in Höhe von 
300,-- DM pro Monat abführt. Die insoweit anfallende 
Lohn- und Kirchensteuer wird ebenfalls von der De 
übernommen. 


 Zusätzlich finden die als Anlage zu diesem Anstel-
lungsvertrag beigefügten Betriebsvereinbarungen der D 
GmbH über 


 - die Gewährung einer betrieblichen Pensionszulage für 
Arbeitnehmer, deren Einkommen oberhalb der Ren-


1 


2 


3 
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tenversicherungsbemessungsgrenze liegt, sowie 


 - die Zahlung einer Weihnachtsvergütung für Pensionä-
re Anwendung. 


 ... 


 6. Mit Abschluß dieses Anstellungsvertrages tritt der 
zwischen der D GmbH und dem Angestellten be-
stehende Arbeitsvertrag nebst Zusatzvereinbarungen 
außer Kraft.“ 


 


§ 22 Ziff. 4 der Satzung der Pensionskasse D W lautet: 


  


       


„Ein sich aus dem (versicherungsmathematischen) Gut-
achten gemäß Ziffer 1 ergebender Fehlbetrag ist, soweit 
er nicht aus der Verlustrücklage gedeckt werden kann, 
aus der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zu de-
cken. Reicht auch die Rückstellung nicht aus, ist der 
Fehlbetrag durch Herabsetzung der Leistungen, durch 
Erhöhung der Beiträge oder durch mehrere solcher Maß-
nahmen auszugleichen. ... Alle Maßnahmen haben auch 
Wirkung für die bestehenden Versicherungsverhältnisse. 
Die Erhebung von Nachschüssen ist ausgeschlossen.“ 


 


Der Kläger bezieht seit dem 1. November 2003 Leistungen der betrieb-


lichen Altersversorgung. Diese bestehen zum einen aus einer Firmenrente, die 


auf eine unmittelbare Versorgungszusage der D GmbH zurückgeht und zum 


anderen aus einer Pensionskassenrente, die von der Pensionskasse D W 


VVaG gewährt wird. Die Firmenrente wurde ab dem 1. November 2003 iHv. 


monatlich 487,34 Euro brutto gezahlt. Der durch Beitragszahlungen der Beklag-


ten finanzierte Teil der Pensionskassenrente belief sich am 1. November 2003 


auf monatlich 257,61 Euro brutto. Nach entsprechender Beschlussfassung der 


Mitgliederversammlung setzte die Pensionskasse D W die Pensionskassenren-


te in der Folgezeit nach § 22 Ziff. 4 der Satzung herab, und zwar zum 1. Juli 


2004, 1. Juli 2005 und 1. Juli 2006 um jeweils 1,4 %, zum 1. Juli 2007 um 


1,37 % und zum 1. Juli 2008 um 1,34 %. 


Mit seiner am 26. September 2008 beim Arbeitsgericht eingegangenen, 


der Beklagten am 1. Oktober 2008 zugestellten Klage hat der Kläger die Be-


klagte auf Anpassung seiner Firmenrente sowie des auf Beitragszahlungen der 


Beklagten beruhenden Anteils an der Pensionskassenrente nach § 16 BetrAVG 


4 


5 


6 
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zum 1. November 2006 an den seit Rentenbeginn eingetretenen Kaufkraftver-


lust von 5,55 % in Anspruch genommen. Zudem hat er von der Beklagten die 


Zahlung des Betrages verlangt, um den die Pensionskasse D W den auf Beiträ-


gen der Beklagten beruhenden Teil der Pensionskassenrente ab dem 1. Juli 


2004 herabgesetzt hat. Er hat hierzu die Auffassung vertreten, die Beklagte sei 


insoweit nach § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG zum Ausgleich verpflichtet.  


Der Kläger hat zuletzt beantragt, 


         1. die Beklagte zu verurteilen, an ihn 1.687,44 Euro 
brutto nebst Zinsen iHv. fünf Prozentpunkten über 
dem Basiszinssatz aus 168,40 Euro seit dem 
1. November 2006, aus je 51,17 Euro seit dem 
1. Dezember 2006, 1. Januar, 1. Februar, 1. März, 
1. April, 1. Mai, 1. Juni, 1. Juli 2007, aus je 
54,28 Euro seit dem 1. August, 1. September, 
1. Oktober, 1. November und 1. Dezember 2007, 
1. Januar, 1. Februar, 1. März, 1. April, 1. Mai, 
1. Juni, 1. Juli 2008, und aus je 57,29 Euro seit dem 
1. August, 1. September, 1. Oktober, 1. November 
und 1. Dezember 2008 und 1. Januar, 1. Februar 
und 1. März 2009 zu zahlen, 


 2. die Beklagte zu verurteilen, an ihn zusätzlich zu der 
gezahlten Firmenrente iHv. 487,34 Euro brutto ab 
dem 1. März 2009 monatlich weitere 57,29 Euro 
brutto zu zahlen. 


 


Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. 


Sie hat die Auffassung vertreten, weder zur Anpassung der Firmenrente 


noch zur Anpassung des auf ihren Beiträgen beruhenden Teils der Pensions-


kassenrente verpflichtet zu sein. Dies folge bereits daraus, dass sie im streit-


gegenständlichen Zeitraum von 2003 bis 2006 die Löhne und Gehälter der 


aktiven Arbeitnehmer nicht erhöht habe. Im Übrigen sei eine Zuordnung des 


Klägers zu einer vergleichbaren Arbeitnehmergruppe schwierig. Eine annä-


hernd identische Stellung sei unternehmensweit lediglich mit Dr. S als Leiter der 


Abteilung Forschung und Dr als Leiter der Abteilung Produktion gegeben. Beide 


Mitarbeiter hätten im Prüfungszeitraum keine Gehaltserhöhung erhalten. Es sei 


unbeachtlich, dass deren Nettoeinkommen aufgrund steuerrechtlicher Modifizie-


rungen geringfügig angestiegen sei. Für die Pensionskassenrente entfalle die 


7 


8 


9 
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Anpassungsprüfungspflicht nach § 16 Abs. 3 Nr. 3 BetrAVG ohnehin, da diese 


auf eine Beitragszusage mit Mindestleistung zurückgehe.  


Der Kläger habe auch keinen Anspruch auf die Zahlung des Betrages, 


um den die Pensionskasse D W den auf ihren Beiträgen beruhenden Teil der 


Pensionskassenrente ab dem 1. Juli 2004 herabgesetzt hat. Da lediglich eine 


reine Beitragszusage vorliege, sei für eine Einstandspflicht nach § 1 Abs. 1 


Satz 3 BetrAVG kein Raum. Zudem sei die Pensionskasse nach § 22 Ziff. 4 


ihrer Satzung zur Herabsetzung der Leistung berechtigt gewesen; sie habe 


daher die dem Kläger geschuldeten Leistungen erbracht.  


Arbeitsgericht und Landesarbeitsgericht haben der Klage stattgegeben. 


Mit ihrer Revision verfolgt die Beklagte ihr Begehren nach Klageabweisung 


weiter. Der Kläger beantragt die Zurückweisung der Revision. 


 


Entscheidungsgründe 
 


Die Revision ist nur hinsichtlich eines Teils der zuerkannten Zinsen be-


gründet, im Übrigen hat sie keinen Erfolg. Das Landesarbeitsgericht hat zu 


Recht erkannt, dass die Beklagte verpflichtet ist, die Firmenrente sowie die 


Pensionskassenrente, soweit diese auf Beiträgen der Beklagten beruht, ab dem 


1. November 2006 an den Kaufkraftverlust, dh. um 5,55 % anzupassen. Die 


Beklagte hat dem Kläger daher für die Zeit von November 2006 bis Februar 


2009 einen Betrag von 1.157,80 Euro brutto nachzuzahlen. Die Beklagte ist 


auch verpflichtet, an den Kläger den Betrag zu zahlen, um den die Pensions-


kasse D W den auf Beiträgen der Beklagten beruhenden Teil der Pensionskas-


senrente ab dem 1. Juli 2004 herabgesetzt hat. Für die Zeit von Juli 2004 bis 


Februar 2009 sind dies 529,64 Euro brutto. Zinsen auf die monatlichen Anpas-


sungsforderungen kann der Kläger allerdings erst ab dem Folgetag des Tages 


verlangen, an dem das Urteil rechtskräftig wird, mithin erst ab dem 20. Juni 


2012. Zinsen auf die Beträge, um die der auf Beiträgen der Beklagten beruhen-


de Teil der Pensionskassenrente durch die Pensionskasse D W herabgesetzt 


wurde und für die die Beklagte einzustehen hat, kann der Kläger lediglich als 


10 
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Prozesszinsen und somit, da die Klage am 1. Oktober 2008 zugestellt wurde, 


frühestens ab dem 2. Oktober 2008 beanspruchen. 


A. Die Klage ist zulässig. Das gilt auch für den Klageantrag zu 2. Bei dem 


Antrag zu 2. handelt es sich um eine Klage auf wiederkehrende Leistungen iSd. 


§ 258 ZPO. Bei wiederkehrenden Leistungen, die - wie Betriebsrentenansprü-


che - von keiner Gegenleistung abhängen, können grundsätzlich auch künftig 


fällig werdende Teilbeträge eingeklagt werden. Im Gegensatz zu § 259 ZPO 


muss nicht die Besorgnis bestehen, dass der Schuldner sich der rechtzeitigen 


Leistung entziehen werde (BAG 11. Oktober 2011 - 3 AZR 527/09 - Rn. 13 


mwN, EzA BetrAVG § 16 Nr. 62).  


B. Die Klage ist - mit Ausnahme eines Teils der geltend gemachten Zin-


sen - begründet.  


I. Der Kläger hat gemäß § 16 Abs. 1 und Abs. 2 BetrAVG Anspruch auf 


Anpassung seiner Firmenrente ab dem 1. November 2006 an den Kaufkraftver-


lust. Der Kaufkraftverlust beträgt im maßgeblichen Prüfungszeitraum vom 


1. November 2003 (Rentenbeginn) bis zum 1. November 2006 (Anpassungs-


stichtag) 5,55 %. Die reallohnbezogene Obergrenze rechtfertigt keine die 


Teuerungsrate unterschreitende Anpassung. Auch die wirtschaftliche Lage der 


Beklagten steht der Anpassung nicht entgegen. Deshalb ist die Beklagte ver-


pflichtet, an den Kläger ab dem 1. November 2006 eine um 27,05 Euro brutto 


höhere monatliche Firmenrente zu zahlen. Für die Zeit vom 1. November 2006 


bis zum 28. Februar 2009 ergibt sich ein Nachzahlungsbetrag iHv. insgesamt 


757,40 Euro brutto.  


1. Gemäß § 16 Abs. 1 BetrAVG hat der Arbeitgeber alle drei Jahre eine 


Anpassung der laufenden Leistungen der betrieblichen Altersversorgung zu 


prüfen und hierüber nach billigem Ermessen zu entscheiden. Dabei hat er 


insbesondere die Belange des Versorgungsempfängers und seine eigene 


wirtschaftliche Lage zu berücksichtigen. 


Die Belange des Versorgungsempfängers werden durch den Anpas-


sungsbedarf und die sog. reallohnbezogene Obergrenze bestimmt. Der Anpas-
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sungsbedarf richtet sich nach dem seit Rentenbeginn eingetretenen Kaufkraft-


verlust. Dies hat der Gesetzgeber in § 16 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG nunmehr 


ausdrücklich klargestellt. Nach dieser Bestimmung, die durch das Gesetz zur 


Reform der gesetzlichen Rentenversicherung (Rentenreformgesetz 1999 - RRG 


1999) mit dem 1. Januar 1999 in § 16 BetrAVG eingefügt und durch das Gesetz 


zur Änderung von Fristen und Bezeichnungen im Neunten Buch Sozialgesetz-


buch und zur Änderung anderer Gesetze mit Wirkung vom 1. Januar 2003 neu 


gefasst wurde, gilt die Verpflichtung nach Abs. 1 als erfüllt, wenn die Anpas-


sung nicht geringer ist als der Anstieg des Verbraucherpreisindexes für 


Deutschland im Prüfungszeitraum. Der so ermittelte Anpassungsbedarf des 


Versorgungsempfängers wird nach ständiger Rechtsprechung des Senats 


durch die Nettoverdienstentwicklung bei den aktiven Arbeitnehmern begrenzt. 


Dies wird durch die in § 16 Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG getroffene Regelung bestätigt, 


wonach die Verpflichtung nach Abs. 1 auch dann als erfüllt gilt, wenn die An-


passung nicht geringer ist als der Anstieg der Nettolöhne vergleichbarer Arbeit-


nehmergruppen des Unternehmens im Prüfungszeitraum. Der Billigkeit wider-


spricht es nicht, wenn der Arbeitgeber die Betriebsrente nur bis zur durch-


schnittlichen Steigerung der Nettoverdienste der aktiven Arbeitnehmer anpasst. 


Soweit die Entwicklung der Nettoverdienste der aktiven Arbeitnehmer hinter 


dem Kaufkraftverlust zurückbleibt, müssen sich auch die Betriebsrentner mit 


einer entsprechend geringeren Rentenerhöhung begnügen. Damit wird das 


Versorgungsniveau in demselben Umfang aufrechterhalten wie das Einkom-


mensniveau der Aktiven (vgl. BAG 30. August 2005 - 3 AZR 395/04 - zu III 2a 


der Gründe, BAGE 115, 353). 


2. Danach ist die Beklagte verpflichtet, die Firmenrente des Klägers zum 


1. November 2006 um den Kaufkraftverlust, dh. um 5,55 % zu erhöhen. 


a) Der Kaufkraftverlust in der Zeit vom Rentenbeginn des Klägers am 


1. November 2003 bis zum Anpassungsstichtag 1. November 2006 beläuft sich 


auf 5,55 %. 


Für die Ermittlung des Kaufkraftverlustes ist der Verbraucherpreisindex 


für Deutschland Basis: 2000 maßgeblich. Dabei ist auf die Indexwerte der 
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Monate abzustellen, die dem Rentenbeginn und dem aktuellen Anpassungs-


stichtag unmittelbar vorausgehen. Nur auf diesem Weg ist der gebotene volle 


Kaufkraftausgleich sichergestellt (BAG 28. Juni 2011 - 3 AZR 859/09 - Rn. 28, 


AP BetrAVG § 16 Nr. 74 = EzA BetrAVG § 16 Nr. 60; 25. April 2006 - 3 AZR 


184/05 - Rn. 36 mwN). 


Die Teuerungsrate vom Rentenbeginn (1. November 2003) bis zum ak-


tuellen Anpassungsstichtag (1. November 2006) beträgt 5,55 %. Der Verbrau-


cherpreisindex für Deutschland Basis: 2000 lag im Oktober 2003 bei 104,5 und 


im Oktober 2006 bei 110,3. Damit beläuft sich die Teuerungsrate am Anpas-


sungsstichtag 1. November 2006 auf 5,55 % ([110,3 : 104,5 - 1] x 100). 


Die monatliche Firmenrente des Klägers war daher zum 1. November 


2006 von ursprünglich 487,34 Euro auf 514,39 Euro zu erhöhen. 


b) Die reallohnbezogene Obergrenze rechtfertigt keine die Teuerungsrate 


unterschreitende Anpassung. Es kann offenbleiben, ob die Mitarbeiter Dr. S und 


Dr eine mit dem Kläger vergleichbare Arbeitnehmergruppe des Unternehmens 


iSd. § 16 Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG bilden. Die Beklagte kann sich auf eine Begren-


zung des dem Kaufkraftverlust entsprechenden Anpassungsbedarfs des Klä-


gers durch die reallohnbezogene Obergrenze bereits deshalb nicht berufen, 


weil sie weder zur Steigerungsrate der Nettoarbeitseinkommen einer Gruppe 


iSd. § 16 Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG noch zur Entwicklung der Nettoverdienste der 


Gesamtbelegschaft oder eines typischen Teils der Belegschaft vorgetragen hat. 


Von der sie insoweit treffenden Darlegungs- und Beweislast war sie nicht 


deshalb befreit, weil sie nach ihrem Vorbringen die Bruttovergütungen der 


Mitarbeiter nicht angehoben hatte. 


aa) Der Arbeitgeber hat darzulegen und zu beweisen, dass seine Anpas-


sungsentscheidung billigem Ermessen entspricht und sich in den Grenzen des 


§ 16 BetrAVG hält. Dabei erstreckt sich die Darlegungs- und Beweislast auf alle 


die Anpassungsentscheidung beeinflussenden Umstände, mithin auch auf die 


reallohnbezogene Obergrenze (BAG 20. Mai 2003 - 3 AZR 179/02 - zu II 5 der 


Gründe, AP BetrAVG § 1 Auslegung Nr. 1).  
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bb) Die Beklagte ist ihrer Darlegungs- und Beweislast nicht dadurch nach-


gekommen, dass sie vorgetragen hat, sie habe bei keinem ihrer aktiven Mit-


arbeiter die Bruttovergütung erhöht.  


§ 16 BetrAVG knüpft für die reallohnbezogene Obergrenze nicht an die 


Steigerungsrate der Bruttoarbeitseinkommen an, sondern an die der Netto-


arbeitseinkommen. Dies entspricht der ständigen Rechtsprechung des Senats 


seit dem Urteil vom 11. August 1981 (- 3 AZR 395/80 - zu III 3 der Gründe, 


BAGE 36, 39). Bereits in dieser Entscheidung hat der Senat ausgeführt, dass 


die Entwicklung der Arbeitseinkommen bei der Anpassung der Betriebsrenten 


berücksichtigt werden könne. Zu vergleichen sei die Wertentwicklung der 


Betriebsrenten mit der „Real“lohnentwicklung, die sich für die aktive Belegschaft 


in dem Unternehmen ergibt, das die Versorgung aufbringt. Soweit die aktive 


Belegschaft, auf deren Arbeitskraft das Unternehmen angewiesen sei, keinen 


vollen Teuerungsausgleich erhalte, wenn also die Nettoverdienste im Durch-


schnitt weniger anstiegen als der Preisindex für die Lebenshaltung, müssten 


sich auch die Betriebsrentner mit einer entsprechend geringeren Anpassungs-


rate begnügen. Der Gesetzgeber hat diese Rechtsprechung des Senats aufge-


griffen und durch die zum 1. Januar 1999 in Kraft getretene Ergänzung in § 16 


Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG aufgenommen. Danach gilt die Anpassungsverpflichtung 


als erfüllt, wenn die Anpassung nicht geringer ausfällt als der Anstieg der 


Nettolöhne vergleichbarer Arbeitnehmergruppen des Unternehmens im Prü-


fungszeitraum. Auch wenn der Wortlaut insoweit von der vorgesetzlichen 


Rechtsprechung des Senats abweicht, ergibt sich hieraus jedoch keine mate-


rielle Veränderung (BAG 30. August 2005 - 3 AZR 395/04 - zu III 2 der Gründe, 


BAGE 115, 353). Damit stellt die reallohnbezogene Obergrenze auf den Teil 


des Arbeitsverdienstes ab, der den aktiven Beschäftigten nach Abzug von 


Steuern und Sozialversicherungsabgaben üblicherweise verbleibt (BAG 20. Mai 


2003 - 3 AZR 179/02 - zu II 6 c bb der Gründe, AP BetrAVG § 1 Auslegung 


Nr. 1). § 16 BetrAVG dient der Aufrechterhaltung eines bestimmten Lebens-


standards. Dieser hängt vom verfügbaren Einkommen ab. Nur so wird das 


Versorgungsniveau in demselben Umfang aufrechterhalten wie das Einkom-
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mensniveau der Aktiven (vgl. BAG 20. Mai 2003 - 3 AZR 179/02 - zu II 6 a der 


Gründe, aaO). 


Entgegen der Rechtsauffassung der Beklagten ist es nach § 16 


BetrAVG zudem unbeachtlich, auf welche Ursache ein etwaiger Anstieg der 


Nettoverdienste der aktiven Mitarbeiter zurückzuführen ist. Damit kann auch ein 


Anstieg der Nettovergütungen berücksichtigt werden, der nicht auf eine Erhö-


hung der Bruttovergütung durch den Arbeitgeber zurückgeht. Die Sichtweise 


der Beklagten, ein Anstieg der Nettoverdienste sei nach § 16 BetrAVG nur dann 


relevant, wenn er auf einer Erhöhung der Bruttovergütungen beruhe, wider-


spricht der gesetzlichen Regelung in § 16 Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG und der ständi-


gen Rechtsprechung des Senats, wonach es gerade nicht auf die Entwicklung 


der Bruttovergütungen der aktiven Beschäftigten ankommt, sondern auf diejeni-


ge der Nettoeinkünfte, dh. der verfügbaren Beträge. Die Auffassung der Beklag-


ten würde im Übrigen dazu führen, dass die Bestimmung in der Praxis nicht 


mehr praktikabel wäre.  


cc) Dem kann die Beklagte nicht mit Erfolg entgegenhalten, dass der Senat 


es der Praxis überlassen hat, für die reallohnbezogene Obergrenze Modelle zu 


entwickeln, die eine praktikable und sachgerechte Anpassungsprüfung ermögli-


chen.  


Zwar sieht § 16 BetrAVG für die Ermittlung der reallohnbezogenen 


Obergrenze keine bestimmte Methode vor. Deshalb kann der Arbeitgeber im 


Rahmen des § 16 Abs. 1 BetrAVG nach billigem Ermessen entscheiden, wie er 


diese Obergrenze im Einzelnen ermittelt. Typisierungen, Pauschalierungen und 


Generalisierungen sind dabei zulässig. Der am 1. Januar 1999 in Kraft getrete-


ne Abs. 2 Nr. 2 des § 16 BetrAVG hat diese Gestaltungsmöglichkeit nicht 


beseitigt. Die Formulierung in § 16 Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG „gilt als erfüllt“ bringt 


nur zum Ausdruck, dass es keiner weiteren Prüfung mehr bedarf, wenn der 


Arbeitgeber den in dieser Bestimmung genannten Weg beschreitet. Das heißt 


aber nicht, dass andere Berechnungsmethoden für die nach § 16 Abs. 1 


BetrAVG zu treffende Anpassungsentscheidung ermessensfehlerhaft sind. 


Wenn der Arbeitgeber sich für eine andere Berechnungsart entscheidet, ist 
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jedoch eine Billigkeitskontrolle erforderlich (vgl. BAG 30. August 2005 - 3 AZR 


395/04 - zu III 2 b aa der Gründe, BAGE 115, 353; 20. Mai 2003 - 3 AZR 


179/02 - zu II 3 a und zu II 5 a der Gründe, AP BetrAVG § 1 Auslegung Nr. 1; 


9. November 1999 - 3 AZR 432/98 - zu B II 2 b aa der Gründe, BAGE 92, 358). 


Diese dem Arbeitgeber nach § 16 Abs. 1 BetrAVG eröffnete Gestaltungsmög-


lichkeit betrifft allerdings lediglich die Methode, nach der die Steigerung der 


Nettovergütungen der aktiven Arbeitnehmer berechnet wird und ändert nichts 


daran, dass Vergleichsmaßstab die Nettolohnentwicklung entweder der Ver-


gleichsgruppe iSd. § 16 Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG oder der Gesamtbelegschaft oder 


eines typischen Teils der Gesamtbelegschaft (§ 16 Abs. 1 BetrAVG) ist. 


dd) Die Beklagte hat weder ausreichend zur Steigerungsrate der Netto-


arbeitseinkommen einer Arbeitnehmergruppe iSd. § 16 Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG 


noch zur Entwicklung der Nettoverdienste der Gesamtbelegschaft oder eines 


typischen Teils der Belegschaft vorgetragen.  


(1) Nach Sinn und Zweck der reallohnbezogenen Obergrenze sind grund-


sätzlich sämtliche Vergütungsbestandteile der maßgeblichen Beschäftigten zu 


berücksichtigen. Das Versorgungsniveau wird in demselben Umfang aufrecht-


erhalten wie das Einkommensniveau der Aktiven. Deren Lebensstandard hängt 


vom Gesamtverdienst ab. Nicht nur monatliche, sondern auch jährliche Zahlun-


gen beeinflussen den Lebensstandard. Demzufolge sind zeit-, leistungs- und 


ergebnisbezogene Entgeltbestandteile gleichermaßen zu berücksichtigen. 


Lediglich einmalige Leistungen, die mit Sicherheit über einen längeren Zeitraum 


nicht mehr anfallen können, wie zB Jubiläumszuwendungen, dürfen unberück-


sichtigt bleiben. Auch der karrierebedingte Anteil von Gehaltssteigerungen 


muss nicht berücksichtigt werden; allerdings ist sicherzustellen, dass alle nicht 


„karrierebedingten“ Vergütungsbestandteile Berücksichtigung finden (BAG 


20. Mai 2003 - 3 AZR 179/02 - zu II 6 a und b der Gründe, AP BetrAVG § 1 


Auslegung Nr. 1). 


(2) Die Beklagte hat zwar die Verdienstnachweise der Mitarbeiter Dr. S und 


Dr für die Monate Oktober 2003 und Oktober 2006 vorgelegt; sie hat aber 


zugleich vorgebracht, in ihrem Unternehmen werde an die aktive Belegschaft 
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eine Erfolgsprämie gezahlt. Diese Erfolgsprämie hätte sie bei der Ermittlung der 


Nettolohnentwicklung berücksichtigen müssen (vgl. BAG 17. August 2004 


- 3 AZR 367/03 - zu I 3 b dd (1) der Gründe, AP BetrAVG § 16 Nr. 55). Zur 


Steigerung der Nettovergütungen der Gesamtbelegschaft bzw. eines typischen 


Teils der Gesamtbelegschaft hat die Beklagte keinen Vortrag gehalten. Damit 


ist sie insgesamt ihrer Darlegungslast im Hinblick auf die Steigerung der Netto-


vergütungen der aktiven Belegschaft nicht nachgekommen. 


c) Die wirtschaftliche Lage der Beklagten rechtfertigt die Ablehnung der 


Betriebsrentenanpassung nicht. 


Aufgrund der wirtschaftlichen Lage des Arbeitgebers kann die Anpas-


sung der Betriebsrenten nur insoweit unterbleiben, als es dem Arbeitgeber 


voraussichtlich nicht möglich sein wird, die dadurch entstehende Mehrbelastung 


aus den Wertzuwächsen des Unternehmens und dessen Erträgen in der Zeit 


nach dem Anpassungsstichtag aufzubringen. Demzufolge kommt es auf die 


voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalverzinsung und der Eigenkapital-


ausstattung des Unternehmens an (BAG 11. Oktober 2011 - 3 AZR 527/09 - 


Rn. 33 mwN, EzA BetrAVG § 16 Nr. 62). Hierzu hat die Beklagte nichts vorge-


tragen. 


II. Der Kläger hat nach § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG auch einen Anspruch 


gegen die Beklagte auf Zahlung der Beträge, um die die Pensionskasse D W 


den auf Beiträgen der Beklagten beruhenden Teil der Pensionskassenrente 


herabgesetzt hat, mithin auf Zahlung von 529,64 Euro brutto.  


1. Nach § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG hat der Arbeitgeber für die Erfüllung 


der von ihm zugesagten Leistungen auch dann einzustehen, wenn die Durch-


führung der betrieblichen Altersversorgung nicht unmittelbar über ihn erfolgt. 


Diese Bestimmung, die durch das Gesetz zur Reform der gesetzlichen Renten-


versicherung und zur Förderung eines kapitalgedeckten Altersvorsorgevermö-


gens (Altersvermögensgesetz - AVmG) vom 26. Juni 2001 (BGBl. I S. 1310) in 


das BetrAVG eingefügt wurde, basiert auf der ständigen Rechtsprechung des 


Senats, wonach im Betriebsrentenrecht stets zwischen der arbeitsrechtlichen 
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Grundverpflichtung und den Durchführungswegen zu unterscheiden und der 


eingeschaltete externe Versorgungsträger seiner Funktion nach nur ein Instru-


ment des Arbeitgebers zur Erfüllung seiner arbeitsrechtlichen Versorgungs-


pflichten ist (BAG 29. August 2000 - 3 AZR 201/00 - zu II 1 der Gründe, AP 


BetrAVG § 1 Zusatzversorgungskassen Nr. 55 = EzA BetrAVG § 1 Zusatzver-


sorgung Nr. 12; 14. Dezember 1999 - 3 AZR 713/98 - zu I 1 a bb der Gründe, 


BAGE 93, 105; 17. April 1996 - 3 AZR 774/94 - zu II 2 a der Gründe; 7. März 


1995 - 3 AZR 282/94 - zu B III 2 b bb der Gründe, BAGE 79, 236; 11. Februar 


1992 - 3 AZR 138/91 - zu 2 a der Gründe, AP BetrAVG § 1 Unterstützungskas-


sen Nr. 32 = EzA BetrAVG § 1 Nr. 9; 23. Februar 1988 - 3 AZR 408/86 - zu II 2 


a der Gründe, AP BetrAVG § 1 Zusatzversorgungskassen Nr. 18 = EzA 


BetrAVG § 1 Zusatzversorgung Nr. 1). Wird die geschuldete Versorgung nicht 


auf dem vorgesehenen Durchführungsweg erbracht, so hat der Arbeitgeber 


dem Arbeitnehmer im Versorgungsfall erforderlichenfalls aus seinem eigenen 


Vermögen die Versorgungsleistungen zu verschaffen, die er dem Arbeitnehmer 


versprochen hat. Er hat demnach gleichwertige Leistungen zu erbringen. Nach 


dem betriebsrentenrechtlichen System führt diese Einstandspflicht des Arbeit-


gebers nicht lediglich zu Schadensersatz-, sondern zu Erfüllungsansprüchen 


der versorgungsberechtigten Arbeitnehmer. Diese Rechtsprechung hat der 


Gesetzgeber mit der Neufassung des § 1 BetrAVG durch das AVmG aufgegrif-


fen. Ausweislich der amtlichen Begründung sollte „lediglich aus Gründen der 


Klarstellung ausdrücklich geregelt“ werden, „dass unabhängig von der Durch-


führungsform der betrieblichen Altersversorgung immer eine arbeitsrechtliche 


‚Grundverpflichtung’ des Arbeitgebers zur Erbringung der zugesagten Leistun-


gen besteht“ (BT-Drucks. 14/4595 S. 67). Damit hat der Gesetzgeber klarge-


stellt, dass der Arbeitgeber sich seiner Verpflichtungen aus der Versorgungszu-


sage nicht dadurch entledigen kann, dass er betriebliche Altersversorgung über 


einen externen Versorgungsträger durchführt. Ihn trifft insoweit vielmehr eine 


Einstandspflicht, nach der er dem Arbeitnehmer im Versorgungsfall die zuge-


sagten Leistungen ggf. zu verschaffen hat.  


Nach § 1 Abs. 1 BetrAVG ist demnach betriebsrentenrechtlich zu unter-


scheiden zwischen der Versorgungszusage (Satz 1), der Bestimmung des 
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internen oder externen Durchführungsweges (Satz 2) und dem aus der Ein-


standspflicht (Satz 3) folgenden Verschaffungsanspruch als Erfüllungsan-


spruch. Der Verschaffungsanspruch richtet sich mithin darauf, eine Lücke zu 


schließen, die sich zwischen der Versorgungszusage einerseits und der Ausge-


staltung des Durchführungsweges andererseits ergeben kann. Die Einstands-


pflicht betrifft zum einen Fälle, in denen die für die Durchführung der Versor-


gungszusage vom Arbeitgeber mit dem Versorgungsträger getroffene Regelung 


hinter den Verpflichtungen des Arbeitgebers gegenüber dem Versorgungsemp-


fänger zurückbleibt. Sie ist zudem gegeben, wenn der externe Versorgungsträ-


ger die Betriebsrentenansprüche aus anderen Gründen nicht erfüllt. Die Ein-


standspflicht stellt somit sicher, dass bei Schwierigkeiten im Durchführungsweg 


gleichwohl der Versorgungszusage entsprechende Leistungen erbracht werden 


(BAG 12. Juni 2007 - 3 AZR 186/06 - Rn. 20, BAGE 123, 82). Diese Einstands-


pflicht kann der Arbeitgeber - wie sich aus § 17 Abs. 3 Satz 3 BetrAVG ergibt - 


nicht ausschließen. 


2. Danach ist die Beklagte verpflichtet, für die von der Pensionskasse D W 


vorgenommene Leistungskürzung einzustehen.  


a) Die Beklagte hat dem Kläger Leistungen der betrieblichen Altersversor-


gung zugesagt. Sie kann sich deshalb nicht mit Erfolg darauf berufen, § 1 


Abs. 1 Satz 3 BetrAVG finde auf sie keine Anwendung, da sie ihre Verpflichtung 


darauf beschränkt habe, während des Arbeitsverhältnisses des Klägers zu 


seinen Gunsten Beiträge an die Pensionskasse abzuführen. 


aa) Eine reine Beitragszusage ist zwar rechtlich ohne Weiteres möglich. Sie 


wird jedoch vom Betriebsrentengesetz nicht erfasst (BAG 12. Juni 2007 - 3 AZR 


14/06 - Rn. 24, BAGE 123, 72). Mit ihr werden keine künftigen Versorgungsleis-


tungen versprochen, wie dies § 1 Abs. 1 Satz 1 BetrAVG verlangt. Es handelt 


sich vielmehr um zusätzliche Zahlungen während des aktiven Arbeitslebens, die 


ähnlich wie vermögenswirksame Leistungen zur Bildung von Vermögen oder 


von Versorgungsanwartschaften an Dritte geleistet werden und bei denen der 


Arbeitnehmer das volle Anlage- und Insolvenzrisiko trägt. Auf solche Zusagen 


passt weder die gesetzliche Einstandspflicht nach § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG 
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noch das Unverfallbarkeitsrecht des § 2 BetrAVG (BAG 7. September 2004 


- 3 AZR 550/03 - zu B I 2 a der Gründe, BAGE 112, 1). 


bb) Die Beklagte hat dem Kläger keine reine Beitragszusage erteilt. Sie hat 


ihm nicht nur versprochen, für ihn während des aktiven Arbeitsverhältnisses 


Beiträge an einen Dritten abzuführen, sondern unter Nr. 5 Buchst. d des 


Arbeitsvertrages die Pflicht übernommen, eine „zusätzliche, unverfallbare 


Altersversorgung“ zu gewähren. Damit hat sie im Arbeitsvertrag eine typische 


betriebsrentenrechtliche Versorgungszusage erteilt, aufgrund derer sie ver-


pflichtet ist, dem Kläger Leistungen der betrieblichen Altersversorgung zu 


verschaffen (vgl. BAG 7. September 2004 - 3 AZR 550/03 - zu B I 2 a der 


Gründe, BAGE 112, 1).  


b) Die dem Kläger erteilte Versorgungszusage umfasst nicht lediglich die 


Erbringung von nach § 22 Ziff. 4 der Satzung der Pensionskasse D W herabge-


setzten Leistungen. Die in dieser Satzungsbestimmung vorgesehene Möglich-


keit der Leistungskürzung ist nicht Bestandteil der dem Kläger im arbeitsrechtli-


chen Grundverhältnis erteilten Versorgungszusage, sondern regelt nur, ob und 


in welchem Umfang die Pensionskasse gegenüber der Beklagten zu einer 


Abweichung von den ursprünglich für das Durchführungsverhältnis getroffenen 


Abreden befugt ist.  


aa) Die Parteien haben im Arbeitsvertrag keine ausdrückliche Vereinbarung 


darüber getroffen, unter welchen Voraussetzungen, in welcher Höhe und zu 


welchem Zeitpunkt der Kläger Leistungen der betrieblichen Altersversorgung 


beanspruchen kann. Sie haben lediglich vereinbart, dass die Beklagte eine 


unverfallbare Anwartschaft gewährt und dass die betriebliche Altersversorgung 


über die Pensionskasse der C - nunmehr Pensionskasse D W - durchgeführt 


werden soll. In dieser Vereinbarung liegt zugleich die Abrede, dass für den 


Anspruch des Klägers auf die Betriebsrente die jeweils gültige Satzung und die 


jeweils gültigen Leistungsbedingungen der Pensionskasse maßgeblich sein 


sollen.  
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bb) Die dynamische Verweisung auf die Satzung und die Leistungsbedin-


gungen der Pensionskasse dient allerdings allein dazu, die Versorgungszusage 


des Arbeitgebers auszufüllen. Deshalb erstreckt sich die dynamische Verwei-


sung lediglich auf solche Satzungs- und Leistungsplanbestimmungen der 


Pensionskasse, die das arbeitsrechtliche Grundverhältnis betreffen. Dies sind 


die Vorschriften, die regeln, unter welchen Voraussetzungen, in welcher Höhe 


und wann der Kläger Leistungen der betrieblichen Altersversorgung beanspru-


chen kann. Die Verweisung erstreckt sich nicht auf Satzungsbestimmungen der 


Pensionskasse, die ausschließlich den Durchführungsweg, mithin die Frage 


betreffen, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang die Pen-


sionskasse von den ursprünglich mit der Beklagten für die Durchführung der 


betrieblichen Altersversorgung getroffenen Abreden abweichen darf. Hierzu 


gehören insbesondere Satzungsbestimmungen, die - wie § 22 Ziff. 4 der Sat-


zung der Pensionskasse - allein dazu dienen, den Zusammenbruch der Pen-


sionskasse zu verhindern (vgl. zur Finanzaufsicht bei Pensionskassen BAG 


12. Juni 2007 - 3 AZR 14/06 - Rn. 25 f., 31 ff., BAGE 123, 72). Eine Auslegung 


der Verweisungsklausel dahin, dass auch derartige Satzungsbestimmungen 


erfasst sein sollen, wäre mit zwingenden betriebsrentenrechtlichen Wertungen 


unvereinbar. Die Einstandspflicht nach § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG trifft den 


Arbeitgeber uneingeschränkt auch dann, wenn die betriebliche Altersversor-


gung über eine Pensionskasse durchgeführt wird. Von dieser Einstandspflicht 


kann der Arbeitgeber sich - wie sich aus § 17 Abs. 3 Satz 3 BetrAVG ergibt - 


durch vertragliche Abreden nicht zulasten der Arbeitnehmer befreien. Die 


dynamische Verweisung auf die Satzung der Pensionskasse D W kann deshalb 


ein akzessorisches Recht der Beklagten zur Kürzung laufender Leistungen der 


betrieblichen Altersversorgung nicht begründen. 


Dem steht nicht entgegen, dass die Beklagte aufgrund der Einstands-


pflicht nach § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG das Insolvenzrisiko trägt und für den Fall 


einer etwaigen Inanspruchnahme aufgrund der Einstandspflicht keine Rückstel-


lungen bilden darf. Das Risiko des Arbeitgebers, bei der Durchführung der 


betrieblichen Altersversorgung über eine Pensionskasse nach § 1 Abs. 1 Satz 3 


BetrAVG in Anspruch genommen zu werden, ist äußerst gering. Der von den 
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Parteien bestimmte externe Versorgungsträger „Pensionskasse“ unterliegt der 


Rechts- und Finanzaufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-


sicht. Insolvenzfälle sind selten. Angesichts dessen ist es unbedenklich, dieses 


Restrisiko dem Arbeitgeber aufzuerlegen (vgl. BAG 12. Juni 2007 - 3 AZR 


14/06 - Rn. 33, BAGE 123, 72). 


III. Die Beklagte ist nach § 16 Abs. 1 und Abs. 2 BetrAVG auch verpflichtet, 


den Teil der Pensionskassenleistungen, der auf ihren Beiträgen beruht, zum 


1. November 2006 an den Kaufkraftverlust anzupassen. Die Anpassungsprü-


fungs- und -entscheidungspflicht des Arbeitgebers nach § 16 Abs. 1 und Abs. 2 


BetrAVG umfasst auch Leistungen der Pensionskasse (BAG 23. Mai 2000 


- 3 AZR 83/99 - zu I der Gründe, AP BetrAVG § 16 Nr. 43 = EzA BetrAVG § 16 


Nr. 35; Rolfs in Blomeyer/Rolfs/Otto Betriebsrentengesetz 5. Aufl. § 1 Rn. 278 


und § 16 Rn. 58; ErfK/Steinmeyer 12. Aufl. § 16 BetrAVG Rn. 10). Unter Zu-


grundelegung einer Teuerungsrate von 5,55 % ist der auf Beitragszahlungen 


der Beklagten beruhende Teil der Pensionskassenleistungen iHv. 257,61 Euro 


zum 1. November 2006 um 14,30 Euro auf 271,91 Euro anzuheben. Für die 


Zeit vom 1. November 2006 bis zum 28. Februar 2009 ergibt sich demnach ein 


Nachzahlungsbetrag iHv. insgesamt 400,40 Euro brutto.  


Die Beklagte kann sich nicht mit Erfolg auf § 16 Abs. 3 Nr. 3 BetrAVG 


berufen, wonach die Verpflichtung nach Abs. 1 entfällt, wenn eine Beitragszu-


sage mit Mindestleistung erteilt wurde. Die Versorgungsvereinbarung sieht eine 


Beitragszusage mit Mindestleistung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG nicht vor. 


Die Versorgungszusage der Beklagten wird durch die Regelungen der Pen-


sionskasse ausgefüllt, aus denen sich ergibt, dass dem Kläger eine beitrags-


orientierte Leistungszusage iSv. § 1 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG erteilt wurde. Im 


Tarif A § 4 der allgemeinen Tarifbedingungen der Pensionskasse D W wird der 


Rechenweg offengelegt, der auf der Grundlage der gezahlten Beiträge zum 


Pensionsanspruch führt.  


IV. Das Landesarbeitsgericht hat dem Kläger die beantragten Zinsen zu 


Unrecht in vollem Umfang zuerkannt. Zinsen auf die monatlichen Anpassungs-


forderungen kann der Kläger erst ab dem Folgetag des Tages verlangen, an 
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dem das Urteil rechtskräftig wird, mithin erst ab dem 20. Juni 2012. Für davor-


liegende Zeiträume fehlt es an der notwendigen Fälligkeit der Forderung. 


Zinsen auf die Beträge, um die der auf Beiträgen der Beklagten beruhende Teil 


der Pensionskassenrente durch die Pensionskasse D W herabgesetzt wurde 


und für die die Beklagte einzustehen hat, kann der Kläger frühestens ab dem 


2. Oktober 2008 beanspruchen. Soweit dem Kläger weitergehende Zinsen 


zuerkannt wurden, waren die Entscheidungen der Vorinstanzen aufzuheben 


bzw. abzuändern und die Klage abzuweisen.  


1. Der Anspruch auf Verzugszinsen entsteht - da Verzug erst ab Fälligkeit 


eintreten kann - frühestens ab der Fälligkeit der Forderung. Die Fälligkeit der 


Anpassungsforderung des Klägers tritt nicht vor der Rechtskraft des Urteils im 


vorliegenden Verfahren ein. Leistungen, die nach billigem Ermessen zu be-


stimmen sind, werden bei gerichtlicher Bestimmung erst aufgrund eines rechts-


kräftigen Gestaltungsurteils nach § 315 Abs. 3 BGB fällig. Dazu gehören auch 


die aufgrund einer Anpassungsentscheidung nach § 16 Abs. 1 und Abs. 2 


BetrAVG zu gewährenden Leistungen (BAG 28. Juni 2011 - 3 AZR 859/09 - 


Rn. 32, AP BetrAVG § 16 Nr. 74 = EzA BetrAVG § 16 Nr. 60). 


Es kann offenbleiben, ob Prozesszinsen nach § 291 BGB im Falle der 


Bestimmung der Leistung durch Gestaltungsurteil überhaupt zugesprochen 


werden können (dagegen BGH 4. April 2006 - X ZR 122/05 - Rn. 23, BGHZ 


167, 139; 4. April 2006 - X ZR 80/05 - Rn. 24, NJW-RR 2007, 56). Insoweit 


könnte sich auswirken, dass Prozesszinsen kein Unterfall der Verzinsungs-


pflicht wegen Verzuges sind, der Schuldner vielmehr durch § 291 BGB schon 


deshalb einer Zinspflicht unterworfen wird, weil er es zum Prozess hat kommen 


lassen und für das damit verbundene Risiko einstehen soll und dass dieses 


Risiko nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens nicht mehr entstehen 


kann. Jedenfalls könnte auch der Anspruch auf Prozesszinsen frühestens ab 


der Fälligkeit der Forderung (§ 291 Satz 1 Halbs. 2 BGB) entstehen. 


2. Zinsen auf die von der Beklagten an den Kläger zu zahlenden Beträge, 


die auf der Herabsetzung des mit Beiträgen der Beklagten finanzierten Teils der 
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Pensionskassenrente beruhen, kann der Kläger lediglich als Prozesszinsen 


beanspruchen, da er die Voraussetzungen des Verzuges nicht dargelegt hat.  


C. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1, § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. 


 Gräfl  Schlewing  Spinner  


  Schmalz   Möller   
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BUNDESARBEITSGERICHT 
 
 
3 AZR 613/12 
8 Sa 1509/11 
Hessisches 
Landesarbeitsgericht 


 


Im Namen des Volkes! 
Verkündet am 
30. September 2014 


URTEIL 
Kaufhold, Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 


 
 


In Sachen 


 


 


 


 Beklagte, Berufungsbeklagte und Revisionsklägerin, 


 


 


 
pp. 


 


 


 Kläger, Berufungskläger und Revisionsbeklagter, 


 


 


 


hat der Dritte Senat des Bundesarbeitsgerichts aufgrund der mündlichen Ver-


handlung vom 30. September 2014 durch die Richterin am Bundesarbeits-


gericht Prof. Dr. Schlewing als Vorsitzende, den Richter am Bundesarbeits-


gericht Dr. Spinner, die Richterin am Bundesarbeitsgericht Dr. Ahrendt sowie 
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den ehrenamtlichen Richter Heuser und die ehrenamtliche Richterin Dr. Möller 


für Recht erkannt: 


Auf die Revision der Beklagten wird - unter Zurückweisung 
der Revision im Übrigen - das Urteil des Hessischen Lan-
desarbeitsgerichts vom 11. April 2012 - 8 Sa 1509/11 -  
teilweise aufgehoben und aus Gründen der Klarstellung 
wie folgt neu gefasst: 


Auf die Berufung des Klägers wird das Urteil des Ar-
beitsgerichts Frankfurt am Main vom 15. September 
2011 - 11 Ca 2344/11 - teilweise abgeändert. 


Die Beklagte wird verurteilt, 


1. an den Kläger rückständige Betriebsrente für die 
Zeit vom 1. Januar 2009 bis zum 31. März 2011 
iHv. insgesamt 1.362,75 Euro brutto zuzüglich 
Zinsen iHv. fünf Prozentpunkten über dem Basis-
zinssatz  


aus jeweils 10,01 Euro seit dem jeweiligen Ersten 
des jeweiligen Folgemonats, beginnend mit dem 
1. August 2009 und endend mit dem 1. Juli 2010, 


aus jeweils 19,51 Euro seit dem jeweiligen Ersten 
des jeweiligen Folgemonats, beginnend mit dem 
1. August 2010 und endend mit dem 1. April 2011 


sowie aus 1.067,04 Euro ab dem 1. Oktober 2014 
zu zahlen, 


2. an den Kläger ab dem 1. April 2011 über den vom 
Hessischen Landesarbeitsgericht mit Urteil vom 
3. März 2010 (- 8 Sa 53/09 -) zuerkannten Betrag 
iHv. monatlich 122,06 Euro hinaus weitere 
59,03 Euro brutto monatlich zuzüglich Zinsen iHv. 
fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz  


aus jeweils 19,51 Euro seit dem jeweiligen Ersten 
des jeweiligen Folgemonats, beginnend mit dem 
1. Mai 2011 und endend mit dem 1. Oktober 2014, 


sowie aus 1.659,84 Euro ab dem 1. Oktober 2014 
zu zahlen. 


Im Übrigen wird die Berufung des Klägers zurückge-
wiesen.  
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Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte zu tragen. 
 
 


Von Rechts wegen! 
 
 
 


Tatbestand 


 


Die Parteien streiten über die Anpassung der laufenden Leistungen der 


betrieblichen Altersversorgung des Klägers zum Anpassungsstichtag 1. Januar 


2009 sowie darüber, ob die Beklagte dem Kläger für Leistungskürzungen der 


Pensionskasse der Deutschen Wirtschaft VVaG (im Folgenden: PKDW) einzu-


stehen hat. 


Der am 21. Dezember 1937 geborene Kläger war vom 1. Oktober 1968 


bis zum 28. Februar 1997 bei der Beklagten beschäftigt. Bei der Beklagten, die 


die Anpassungsprüfungen zum 1. Januar eines jeden Kalenderjahres gebündelt 


durchführt, handelt es sich um eine von der M-Gesellschaft zur Förde- 


rung der Wissenschaften errichtete gemeinnützige und steuerbefreite rechtsfä-


hige Stiftung des bürgerlichen Rechts. In ihrer „Verfassung“ heißt es ua.: 


         „§ 2 Zweck der Stiftung 


 2.1 Zweck der Stiftung ist die Förderung der Chemischen 
Wissenschaften und benachbarter wissenschaftlicher 
Gebiete und die Förderung von Bildung und Erzie-
hung auf dem Gebiet der Chemie und benachbarter 
wissenschaftlicher Gebiete. 


 2.2 Die Stiftung verfolgt den Zweck insbesondere 
dadurch, dass sie auf dem Gebiet der Chemie und 
benachbarter wissenschaftlicher Gebiete, vor allem 
zur Information und Kommunikation 


    wissenschaftliche Datenbanken und Informati-
onssysteme aufbaut, pflegt, erweitert und ver-
bessert sowie die dazu notwendigen elektroni-
schen Produkte entwickelt und verfügbar 
macht; 


    wissenschaftliche Schriften in gedruckter und 
elektronischer Form herausgibt; 


1  


2  
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    Informations- und Kommunikationsplattformen 
in verschiedenen Medien aufbaut und heraus-
gibt, wie z.B. wissenschaftliche Journale im In-
ternet, Wissenschaftsfernsehen/Videopodcasts 
im Internet sowie die dazu notwendigen elekt-
ronischen Produkte entwickelt und verfügbar 
macht; 


    Wissenschaftliche Seminarveranstaltungen 
durchführt; 


    Lehrveranstaltungen für Schüler und Studenten 
unterstützt; 


    Preise und Stipendien vergibt; 


    Forschungs-, Lehr- und Veröffentlichungsvor-
haben durch Personal- und Sachleistungen 
(wie z.B. Stiftungsprofessuren) fördert. 


 …   


 2.5 Die Stiftung ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Sie verfolgt 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwe-
cke im Sinne des Abschnitts ‚Steuerbegünstigte 
Zwecke’ der Abgabenordnung, namentlich die Förde-
rung von Wissenschaft und Forschung. 


 § 3 Stiftungsvermögen 


 3.1 Das Stiftungsvermögen besteht aus den zum B-
Institut zählenden Vermögensgegenständen ein-
schließlich Beteiligungen, Schutz- und Urheberrech-
ten sowie vertraglichen Rechten gemäß Anlage. 


 3.2 Bei der Verwaltung ihres Vermögens und bei der 
Verfügung über einzelne Vermögenswerte ist die 
Stiftung im Rahmen der Verfassung und der jeweils 
geltenden Gesetze und gemeinnützigkeitsrechtlichen 
Bestimmungen frei. 


 3.3 Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand unge-
schmälert zu erhalten und darf nur, wenn der Fortbe-
stand der Stiftung für angemessene Zeit gewährleis-
tet bleibt, mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde in 
seiner Substanz angegriffen werden; in den Folge-
jahren ist der so eingesetzte Betrag soweit möglich 
dem Stiftungsvermögen wieder zuzuführen. 


 3.4 Die Stiftung ist berechtigt, Zuwendungen anzuneh-
men, mit denen keine der Verfassung zuwiderlaufen-
den Auflagen verbunden sind. Als Zustiftungen, die 
dem Stiftungsvermögen zuwachsen, gelten nur aus-
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drücklich so bezeichnete Zuwendungen. Die übrigen 
Zuwendungen (Spenden) sind alsbald zur Finanzie-
rung des Stiftungszweckes zu verwenden. … 


 § 4 Finanzierung des Stiftungszwecks 


 4.1 Die Stiftung finanziert die Verfolgung des Stiftungs-
zweckes aus den Erträgen des Stiftungsvermögens 
und aus Spenden (verfügbare Stiftungsmittel). Die 
Stiftungsmittel dürfen lediglich für den Stiftungszweck 
verwendet werden. Sie dürfen im Rahmen des ge-
meinnützigkeitsrechtlich Zulässigen einer Rücklage 
zugeführt werden. 


 …  


 § 8 Aufgaben des Stiftungsrats 


 8.1 Der Stiftungsrat berät den Vorstand und überwacht 
die Ordnungsmäßigkeit seiner Tätigkeit. Er be-
schließt die Geschäftsordnung der Stiftung. Rechts-
geschäfte oder Maßnahmen gemäß § 11 bedürfen 
seiner Zustimmung. 


 8.2 Der Stiftungsrat beschließt ferner über 


    die Bestellung, Abberufung und Entlastung von 
Vorstandsmitgliedern, 


    den mit Vorstandsmitgliedern abzuschließen-
den Dienstvertrag, 


    den Haushaltsplan, 


    die Förder- und Vergaberichtlinien, 


    die Grundzüge der Vermögensanlage, 


    die Feststellung des Jahresabschlusses. 


 …  


 § 10 Aufgaben des Vorstands 


 10.1 Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und au-
ßergerichtlich. … 


 10.2 Der Vorstand führt die Geschäfte der Stiftung nach 
Maßgabe des geltenden Rechts, der Stiftungsver-
fassung und der Geschäftsordnung der Stiftung. Der 
Vorstand hat die Geschäfte mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Geschäftsleiters zu führen. Er ist zur 
Führung aller Geschäfte berufen, die nicht dem Stif-
tungsrat zugewiesen sind. Für die Führung der lau-
fenden Geschäfte kann der Vorstand Hilfskräfte an-
stellen oder beauftragen, soweit dies erforderlich ist 
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und die Vermögenslage der Stiftung es zulässt. 


 10.3 Der Vorstand hat das Stiftungsvermögen gewissen-
haft und sparsam zu verwalten. 


 10.4 Der Vorstand hat dem Stiftungsrat bis zum Ablauf 
des vierten Monats des Folgegeschäftsjahrs 


    den vom Abschlussprüfer geprüften und testier-
ten Jahresabschluss, 


    den Bericht des Abschlussprüfers über die Prü-
fung der Ordnungsmäßigkeit der Mittelverwen-
dung sowie 


    den Vorstandsbericht über die Erfüllung des 
Stiftungszwecks unter Einbeziehung der wirt-
schaftlichen und wissenschaftlichen Lage der 
Stiftung 


  vorzulegen. Der Abschlussprüfer wird durch die Stif-
tung benannt und durch die Stiftungsaufsicht beauf-
tragt. Die Stiftungsaufsicht ist an diesen Vorschlag 
nicht gebunden. Er soll die Qualifikation zum Wirt-
schaftsprüfer oder zur Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft aufweisen. 


 10.5 Die in § 10.4 genannten Unterlagen sind bis zum 
Ablauf des fünften Monats bei der Stiftungsaufsicht 
einzureichen.“ 


   


Der Kläger und die Beklagte hatten im Arbeitsvertrag vom 


13./14. August 1968 ua. vereinbart: 


         „§ 3 


 … Der Pensionskassenbeitrag von 7 % (soweit Angestell-
tenversicherungspflicht besteht) bzw. 12 % (soweit Ange-
stelltenversicherungspflicht nicht besteht) des pensionsfä-
higen Arbeitsverdienstes wird nach Maßgabe des § 4 vom 
Institut zusätzlich zum Gehalt abgeführt und pauschal ver-
steuert. … 


 § 4 


 Herr Dr. M wird nach erfolgreichem Ablauf seiner Probe-
dienstzeit bei der Pensionskasse der chemischen Indust-
rie Deutschlands, D, als Mitglied angemeldet. Die Gültig-
keit dieses Arbeitsvertrages hat die Aufnahme als Mitglied 
in diese Kasse zur Voraussetzung.“ 


  


3  
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Die Beklagte meldete den Kläger zum 1. April 1969 zur Pensionskasse 


der chemischen Industrie Deutschlands, nunmehr PKDW, als Mitglied zu deren 


Tarif A an, der neben einer Garantierente eine Überschussbeteiligung vorsieht. 


Bei der PKDW handelt es sich um eine regulierte Pensionskasse. Der Kläger 


war durch die Anmeldung zur Pensionskasse nach deren Satzung zum Fir-


menmitglied geworden. Nach seinem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis 


mit der Beklagten wurde er zum Einzelmitglied. Mit dem Beginn des Bezugs der 


Pensionskassenrente endete seine Mitgliedschaft. Die Beklagte als Trägerun-


ternehmen der PKDW war zu keinem Zeitpunkt Mitglied der Pensionskasse. 


§ 22 der Satzung der PKDW idF vom 1. Januar 2002 (im Folgenden: 


Satzung 2002) lautet: 


 
         „§ 22 


 Versicherungsmathematische Prüfung 


 1. Der Vorstand hat zum Abschlußstichtag eines jeden 
Geschäftsjahres oder auf Verlangen des Aufsichtsra-
tes oder der Aufsichtsbehörde auch zu anderen Zeit-
punkten durch einen versicherungsmathematischen 
Sachverständigen im Rahmen eines der Aufsichts-
behörde einzureichenden Gutachtens eine versiche-
rungstechnische Prüfung der Kasse vornehmen zu 
lassen und in den gemäß § 21 aufzustellenden Jah-
resabschluß die hierfür ermittelten versicherungs-
technischen Werte zu übernehmen. 


 2. Zur Deckung von Fehlbeträgen ist eine Verlustrück-
lage zu bilden, der jeweils mindestens 5 % des sich 
nach dem Gutachten gemäß Ziffer 1 ergebenden 
Überschusses zuzuführen sind, bis diese Rücklage 
5 % der Deckungsrückstellung erreicht oder nach 
Inanspruchnahme wieder erreicht hat. 


 3. Der restliche sich nach dem Gutachten gemäß Zif-
fer 1 ergebende Überschuß ist der Rückstellung für 
Beitragsrückerstattung zuzuführen. Diese Rückstel-
lung ist nach geschäftsplangemäßen Grundsätzen 
zur Erhöhung bzw. zur Verbesserung der Leistungen 
und zu sonstigen geschäftsplangemäßen Zwecken 
für die einzelnen Tarife zu verwenden. Art, Umfang 
und Zeitpunkt der Rückstellungsverwendung be-
schließt die Mitgliederversammlung aufgrund von 
Vorschlägen, die der Vorstand nach Zustimmung des 
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versicherungsmathematischen Sachverständigen un-
terbreitet. 


  Der auf Versicherungen nach Tarif A geschäftsplan-
gemäß entfallende Anteil der Rückstellung für Bei-
tragsrückerstattung kann auch zur restlichen Finan-
zierung der geschäftsplangemäßen Tarif-Barwerte 
des Tarif A herangezogen werden. Unterschreitet der 
aufgrund eines Gutachtens gemäß Ziffer 1 sich er-
gebende Überschußanteil für Tarif A zusammen mit 
einem in der Rückstellung enthaltenen, nicht durch 
Beschluß der Mitgliederversammlung zweckgebun-
denen Anteil des Tarifs A den Tarif-Barwert für den 
Neuzugang des Tarifes A im letzten Geschäftsjahr, 
hat der Vorstand Maßnahmen zu treffen, um dies zu 
verhindern. 


 4. Ein sich nach dem Gutachten gemäß Ziffer 1 erge-
bender Fehlbetrag ist, soweit er nicht aus der Ver-
lustrücklage gedeckt werden kann, aus der Rückstel-
lung für Beitragsrückerstattung zu decken. Reicht 
auch diese Rückstellung nicht aus, ist der Fehlbetrag 
durch Herabsetzung der Leistungen, durch Erhöhung 
der Beiträge oder durch mehrere solcher Maßnah-
men auszugleichen. Ziffer 3 Sätze 3 und 4 gelten 
entsprechend. Alle Maßnahmen haben auch Wirkung 
für die bestehenden Versicherungsverhältnisse. Die 
Erhebung von Nachschüssen ist ausgeschlossen. 


 5. Im Übrigen gelten die jeweiligen Bestimmungen der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur Über-
schußverwendung.“ 


   


Der Kläger bezieht seit dem 1. September 1999 eine Pensionskassen-


rente von der PKDW. Der aus Arbeitgeberbeiträgen finanzierte Teil dieser Ren-


te betrug zu Rentenbeginn 796,78 Euro brutto monatlich. 


Im Jahr 2002 geriet die PKDW in eine wirtschaftliche Krise. Unter dem 


8. April 2003 erstellte die H AG für die PKDW ein versicherungsmathe-


matisches Gutachten gemäß § 22 Abs. 1 der Satzung 2002, das zum 


31. Dezember 2002 einen Verlust iHv. 153.366.523,50 Euro ausweist. Am 


27. Juni 2003 beschloss die Mitgliederversammlung der PKDW daraufhin die 


Auflösung der Rückstellung für Beitragsrückerstattung sowie die Herabsetzung 
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der Leistungen nach § 22 Abs. 4 der Satzung 2002. Der Beschluss der Mitglie-


derversammlung vom 27. Juni 2003 hat den folgenden Wortlaut: 


         „Beschlussfassung zu TOP 3 (Verlustausgleich und 
Leistungsherabsetzung): 


 … 


 1. Die Rückstellung für Beitragsrückerstattung wird zum 
31.12.2002 in Höhe von 18.483.539,93 € aufgelöst. 


 2. Die Leistungen werden gemäß § 22 Abs. 4 der Sat-
zung wie folgt herabgesetzt: 


  a)  


   1.) Pensionen bzw. Anwartschaften zum 
Stand 31. Dezember 2001 bilden die Ba-
sis für die Leistungsherabsetzung. 


   2.) Die einer Herabsetzung unterliegenden 
Pensionen werden jeweils zum 1. Juli ei-
nes jeden Jahres, beginnend mit dem 
1. Juli 2003, jährlich um 1,4 % herabge-
setzt, soweit die Pension zu diesem Zeit-
punkt mindestens 6 Monate gewährt wor-
den ist. Die Höhe der versicherten An-
wartschaften bleibt unverändert. Kapital-
abfindungen werden wertmäßig entspre-
chend angepasst. 


   3.) Der Wert der Leistungsherabsetzungen ist 
insgesamt auf den Wert der in der Ver-
gangenheit gewährten Gewinnanteile be-
schränkt. 


  …  


  c) Der Beschluss tritt zum 31. Dezember 2002 in 
Kraft. 


 …“   


 


Vorab hatte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (im 


Folgenden: BaFin) unter dem 12. Juni 2003 als Aufsichtsbehörde der Herabset-


zung der Leistungen unter dem Vorbehalt zugestimmt, dass diese auf der Mit-


gliederversammlung beschlossen würde. 


Die PKDW setzte die laufenden Pensionskassenrenten in der Folgezeit 


zum 1. Juli 2003, 1. Juli 2004, 1. Juli 2005 und 1. Juli 2006 um jeweils 1,4 %, 


zum 1. Juli 2007 um 1,37 %, zum 1. Juli 2008 um 1,34 %, zum 1. Juli 2009 um 
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1,31 %, zum 1. Juli 2010 um 1,26 % und zum 1. Juli 2011 um 1,20 % herab. 


Von dem sich aus den Arbeitgeberbeiträgen ergebenden Teil der Pensionskas-


senrente des Klägers zahlte sie an diesen ab dem 1. Juli 2008 monatlich 


763,88 Euro, ab dem 1. Juli 2009 monatlich 753,87 Euro und ab dem 1. Juli 


2010 monatlich 744,37 Euro aus. 


Der Kläger nahm die Beklagte in einem Vorprozess auf Zahlung der Be-


träge in Anspruch, um die die PKDW den auf den Beiträgen der Beklagten be-


ruhenden Teil seiner Pensionskassenrente zum 1. Juli 2003, 1. Juli 2004, 1. Juli 


2005, 1. Juli 2006, 1. Juli 2007 und 1. Juli 2008 herabgesetzt hatte und verlang-


te von der Beklagten eine Anpassung seiner Betriebsrente an den Kaufkraftver-


lust gemäß § 16 BetrAVG zum Anpassungsstichtag 1. Juli 2006. Das Hessische 


Landesarbeitsgericht gab der Klage mit Urteil vom 3. März 2010 (- 8 Sa 53/09 -) 


statt und verurteilte die Beklagte, an den Kläger rückständige Betriebsrente iHv. 


insgesamt 3.535,48 Euro brutto sowie ab dem 1. März 2009 eine zusätzliche 


monatliche Betriebsrente iHv. 122,06 Euro brutto zu zahlen. Aufgrund dieses  


- rechtskräftigen - Urteils zahlt die Beklagte an den Kläger laufende monatliche 


Leistungen iHv. 122,06 Euro brutto. 


Im vorliegenden Rechtsstreit begehrt der Kläger von der Beklagten den 


Ausgleich der Differenzen, die dadurch entstanden sind und weiter entstehen, 


dass die PKDW den auf den Arbeitgeberbeiträgen beruhenden Teil seiner Pen-


sionskassenrente zum 1. Juli 2009 und zum 1. Juli 2010 weiter herabgesetzt 


hat. Zudem verlangt er die Anpassung seiner Betriebsrente an den Kaufkraft-


verlust gemäß § 16 BetrAVG zum Anpassungsstichtag 1. Januar 2009. 


Der Kläger hat die Auffassung vertreten, die Beklagte sei nach § 1 


Abs. 1 Satz 3 BetrAVG in dem Umfang einstandspflichtig, in dem die PKDW 


den auf den Beiträgen der Beklagten beruhenden Teil seiner Pensionskassen-


rente zum 1. Juli 2009 und zum 1. Juli 2010 weiter herabgesetzt hat. Die Be-


klagte sei zudem nach § 16 Abs. 1 und Abs. 2 BetrAVG verpflichtet, seine Be-


triebsrente zum Anpassungsstichtag 1. Januar 2009 an den Kaufkraftverlust 


anzupassen. Der Kaufkraftverlust in der Zeit vom Rentenbeginn am 


1. September 1999 bis zum Anpassungsstichtag 1. Januar 2009 betrage 
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16,47 %. Seine Ausgangsrente iHv. monatlich 796,78 Euro sei mithin auf mo-


natlich 927,98 Euro anzuheben. Die Beklagte sei nicht nach § 16 Abs. 3 Nr. 2 


BetrAVG von der Verpflichtung zur Anpassungsprüfung und -entscheidung 


nach § 16 Abs. 1 BetrAVG befreit. Es seien weder ab Rentenbeginn sämtliche 


auf den Rentenbestand entfallenden Überschussanteile zur Erhöhung der lau-


fenden Leistungen verwendet worden noch sei der zur Berechnung der garan-


tierten Leistung nach § 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a VAG festgesetzte 


Höchstzinssatz zur Berechnung der Deckungsrückstellung nicht überschritten 


worden. Dass der von der PKDW der Berechnung der garantierten Leistung 


zugrunde gelegte Zinssatz durch die BaFin genehmigt worden sei, sei unerheb-


lich. 


Der Kläger hat zuletzt sinngemäß beantragt, 


         1. die Beklagte zu verurteilen, an ihn rückständige Be-
triebsrente für die Zeit vom 1. Januar 2009 bis zum 
31. März 2011 iHv. insgesamt 1.430,89 Euro brutto 
nebst Zinsen iHv. fünf Prozentpunkten über dem Ba-
siszinssatz  


  aus je 42,04 Euro seit dem jeweiligen Ersten des 
jeweiligen Folgemonats, beginnend mit dem 
1. Februar 2009 und endend mit dem 1. Juli 2009, 


  aus je 52,05 Euro seit dem jeweiligen Ersten des 
jeweiligen Folgemonats, beginnend mit dem 
1. August 2009 und endend mit dem 1. Juli 2010 


  sowie aus je 61,55 Euro seit dem jeweiligen Ersten 
des jeweiligen Folgemonats, beginnend mit dem 
1. August 2010 und endend mit dem 1. April 2011 


  zu zahlen, 


 2. die Beklagte zu verurteilen, an ihn ab dem 1. April 
2011 eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung 
iHv. 183,61 Euro brutto monatlich abzüglich bereits 
aufgrund des Urteils des Hessischen Landesarbeits-
gerichts vom 3. März 2010 - 8 Sa 53/09 - gezahlter 
122,06 Euro brutto nebst Zinsen iHv. fünf Prozent-
punkten über dem Basiszinssatz ab Beginn des je-
weiligen Folgemonats zu zahlen. 


 


Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt. Sie hat die Auffassung 


vertreten, der Kläger habe keinen Anspruch auf Zahlung der Beträge, um den 
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die PKDW den auf ihren Beiträgen beruhenden Teil der Pensionskassenrente 


des Klägers ab dem 1. Juli 2009 und ab dem 1. Juli 2010 weiter herabgesetzt 


hat. Sie habe dem Kläger Leistungen nur nach Maßgabe der Satzung bzw. der 


Versorgungsbestimmungen der PKDW zugesagt. Der in § 22 Abs. 4 der Sat-


zung 2002 enthaltene Herabsetzungsvorbehalt sei daher integraler Bestandteil 


ihrer Versorgungszusage. Zudem müsse berücksichtigt werden, dass der Wert 


der Leistungsherabsetzungen auf den Wert der in der Vergangenheit gewährten 


Gewinnanteile beschränkt gewesen, die Garantierente demnach unangetastet 


geblieben sei. Jedenfalls sei § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG verfassungskonform 


dahin auszulegen, dass sie nicht einstandspflichtig sei. Sie habe als Trägerun-


ternehmen auf die Verwendung der Gelder, die Kapitalanlage und die Be-


schlussfassungen der PKDW keinen Einfluss gehabt und müsse deshalb nicht 


das Risiko tragen, dass die Pensionskasse schlecht wirtschafte. 


Sie sei auch nicht verpflichtet, die Betriebsrente des Klägers zum An-


passungsstichtag 1. Januar 2009 gemäß § 16 Abs. 1 und Abs. 2 BetrAVG an 


den Kaufkraftverlust anzupassen. Vielmehr sei sie nach § 16 Abs. 3 Nr. 2 


BetrAVG von der Anpassungsprüfungspflicht befreit. § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG 


sei auch auf Altzusagen anwendbar. Die Voraussetzungen des § 16 Abs. 3 


Nr. 2 BetrAVG seien erfüllt. Ab Rentenbeginn seien sämtliche auf den Renten-


bestand entfallenden Überschussanteile zur Erhöhung der laufenden Leistun-


gen verwendet worden. Bei der Berechnung der garantierten Leistung sei der 


Höchstzinssatz gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG nicht überschritten worden. 


Diese Bestimmung sei dahin auszulegen, dass bei regulierten Pensionskassen 


der von der Aufsichtsbehörde genehmigte Zinssatz maßgeblich sei. Dieser sei 


stets verwendet worden. Sofern sie dennoch zur Anpassungsprüfung und 


-entscheidung nach § 16 Abs. 1 BetrAVG verpflichtet sein sollte, stehe ihre wirt-


schaftliche Lage einer Anpassung der Betriebsrente des Klägers an den Kauf-


kraftverlust zum Anpassungsstichtag 1. Januar 2009 entgegen. Bei der Beurtei-


lung ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit müsse berücksichtigt werden, dass 


sie eine gemeinnützige Stiftung sei, die keine wirtschaftlichen Gewinnziele ver-


folge; ihr ausschließliches Ziel sei es, ihren Stiftungszweck zu erfüllen. Darüber 


hinaus müsse sie das Stiftungsvermögen in seinem Wert nicht nur nominell, 
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sondern auch wertmäßig erhalten. Deshalb sei nicht von den Maßstäben aus-


zugehen, die für operativ tätige Unternehmen gelten. Solange der Werterhalt 


des Stiftungsvermögens nicht sichergestellt werden könne, bestehe keine An-


passungspflicht. Unter Berücksichtigung dessen habe ihre wirtschaftliche Lage 


zum Anpassungsstichtag 1. Januar 2009 einer Betriebsrentenanpassung ent-


gegengestanden. Ursprünglich sei der Stiftungszweck im Wesentlichen durch 


die Erstellung des B-Handbuchs der organischen Chemie erfüllt worden.  


Der Vertrieb dieses Handbuchs sei durch den S-Verlag erfolgt, der im  


Gegenzug verpflichtet gewesen sei, auszuhandelndes Honorar für Druckbögen 


zu zahlen und den hälftigen Gewinn nach Abzug der Kosten an sie abzuführen. 


Das Handbuch werde seit dem Jahr 1999 nicht mehr erstellt, sodass ab diesem 


Zeitpunkt keine Einnahmen aus dessen Vertrieb mehr erzielt würden. Zudem 


sei eine Datenbank betrieben worden, die vom Institut erarbeitete und publizier-


te maschinenlesbare Fakten- und Strukturdaten von organisch-chemischen 


Verbindungen enthielt. Die Vertriebsrechte an der Datenbank seien auf einen 


Lizenznehmer übertragen gewesen, der als Gegenleistung eine Vergütung an 


sie gezahlt habe. Diese habe sich im Jahr 1995 auf 9.000.000,00 DM belaufen, 


sei in der Folgezeit allerdings geringer ausgefallen. Ende des Jahres 1997 sei-


en das Alleineigentum an der Datenbank sowie alle Nutzungsrechte auf sie zu-


rückübertragen worden. Zugleich sei mit einem neuen Lizenznehmer ein neuer 


Vertrag geschlossen worden, der zu Lizenzeinnahmen geführt habe. Dieser 


Vertrag sei später gegen Zahlung eines Einmalbetrages beendet worden. Die 


neben dem Einmalbetrag gezahlten Lizenzgebühren seien 2010 ausgelaufen. 


Seit dem Jahr 2011 habe sie nur noch Einnahmen aus Kapitalanlagen. Der 


Fortfall der Lizenzeinnahmen sei bereits zum 1. Januar 2009 bekannt gewesen. 


Im Jahresabschluss 2008 seien Abschreibungen auf Finanzanlagen iHv. 


7.450.000,00 Euro ausgewiesen. Nur aufgrund eines außerordentlichen Ertra-


ges aus dem Verkauf von Grundvermögen (Realisierung von stillen Reserven 


von rd. 3.800.000,00 Euro) habe ein positives Gesamtergebnis erzielt werden 


können. Ohne den Verkauf hätte sich das Gesamtergebnis auf etwa minus 


1.700.000,00 Euro belaufen. Sie benötige zur Abdeckung ihrer Personal- und 


Sachkosten zum Stand 2009 und danach jährlich rd. 5.500.000,00 Euro. Zudem 
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sei das sinkende Zinsniveau zu berücksichtigen. Sie habe deshalb im Jahr 


2010 Maßnahmen zur Kostensenkung getroffen. Danach seien die Mitarbeiter-


vergütungen im Jahr 2011 um lediglich 1 % angehoben worden. Neuentwick-


lungen im Bereich der Software seien eingestellt und das IT-Team sei halbiert 


worden. Bereits genehmigte Stipendienprogramme seien eingestellt bzw. ver-


schoben worden. 


Sie sei bereit, zu ihrer wirtschaftlichen Lage und deren Hintergründen 


im Einzelnen weiter vorzutragen, sofern die Öffentlichkeit immer dann ausge-


schlossen werde, wenn ihre wirtschaftliche Lage erörtert werde und sofern dem 


Kläger für alle Belange, die ihre wirtschaftliche Lage und Leistungsfähigkeit be-


treffen, ein strafbewehrtes Schweigegebot auferlegt werde. Als Stiftung sei sie 


nicht verpflichtet, eine Rechnungslegung nach handelsrechtlichen Grundsätzen 


vorzunehmen. Demzufolge sei sie auch unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt 


verpflichtet, ihre „Rechnungslegung“ offenzulegen. Eine solche werde nach den 


Stiftungsgesetzen lediglich zu dem Zweck gefordert, der Stiftungsaufsicht und 


den Kontrollorganen der Stiftung eine Kontrolle und die Entscheidung darüber 


zu ermöglichen, ob dem Stiftungszweck Rechnung getragen werde. Demzufol-


ge seien alle Rechnungs- und Rechenschaftsberichte der Stiftung schutzbedürf-


tig. 


Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen, das Landesarbeitsgericht 


hat ihr auf die Berufung des Klägers stattgegeben. Mit ihrer Revision verfolgt 


die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung weiter. Der Kläger beantragt die 


Zurückweisung der Revision mit der Maßgabe, dass ihm Zinsen aus den mo-


natlichen Anpassungsforderungen erst ab Rechtskraft des Urteils zustehen.  


 


Entscheidungsgründe 


 


A. Die Revision der Beklagten ist überwiegend unbegründet. Die zulässige 


Klage ist bis auf eine geringe Zuvielforderung begründet. Das Landesarbeitsge-


richt hat zutreffend erkannt, dass die Beklagte dem Kläger die Zahlung der Be-


träge schuldet, um die die PKDW den auf den Beiträgen der Beklagten beru-
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henden Teil der Pensionskassenrente des Klägers ab dem 1. Juli 2009 und ab 


dem 1. Juli 2010 weiter herabgesetzt hat. Der Kläger kann von der Beklagten 


auch verlangen, dass diese seine Betriebsrente gemäß § 16 Abs. 1 und Abs. 2 


BetrAVG zum Anpassungsstichtag 1. Januar 2009 an den Kaufkraftverlust an-


passt. Das Landesarbeitsgericht hat zu Recht angenommen, dass die Anpas-


sungsprüfungs- und -entscheidungspflicht nach § 16 Abs. 1 und Abs. 2  


BetrAVG für die Beklagte nicht nach § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG entfallen war 


und die wirtschaftliche Lage der Beklagten einer Anpassung der Betriebsrente 


des Klägers an den Kaufkraftverlust zum Anpassungsstichtag 1. Januar 2009 


nicht entgegenstand. Allerdings beläuft sich der Anpassungsbedarf des Klägers  


- entgegen den Berechnungen des Klägers und der Annahme des Landesar-


beitsgerichts - nicht auf 16,47 %, sondern auf 16,15 % der Ausgangsrente des 


Klägers, weshalb der Klage insoweit nicht in vollem Umfang entsprochen wer-


den durfte. 


I. Die Klage ist zulässig. Dies gilt auch für den Klageantrag zu 2. 


1. Der Klageantrag zu 2. bedarf der Auslegung. Diese ergibt, dass der 


Kläger die Verurteilung der Beklagten erstrebt, an ihn ab dem 1. April 2011 über 


den vom Hessischen Landesarbeitsgericht im Vorprozess mit Urteil vom 


3. März 2010 (- 8 Sa 53/09 -) zuerkannten Betrag iHv. monatlich 122,06 Euro 


brutto hinaus monatlich weitere 61,55 Euro brutto zu zahlen. 


Mit dem Klageantrag zu 2. begehrt der Kläger zwar ausdrücklich die 


Zahlung einer zusätzlichen betrieblichen Altersversorgung iHv. monatlich 


183,61 Euro brutto abzüglich bereits aufgrund des Urteils des Hessischen Lan-


desarbeitsgerichts vom 3. März 2010 (- 8 Sa 53/09 -) gezahlter 122,06 Euro 


brutto. Mit diesem Abzug will der Kläger aber erkennbar nur dem Umstand 


Rechnung tragen, dass das Hessische Landesarbeitsgericht mit rechtskräftigem 


Urteil vom 3. März 2010 (- 8 Sa 53/09 -) über seine Ansprüche gegen die Be-


klagte auf Ausgleich der Beträge, um die die PKDW seine auf den Beiträgen 


der Beklagten beruhende Pensionskassenrente in der Zeit von 2003 bis 2008 


herabgesetzt hat, sowie auf Anpassung seiner Betriebsrente nach § 16  


BetrAVG zum Anpassungsstichtag 1. Juli 2006 bereits entschieden und die Be-
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klagte verurteilt hat, an ihn ab dem 1. März 2009 eine zusätzliche monatliche 


Betriebsrente iHv. 122,06 Euro brutto zu zahlen. Damit geht es dem Kläger  


- wie er in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat ausdrücklich bestätigt 


hat - darum, dass die Beklagte an ihn ab dem 1. April 2011 darüber hinausge-


hende Leistungen erbringt.  


2. In dieser Auslegung ist der Klageantrag zu 2. zulässig. Es handelt sich 


um eine Klage auf wiederkehrende Leistungen iSd. § 258 ZPO. Bei wiederkeh-


renden Leistungen, die - wie Betriebsrentenansprüche - von keiner Gegenleis-


tung abhängen, können grundsätzlich auch künftig fällig werdende Teilbeträge 


eingeklagt werden. Im Gegensatz zu § 259 ZPO muss nicht die Besorgnis be-


stehen, dass der Schuldner sich der rechtzeitigen Leistung entziehen werde 


(vgl. BAG 15. Januar 2013 - 3 AZR 638/10 - Rn. 15 mwN, BAGE 144, 180). 


II. Das Landesarbeitsgericht hat zu Recht erkannt, dass die Beklagte dem 


Kläger die Zahlung der Beträge schuldet, um die die PKDW den auf den Beiträ-


gen der Beklagten beruhenden Teil der Pensionskassenrente des Klägers ab 


dem 1. Juli 2009 sowie ab dem 1. Juli 2010 weiter herabgesetzt hat. Der An-


spruch des Klägers folgt aus § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG. 


1. Nach § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG hat der Arbeitgeber für die Erfüllung 


der von ihm zugesagten Leistungen auch dann einzustehen, wenn die Durch-


führung der betrieblichen Altersversorgung nicht unmittelbar über ihn erfolgt.  


a) Diese Bestimmung, die durch das Gesetz zur Reform der gesetzlichen 


Rentenversicherung und zur Förderung eines kapitalgedeckten Altersvorsorge-


vermögens (Altersvermögensgesetz - AVmG) vom 26. Juni 2001 (BGBl. I 


S. 1310) in das Betriebsrentengesetz eingefügt wurde, basiert auf der ständigen 


Rechtsprechung des Senats, wonach im Betriebsrentenrecht stets zwischen der 


arbeitsrechtlichen Grundverpflichtung und den Durchführungswegen zu unter-


scheiden und der eingeschaltete externe Versorgungsträger seiner Funktion 


nach nur ein Instrument des Arbeitgebers zur Erfüllung seiner arbeitsrechtlichen 


Versorgungsverpflichtungen ist (vgl. BAG 19. Juni 2012 - 3 AZR 408/10 -  


Rn. 36 mwN, BAGE 142, 72). Wird die geschuldete Versorgung nicht auf dem 
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vorgesehenen Durchführungsweg erbracht, hat der Arbeitgeber dem Arbeit-


nehmer im Versorgungsfall erforderlichenfalls aus seinem eigenen Vermögen 


die Versorgungsleistungen zu verschaffen, die er dem Arbeitnehmer verspro-


chen hat. Die Einstandspflicht des Arbeitgebers nach § 1 Abs. 1 Satz 3  


BetrAVG führt damit nicht lediglich zu verschuldensabhängigen Schadenser-


satz-, sondern zu verschuldensunabhängigen Erfüllungsansprüchen der ver-


sorgungsberechtigten Arbeitnehmer. Diese Rechtsprechung hat der Gesetzge-


ber mit der Neufassung von § 1 BetrAVG durch das Altersvermögensgesetz 


aufgegriffen. Ausweislich der amtlichen Begründung sollte „lediglich aus Grün-


den der Klarstellung ausdrücklich geregelt“ werden, „dass unabhängig von der 


Durchführungsform der betrieblichen Altersversorgung immer eine arbeitsrecht-


liche ‚Grundverpflichtung‘ des Arbeitgebers zur Erbringung der zugesagten 


Leistungen besteht“ (BT-Drs. 14/4595 S. 67). Damit hat der Gesetzgeber ver-


deutlicht, dass der Arbeitgeber sich seiner Verpflichtungen aus der Versor-


gungszusage nicht dadurch entledigen kann, dass er betriebliche Altersversor-


gung über einen externen Versorgungsträger durchführt. Ihn trifft insoweit viel-


mehr eine Einstandspflicht, nach der er dem Arbeitnehmer im Versorgungsfall 


die zugesagten Leistungen gegebenenfalls zu verschaffen hat (BAG 19. Juni 


2012 - 3 AZR 408/10 - aaO). 


b) Der Verschaffungsanspruch richtet sich darauf, eine Lücke zu schlie-


ßen, die sich zwischen der Versorgungszusage einerseits und der Ausgestal-


tung des Durchführungswegs andererseits ergeben kann. Er betrifft also Fälle, 


in denen die für die Durchführung der Versorgungszusage getroffene Regelung 


hinter den Verpflichtungen des Arbeitgebers zurückbleibt oder der externe Ver-


sorgungsträger die Betriebsrentenansprüche aus anderen Gründen nicht erfüllt. 


Durch die Einstandspflicht nach § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG wird sichergestellt, 


dass bei Schwierigkeiten im Durchführungsweg im Versorgungsfall gleichwohl 


der Versorgungszusage entsprechende Leistungen erbracht werden (vgl. etwa 


BAG 12. November 2013 - 3 AZR 92/12 - Rn. 65 mwN). 
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2. Danach ist die Beklagte verpflichtet, dem Kläger für die von der PKDW 


zum 1. Juli 2009 und 1. Juli 2010 vorgenommenen weiteren Leistungsherabset-


zungen einzustehen. 


a) Die Beklagte hat dem Kläger Leistungen der betrieblichen Altersversor-


gung zugesagt, die über eine Pensionskasse iSv. § 1b Abs. 3 BetrAVG durch-


geführt werden. Die PKDW ist eine rechtlich selbständige Versorgungseinrich-


tung, die auf ihre Leistungen einen Rechtsanspruch einräumt. 


b) Es kann dahinstehen, in welchem Umfang den Arbeitgeber die Ver-


pflichtungen nach § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG treffen, wenn er dem Versor-


gungsberechtigten eine Beitragszusage mit Mindestleistung iSv. § 1 Abs. 2 


Nr. 2 BetrAVG erteilt hat. Die Beklagte hat eine solche Versorgungszusage 


nicht erteilt, vielmehr handelt es sich bei ihrem Versorgungsversprechen um 


eine beitragsorientierte Leistungszusage iSv. § 1 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG. Hier-


über besteht unter den Parteien auch kein Streit. 


c) Die Beklagte ist - entgegen ihrer Rechtsauffassung - aufgrund der dem 


Kläger erteilten Versorgungszusage nicht lediglich zur Erbringung von nach 


§ 22 Abs. 4 der Satzung 2002 herabgesetzten Leistungen verpflichtet. Die in 


§ 22 Abs. 4 der Satzung 2002 vorgesehene Möglichkeit der Leistungskürzung 


ist nicht integraler Bestandteil des dem Kläger im arbeitsrechtlichen Grundver-


hältnis gegebenen Versorgungsversprechens. Sie dient nicht der Ausfüllung der 


Versorgungszusage der Beklagten, sondern regelt nur, ob und in welchem Um-


fang die PKDW gegenüber dem Kläger als Versichertem zu einer Leistungsher-


absetzung befugt ist und betrifft damit lediglich die Ausgestaltung des Durchfüh-


rungsverhältnisses. 


aa) Die Parteien haben im Arbeitsvertrag zwar keine ausdrückliche Verein-


barung darüber getroffen, unter welchen Voraussetzungen, in welcher Höhe 


und zu welchem Zeitpunkt der Kläger Leistungen der betrieblichen Altersver-


sorgung beanspruchen kann. Sie haben jedoch vereinbart, dass die Beklagte 


den Kläger - wie zum 1. April 1969 auch geschehen - nach erfolgreichem Ablauf 


seiner Probedienstzeit bei der Pensionskasse der chemischen Industrie 
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Deutschlands, nunmehr PKDW, als Mitglied anmeldet und an die Pensionskas-


se bestimmte Beiträge abführt, damit der Kläger gegen diese einen Versor-


gungsanspruch erwirbt. In dieser Vereinbarung liegt zugleich die - konkludente -  


Abrede, dass für den Anspruch des Klägers auf Leistungen der betrieblichen 


Altersversorgung die jeweils gültige Satzung und die jeweils gültigen Leistungs-


bedingungen der Pensionskasse maßgeblich sein sollen. 


bb) Die dynamische Verweisung in der Versorgungszusage der Beklagten 


erfasst allerdings nur solche Bestimmungen in der Satzung und den Leistungs-


bedingungen der PKDW, die das arbeitsrechtliche Grundverhältnis ausfüllen.  


Mit einer dynamischen Verweisung auf die Satzung und die Leistungs-


bedingungen einer Pensionskasse will der Arbeitgeber lediglich die für das ar-


beitsrechtliche Grundverhältnis maßgeblichen Versorgungsbedingungen festle-


gen, mithin bestimmen, unter welchen Voraussetzungen, in welcher Höhe und 


wann der Versorgungsberechtigte Leistungen der betrieblichen Altersversor-


gung beanspruchen kann. Die dynamische Inbezugnahme der jeweils gültigen 


Satzung und der Leistungsbedingungen einer Pensionskasse dient daher aus-


schließlich dazu, die vom Arbeitgeber erteilte Versorgungszusage auszufüllen. 


Die Verweisung erstreckt sich hingegen nicht auf Satzungsbestimmungen, die 


ausschließlich die Durchführung der betrieblichen Altersversorgung betreffen 


und regeln, unter welchen Voraussetzungen ein sich aus der Satzung und den 


Versorgungsrichtlinien der Versorgungseinrichtung ergebender Anspruch auf 


laufende Versorgungsleistungen durch den externen Versorgungsträger einge-


schränkt werden kann. Hierzu gehören insbesondere Satzungsbestimmungen, 


die - wie § 22 Abs. 4 der Satzung 2002 - allein dazu dienen, den Zusammen-


bruch der Pensionskasse zu verhindern (vgl. zur Finanzaufsicht bei Pensions-


kassen BAG 12. Juni 2007 - 3 AZR 14/06 - Rn. 25 f., 31 ff., BAGE 123, 72; vgl. 


ferner Dresp in Handbuch der betrieblichen Altersversorgung Stand Juni 2014 


Teil I 50 Rn. 207). 


cc) Die Annahme, dass die dynamische Verweisung auf die Satzung und 


die Leistungsbedingungen der PKDW auch die Bestimmung in § 22 Abs. 4 der 
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Satzung 2002 erfasst, wäre mit zwingenden betriebsrentenrechtlichen Wertun-


gen unvereinbar und muss deshalb ausscheiden. 


Mit der dynamischen Verweisung auf die Satzung und die Leistungsbe-


dingungen einer Pensionskasse hat die Beklagte die für das arbeitsrechtliche 


Grundverhältnis maßgeblichen Versorgungsbedingungen festgelegt. Für die 


Erfüllung der hieraus resultierenden Verpflichtungen hat sie nach § 1 Abs. 1 


Satz 3 BetrAVG einzustehen. § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG findet auf alle mittel-


baren Versorgungszusagen, wenn betriebliche Altersversorgung also über ei-


nen der in § 1b BetrAVG genannten externen Versorgungsträger durchgeführt 


wird, gleichermaßen Anwendung. § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG differenziert nicht 


zwischen den einzelnen mittelbaren Durchführungswegen und nimmt auch nicht 


bestimmte Durchführungswege von der Einstandspflicht aus. Die verschuldens-


unabhängige Einstandspflicht nach § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG trifft den Arbeit-


geber deshalb uneingeschränkt auch dann, wenn die betriebliche Altersversor-


gung über eine regulierte Pensionskasse durchgeführt wird. Von dieser Ein-


standspflicht kann der Arbeitgeber sich - wie sich aus § 17 Abs. 3 Satz 3 


BetrAVG ergibt - durch vertragliche Abreden nicht zulasten der Arbeitnehmer 


befreien (BAG 19. Juni 2012 - 3 AZR 408/10 - Rn. 44, BAGE 142, 72). 


dd) Die dynamische Verweisung auf die Satzung und die Leistungsbedin-


gungen der PKDW kann auch nicht als Widerrufsvorbehalt ausgelegt werden, 


mit dem sich die Beklagte für den Fall, dass die PKDW die Leistungen herab-


setzt, ein akzessorisches Recht zur Leistungskürzung vorbehalten hätte. Ein 


derartiger Vorbehalt wäre ebenfalls mit zwingenden betriebsrentenrechtlichen 


Wertungen unvereinbar. 


(1) Auch eine dynamische Verweisung auf die Satzung und die Leistungs-


bedingungen einer Pensionskasse berechtigt den Arbeitgeber nicht zu beliebi-


gen Eingriffen in die Besitzstände der Arbeitnehmer. Vielmehr unterliegt das 


Gebrauchmachen von einem Änderungsvorbehalt einer Rechtskontrolle. Die 


Grundsätze des Vertrauensschutzes und der Verhältnismäßigkeit dürfen nicht 


verletzt werden. Aus diesen Grundsätzen folgt, dass die Gründe, die den Ein-


griff rechtfertigen sollen, umso gewichtiger sein müssen, je stärker der Besitz-
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stand ist, in den eingegriffen wird (vgl. BAG 12. November 2013 - 3 AZR 


510/12 - Rn. 45 mwN). 


(2) Behält sich der Arbeitgeber mittels einer dynamischen Verweisung eine 


Abänderung der Versorgungszusage vor, so gilt zulasten eines von einer sol-


chen Versorgungszusage begünstigten Arbeitnehmers zwar im Grundsatz von 


vornherein die erkennbare Regel, dass die ohne sein Zutun geschaffene Ver-


sorgungszusage durch eine andere verdrängt werden kann. Allerdings kann der 


Arbeitnehmer grundsätzlich erwarten, dass er für die von ihm erbrachten Vor-


leistungen durch Betriebstreue, die er nur einmal erbringen kann, auch die ihm 


versprochene Gegenleistung erhält, soweit dem nicht Gründe auf Seiten des 


Arbeitgebers entgegenstehen, die seine schützenswerten Interessen überwie-


gen (vgl. BAG 18. September 2012 - 3 AZR 415/10 - Rn. 33, BAGE 143, 90). 


Die Abänderung der Versorgungszusage zulasten des Arbeitnehmers setzt da-


her voraus, dass dem Arbeitgeber hierfür hinreichend gewichtige Gründe zur 


Seite stehen. Nicht maßgeblich ist hingegen, wie sich die wirtschaftliche Lage 


der Pensionskasse darstellt und ob diese wegen ihrer wirtschaftlichen Lage die 


Leistungen herabsetzen darf. Der Arbeitgeber kann die Abänderungsmöglich-


keit deshalb nicht davon abhängig machen, dass bei der Pensionskasse ein 


Grund für eine Herabsetzung der Leistungen vorliegt. Da davon auszugehen ist, 


dass sich der Arbeitgeber mit einer dynamischen Verweisung auf die Satzung 


und die Richtlinien einer Pensionskasse nur solche Änderungen vorbehalten 


will, die den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen entsprechen, 


ist - sofern keine Anhaltspunkte für eine gegenteilige Auslegung bestehen - die 


dynamische Verweisung so zu verstehen, dass sich der Arbeitgeber lediglich 


die in diesem Rahmen zulässigen Änderungen vorbehält.  


ee) Aus den von der Beklagten angezogenen Urteilen des Senats vom 


15. Februar 2011 (- 3 AZR 964/08 -, - 3 AZR 35/09 -, - 3 AZR 45/09 -, - 3 AZR 


196/09 -, - 3 AZR 248/09 - und - 3 AZR 365/09 -) folgt nichts anderes. Diese 


Entscheidungen betrafen Zusagen auf betriebliche Altersversorgung, die über 


eine Unterstützungskasse iSv. § 1b Abs. 4 BetrAVG durchgeführt wird, die - im 


Gegensatz zu den anderen mittelbaren Durchführungswegen - auf ihre Leistun-
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gen keinen Rechtsanspruch einräumt und tragen dem Umstand Rechnung, 


dass der Ausschluss des Rechtsanspruchs in Satzungen und Versorgungsplä-


nen von Unterstützungskassen als Widerrufsrecht auszulegen ist, das an sach-


liche Gründe gebunden ist (st. Rspr., vgl. etwa BAG 16. Februar 2010  


- 3 AZR 181/08 - Rn. 37 mwN, BAGE 133, 181; 5. Juli 1979 - 3 AZR 197/78 - zu 


I der Gründe, BAGE 32, 56; 17. Mai 1973 - 3 AZR 381/72 - BAGE 25, 194). Die 


Beklagte hat dem Kläger jedoch keine betriebliche Altersversorgung zugesagt, 


die über eine Unterstützungskasse durchgeführt wird; vielmehr führt sie die 


Versorgung über eine Pensionskasse durch, die nach der betriebsrentenrechtli-


chen Legaldefinition in § 1b Abs. 3 BetrAVG auf ihre Leistungen einen Rechts-


anspruch einräumt. Die Frage, ob dem Grunde nach ein Rechtsanspruch auf 


die Leistungen der Pensionskasse besteht, stellt sich hier mithin nicht. 


ff) Auch aus den Entscheidungen des Senats vom 27. Juni 1969 (- 3 AZR 


297/68 - BAGE 22, 92), 12. November 1991 (- 3 AZR 489/90 -) und vom 


7. September 2004 (- 3 AZR 550/03 - BAGE 112, 1) kann die Beklagte nichts zu 


ihren Gunsten ableiten. Zwar hat der Senat sowohl in seinem Urteil vom 


27. Juni 1969 (- 3 AZR 297/68 - zu I 1 der Gründe, aaO), als auch in seinem 


Urteil vom 12. November 1991 (- 3 AZR 489/90 - zu 2 a der Gründe) ausge-


führt, der Arbeitgeber, der eine Altersversorgung zusage, die über eine rechtlich 


selbständige Versorgungseinrichtung erbracht werden soll, verspreche dem 


Arbeitnehmer lediglich eine Versorgung nach Maßgabe der in der Satzung oder 


in den Versorgungsrichtlinien des Versorgungsträgers gegebenen Möglichkei-


ten. Auch damit waren jedoch erkennbar nur die Satzungs- und Versorgungs-


bestimmungen angesprochen, die das Versorgungsversprechen des Arbeitge-


bers ausfüllen, also das arbeitsrechtliche Grundverhältnis betreffen. Dies sind 


nur Bestimmungen über Art, Umfang und Voraussetzungen der Leistungen. Mit 


der Frage, ob ein sich aus der Satzung und den Versorgungsrichtlinien der Ver-


sorgungseinrichtung ergebender Anspruch auf laufende Versorgungsleistungen 


später durch den externen Versorgungsträger eingeschränkt werden kann, ha-


ben sich beide Entscheidungen nicht befasst. 
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Soweit der Senat in seinem Urteil vom 7. September 2004 (- 3 AZR 


550/03 - zu B I 2 a der Gründe, BAGE 112, 1) ausgeführt hat, die Versorgungs-


zusage der dortigen Beklagten werde durch die Regelungen der Pensionskasse 


ausgefüllt, aus denen sich ergebe, dass dem dortigen Kläger eine beitragsori-


entierte Leistungszusage iSv. § 1 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG erteilt worden sei, stützt 


auch dies die Rechtsauffassung der Beklagten nicht. Der Senat hat sich in die-


ser Entscheidung ausschließlich mit den Bestimmungen der Pensionskasse 


befasst, die die Versorgungszusage als solche und deren Einordnung als bei-


tragsorientierte Leistungszusage betrafen. 


d) Die Beklagte ist entgegen ihrer Rechtsauffassung nicht deshalb von 


einer Anwendung des § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG ausgenommen, weil die Leis-


tungsherabsetzungen der PKDW ihrem Umfang nach auf den Wert der in der 


Vergangenheit gewährten Gewinnanteile beschränkt waren, die Garantierente 


mithin unangetastet geblieben ist. Die Beklagte hat dem Kläger unstreitig nicht 


nur eine Garantierente zugesagt, sondern auch eine Überschussbeteiligung. 


Auch für diesen Teil des gegebenen Versorgungsversprechens hat die Beklagte 


nach § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG einzustehen.  


e) Es kann dahinstehen, ob und ggf. in welchem Umfang die Beklagte auf 


die Verwaltung des Vermögens und die Kapitalanlage der PKDW sowie auf de-


ren Beschlussfassungen Einfluss nehmen konnte. Selbst wenn für die Beklagte 


derartige Einflussnahmemöglichkeiten nicht bestanden haben sollten, kommt 


entgegen ihrer Rechtsauffassung eine die grundrechtlichen Wertungen der 


Art. 2 Abs. 1, Art. 14 Abs. 1 GG berücksichtigende „verfassungsorientierte Aus-


legung“ (vgl. zu diesem Begriff BSG 14. Dezember 2006 - B 4 R 19/06 R -  


Rn. 14; Voßkuhle AöR 125, 177, 180; vgl. zum Begriff der „verfassungsfreundli-


chen Auslegung“ BFH 16. November 2004 - VII R 16/04 - zu II der Gründe, 


BFHE 207, 376; zur Verpflichtung der Gerichte, bei der Auslegung und Anwen-


dung einfachrechtlicher Normen, die mehrere Deutungen zulassen, derjenigen 


den Vorzug einzuräumen, die den Wertentscheidungen der Verfassung ent-


spricht und die die Grundrechte der Beteiligten möglichst weitgehend in prakti-


scher Konkordanz zur Geltung bringt vgl. BVerfG 19. Juli 2011 - 1 BvR 
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1916/09 - Rn. 86, BVerfGE 129, 78; 19. April 2005 - 1 BvR 1644/00, 1 BvR 


188/03 - zu C II 1 a der Gründe, BVerfGE 112, 332) oder eine „verfassungskon-


forme Auslegung“ (vgl. hierzu BVerfG 19. August 2011 - 1 BvR 2473/10, 1 BvR 


2474/10 - Rn. 21; 16. Dezember 2010 - 2 BvL 16/09 - Rn. 32, BVerfGK 18, 308; 


14. Oktober 2008 - 1 BvR 2310/06 - Rn. 57, BVerfGE 122, 39; 11. Januar 


2005 - 2 BvR 167/02 - zu B II 1 der Gründe, BVerfGE 112, 164) des § 1 Abs. 1 


Satz 3 BetrAVG dahin, dass den Arbeitgeber keine Einstandspflicht trifft, wenn 


die Mitgliederversammlung einer Pensionskasse eine Herabsetzung der laufen-


den Pensionskassenrente beschließt, nicht in Betracht. 


aa) Im Hinblick auf die grundrechtlichen Wertungen des Art. 14 Abs. 1 GG 


folgt dies bereits daraus, dass die Einstandspflicht nach § 1 Abs. 1 Satz 3  


BetrAVG nicht in den Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 GG eingreift. 


Das Grundrecht des Art. 14 Abs. 1 GG schützt durch die Rechtsord-


nung anerkannte einzelne Vermögensrechte, nicht aber das Vermögen als sol-


ches (vgl. etwa BVerfG 29. Februar 2012 - 1 BvR 2378/10 - zu III 2 a aa der 


Gründe mwN). Nur dieses ist jedoch durch eine Verurteilung der Beklagten zur 


Zahlung der Beträge, um die die PKDW den auf den Beiträgen der Beklagten 


beruhenden Teil der Pensionskassenrente des Klägers herabgesetzt hat, be-


troffen. Die Verurteilung zur Zahlung ist auch kein Eingriff in ein (etwaiges) 


Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb; daher kann offen-


bleiben, ob sich der Schutz des Art. 14 Abs. 1 GG darauf erstreckt (vgl. etwa 


BVerfG 29. Februar 2012 - 1 BvR 2378/10 - zu III 2 a aa der Gründe mwN). Ein 


Eingriff in den Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 GG kommt auch nicht unter 


dem Gesichtspunkt der erdrosselnden Wirkung in Betracht. Eine solche liegt 


nicht schon vor, wenn eine Zahlungspflicht die Fortführung einzelner Unter-


nehmen aufgrund ihrer besonderen Lage unmöglich macht. Sie muss diese 


Wirkung vielmehr regelmäßig haben. Diese Voraussetzung ist bei einer Ver-


pflichtung zur Zahlung einer Betriebsrente nicht erfüllt. Eine entsprechende 


Verpflichtung hat nicht regelmäßig zur Folge, dass eine Fortführung eines Un-


ternehmens finanziell unmöglich wird (vgl. etwa BVerfG 29. Februar 2012 


- 1 BvR 2378/10 - zu III 2 a bb der Gründe mwN). 
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bb) Die Beklagte wird dadurch, dass sie die Einstandspflicht nach § 1 


Abs. 1 Satz 3 BetrAVG auch dann trifft, wenn sie auf die Verwaltung des Ver-


mögens und die Kapitalanlage der PKDW sowie auf deren Beschlussfassungen 


keinen Einfluss nehmen konnte, auch nicht in ihrer durch Art. 2 Abs. 1 GG ge-


schützten wirtschaftlichen Handlungsfreiheit beeinträchtigt. Vielmehr stellt sich 


die Einstandspflicht nach § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG auch in diesem Fall als 


Folge der Zusage von Leistungen der betrieblichen Altersversorgung dar, die 


über einen externen Versorgungsträger durchgeführt werden.  


(1) § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG beruht auf der Erwägung, dass im Betriebs-


rentenrecht von jeher zwischen der arbeitsrechtlichen Grundverpflichtung und 


dem Durchführungsweg zu unterscheiden (vgl. etwa BVerfG 3. Dezember 1998  


- 1 BvR 484/96 - zu II 1 der Gründe) und der eingeschaltete externe Versor-


gungsträger nur ein Instrument des Arbeitgebers ist, mit dem dieser sein im ar-


beitsrechtlichen Grundverhältnis erteiltes Versorgungsversprechen erfüllt. 


Ebenso wie der Arbeitgeber im Fall einer unmittelbaren Versorgungszusage bei 


Eintritt des Versorgungsfalls an den Versorgungsberechtigten die Leistungen zu 


erbringen hat, zu denen er sich in der Versorgungszusage verpflichtet hat, ist er 


auch bei Erteilung einer mittelbaren Versorgungszusage an sein im arbeits-


rechtlichen Grundverhältnis gegebenes Versorgungsversprechen gebunden.  


Deshalb hat er, wenn die geschuldete Versorgung nicht auf dem vorgesehenen 


Durchführungsweg bewirkt wird, dh. wenn der externe Versorgungsträger nicht 


leistet, dem Versorgungsberechtigten die Leistungen zu verschaffen, die er ihm 


zugesagt hat (vgl. etwa BVerfG 3. Dezember 1998 - 1 BvR 484/96 - aaO). Da-


bei kommt es nicht darauf an, aus welchen Gründen der externe Versorgungs-


träger nicht leistet, ob den Arbeitgeber hieran ein Verschulden trifft und ob er 


das Nichtleisten hätte verhindern können. Die Einstandspflicht des Arbeitgebers 


führt nicht lediglich zu verschuldensabhängigen Schadensersatz-, sondern zu 


verschuldensunabhängigen Erfüllungsansprüchen der versorgungsberechtigten 


Arbeitnehmer. 


(2) Arbeitgeber, die - wie die Beklagte - die betriebliche Altersversorgung 


über einen externen Versorgungsträger durchführen, werden hierdurch nicht 
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unverhältnismäßig belastet. Der Arbeitgeber ist bei der von ihm finanzierten 


betrieblichen Altersversorgung nicht nur frei in der Entscheidung, ob er über-


haupt Leistungen der betrieblichen Altersversorgung erbringen will, in welchem 


Umfang dies der Fall sein soll und welcher Personenkreis begünstigt werden 


soll; er bestimmt auch den Durchführungsweg, über den seine Versorgungszu-


sage abgewickelt werden soll und wählt innerhalb der mittelbaren Durchfüh-


rungswege den Versorgungsträger aus. Er hat es deshalb in der Hand, einen 


Versorgungsträger zu wählen, der ihm hinreichende Einfluss- und Kontrollmög-


lichkeiten bietet. Dies gilt auch in Fällen wie dem vorliegenden, in dem die Ver-


sorgungszusage aus einer Zeit vor Inkrafttreten des BetrAVG herrührt. 


3. Danach kann der Kläger von der Beklagten für die Zeit vom 1. Juli 2009 


bis zum 31. März 2011 rückständige Betriebsrente iHv. insgesamt 295,71 Euro 


brutto verlangen. Ab dem 1. April 2011 stehen dem Kläger über den vom Hes-


sischen Landesarbeitsgericht mit Urteil vom 3. März 2010 (- 8 Sa 53/09 -) aus-


geurteilten Betrag iHv. monatlich 122,06 Euro brutto monatlich weitere 


19,51 Euro brutto zu. 


Der auf Arbeitgeberbeiträgen beruhende Teil der Pensionskassenrente 


des Klägers belief sich zu Rentenbeginn auf 796,78 Euro brutto monatlich. Da 


die PKDW diesen Teil der Pensionskassenrente des Klägers ab dem 1. Juli 


2008 auf monatlich 763,88 Euro, ab dem 1. Juli 2009 auf monatlich 753,87 Euro 


und ab dem 1. Juli 2010 auf monatlich 744,37 Euro herabgesetzt hat, errechnet 


sich für die Zeit vom 1. Juli 2009 bis zum 30. Juni 2010 eine monatliche Diffe-


renz iHv. 10,01 Euro brutto und für die Zeit ab dem 1. Juli 2010 eine monatliche 


Differenz iHv. 19,51 Euro brutto. Damit ergibt sich ein Anspruch auf Zahlung 


rückständiger Betriebsrente für die Zeit vom 1. Juli 2009 bis zum 30. Juni 2010 


iHv. 120,12 Euro brutto und für die Zeit vom 1. Juli 2010 bis zum 31. März 2011 


iHv. 175,59 Euro brutto. 


4. Der Zinsanspruch folgt hinsichtlich der mit dem Antrag zu 1. geltend 


gemachten Rückstände aus § 286 Abs. 1, § 288 BGB. Hinsichtlich der mit dem 


Antrag zu 2. geltend gemachten Forderung stehen dem Kläger Zinsen gemäß 


§ 286 Abs. 1, § 288 BGB jedoch nur auf die bis zum Urteilserlass bereits fällig 
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gewordenen monatlichen Leistungen zu. Hinsichtlich der künftig fällig werden-


den Leistungen kann der Kläger hingegen keine Verzugszinsen beanspruchen. 


Verzugszinsen sind keine Leistungen iSv. § 258 ZPO, sondern Sekundäran-


sprüche, deren Entstehung ungewiss ist. Insoweit könnte allenfalls Klage ge-


mäß § 259 ZPO erhoben werden, wenn den Umständen nach die Besorgnis 


begründet ist, der Schuldner werde sich der rechtzeitigen Leistung entziehen 


(vgl. etwa OLG Frankfurt 28. Oktober 1994 - 2 U 27/94 - zu e der Gründe mwN; 


OLG Koblenz 18. März 1980 - 15 UF 675/79 -). Für eine solche Besorgnis hat 


der Kläger weder etwas vorgetragen noch sind derartige Umstände sonst er-


sichtlich.  


III. Der Kläger kann von der Beklagten auch verlangen, dass diese seine 


Betriebsrente gemäß § 16 Abs. 1 und Abs. 2 BetrAVG zum Anpassungsstichtag 


1. Januar 2009 an den Kaufkraftverlust anpasst. Das Landesarbeitsgericht hat 


zu Recht angenommen, dass die Anpassungsprüfungs- und -entscheidungs- 


pflicht nach § 16 Abs. 1 und Abs. 2 BetrAVG für die Beklagte nicht nach § 16 


Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG entfallen war und dass die wirtschaftliche Lage der Be-


klagten einer Anpassung der Betriebsrente des Klägers an den Kaufkraftverlust 


zum Anpassungsstichtag 1. Januar 2009 nicht entgegenstand. Der Anpas-


sungsbedarf des Klägers beläuft sich allerdings - entgegen den Berechnungen 


des Klägers und der Annahme des Landesarbeitsgerichts - nicht auf 16,47 %, 


sondern auf 16,15 % der Ausgangsrente des Klägers, weshalb der Klage inso-


weit nicht in vollem Umfang entsprochen werden durfte. 


1. Das Landesarbeitsgericht hat zutreffend angenommen, dass die Be-


klagte nach § 16 Abs. 1 und Abs. 2 BetrAVG verpflichtet war, zu prüfen und 


nach billigem Ermessen darüber zu entscheiden, ob die Betriebsrente des Klä-


gers zum Anpassungsstichtag 1. Januar 2009 an den Kaufkraftverlust anzupas-


sen war. 


a) Nach § 16 Abs. 1 BetrAVG hat der Arbeitgeber alle drei Jahre eine An-


passung der laufenden Leistungen der betrieblichen Altersversorgung zu prüfen 


und hierüber nach billigem Ermessen zu entscheiden; dabei sind insbesondere 


die Belange des Versorgungsempfängers und die wirtschaftliche Lage des Ar-
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beitgebers zu berücksichtigen. Diese Bestimmung gilt für alle Arbeitgeber  


- unabhängig von ihrer Rechtsform -, die laufende Leistungen der betrieblichen 


Altersversorgung zugesagt haben. Hätte der Gesetzgeber gemeinnützige steu-


erbefreite Stiftungen des bürgerlichen Rechts von der Anpassungsprüfungs- 


und -entscheidungspflicht nach § 16 Abs. 1 BetrAVG ausnehmen wollen, so 


hätte er dies deutlich zum Ausdruck gebracht. 


b) Das Landesarbeitsgericht hat zutreffend angenommen, dass die An-


passungsprüfungs- und -entscheidungspflicht nach § 16 Abs. 1 und Abs. 2 


BetrAVG für die Beklagte nicht nach § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG entfallen war. 


Diese Bestimmung gilt nicht für laufende Versorgungsleistungen, die - wie im 


Fall des Klägers - auf Versorgungszusagen beruhen, die vor Inkrafttreten der 


Verordnung über Rechnungsgrundlagen für die Deckungsrückstellungen  


- Deckungsrückstellungsverordnung - vom 6. Mai 1996 (im Folgenden: 


DeckRV) am 16. Mai 1996 erteilt wurden.  


aa) Nach § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG entfällt die Verpflichtung zur Anpas-


sungsprüfung und -entscheidung nach § 16 Abs. 1 BetrAVG, wenn die betriebli-


che Altersversorgung über eine Direktversicherung iSd. § 1b Abs. 2 BetrAVG 


oder über eine Pensionskasse iSd. § 1b Abs. 3 BetrAVG durchgeführt wird, ab 


Rentenbeginn sämtliche auf den Rentenbestand entfallenden Überschussantei-


le zur Erhöhung der laufenden Leistungen verwendet werden und zur Berech-


nung der garantierten Leistung der nach § 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a 


VAG festgesetzte Höchstzinssatz zur Berechnung der Deckungsrückstellung 


nicht überschritten wird. Beide Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein. 


bb) Der Anwendung von § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG steht vorliegend zwar 


nicht entgegen, dass die Beklagte die Altersversorgung des Klägers über die 


PKDW durchführt, deren Tarife - im Gegensatz zu denen einer deregulierten 


Pensionskasse - nicht nach den pauschalen Vorgaben der DeckRV zu berech-


nen sind, sondern die einen von der BaFin genehmigten geschäftsplanmäßigen 


Höchstzinssatz verwenden darf, der sowohl unter als auch über dem nach der 


DeckRV höchstzulässigen Zinssatz liegen kann. § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG un-


terscheidet weder hinsichtlich der Rechtsform, in der eine Pensionskasse be-
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trieben wird, noch danach, ob die Pensionskasse reguliert oder dereguliert ist 


(vgl. etwa Hock BB 2014, 1717, 1720). Die Anwendung von § 16 Abs. 3 Nr. 2 


BetrAVG auf die Beklagte scheitert auch nicht von vornherein daran, dass diese 


Bestimmung erst zum 1. Januar 1999 durch das Gesetz zur Reform der gesetz-


lichen Rentenversicherung (Rentenreformgesetz 1999 - RRG 1999) vom 


16. Dezember 1997 (BGBl. I S. 2998) in das Betriebsrentengesetz eingefügt 


wurde, während die Versorgungszusage des Klägers aus einer Zeit vor Inkraft-


treten des § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG stammt. Während § 30c Abs. 1 BetrAVG 


bestimmt hat, dass § 16 Abs. 3 Nr. 1 BetrAVG, der ebenfalls durch das RRG 


1999 in das Betriebsrentengesetz eingefügt wurde, nur für laufende Leistungen 


gilt, die auf Zusagen beruhen, die nach dem 31. Dezember 1998 erteilt wurden, 


fehlt es an einer entsprechenden Stichtagsregelung für die Anwendbarkeit von 


§ 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG. Hieraus ergibt sich, dass grundsätzlich auch für 


Versorgungszusagen aus der Zeit vor dem 1. Januar 1999 keine Anpassungs-


prüfungs- und -entscheidungspflicht nach § 16 Abs. 1 BetrAVG besteht, sofern 


die Voraussetzungen des § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG erfüllt sind (Rolfs in Blo-


meyer/Rolfs/Otto BetrAVG 5. Aufl. § 16 Rn. 315; Hock BB 2014, 1717, 1719; 


Schwind BetrAV 2011, 42). Die Anpassungsprüfungs- und -entscheidungspflicht 


nach § 16 Abs. 1 und Abs. 2 BetrAVG ist für die Beklagte aber deshalb nicht 


nach § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG entfallen, weil diese Bestimmung nicht für lau-


fende Leistungen gilt, die auf Zusagen beruhen, die - wie beim Kläger - vor dem 


Inkrafttreten der DeckRV am 16. Mai 1996 erteilt wurden. Dies folgt daraus, 


dass § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG über die Verweisung auf den nach § 65 Abs. 1 


Satz 1 Nr. 1 Buchst. a VAG festgesetzten Höchstzinssatz den in § 2 DeckRV 


bestimmten Höchstrechnungszins in Bezug nimmt und die DeckRV erst am 


16. Mai 1996 in Kraft getreten ist und damit erst ab diesem Zeitpunkt die in § 16 


Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG genannten Voraussetzungen erfüllbar waren.  


(1) § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG nimmt Bezug auf § 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 


Buchst. a VAG, der in seiner jetzigen Fassung auf der Grundlage des Dritten 


Gesetzes zur Durchführung versicherungsrechtlicher Richtlinien des Rates der 


Europäischen Gemeinschaften (Drittes Durchführungsgesetz/EWG zum VAG) 


vom 21. Juli 1994 (BGBl. I S. 1630) am 29. Juli 1994 in Kraft trat. Danach wird 
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das Bundesministerium der Finanzen ermächtigt, zur Berechnung der De-


ckungsrückstellung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buch-


führung durch Rechtsverordnung bei Versicherungsverträgen mit Zinsgarantie 


einen oder mehrere Höchstwerte für den Rechnungszins festzusetzen, ausge-


hend vom jeweiligen Zinssatz der Anleihen des Staates, auf dessen Währung 


der Vertrag lautet, wobei der jeweilige Höchstwert nicht mehr als 60 vom Hun-


dert betragen darf; hiervon können Versicherungsverträge in Anteilseinheiten, 


gegen Einmalprämie bis zu einer Laufzeit von acht Jahren, Versicherungsver-


träge ohne Überschussbeteiligung sowie Rentenversicherungsverträge ohne 


Rückkaufswert ausgenommen oder für sie höhere Höchstwerte festgesetzt 


werden. Von dieser Ermächtigung hat das Bundesministerium der Finanzen 


durch Erlass der DeckRV Gebrauch gemacht. Diese ist am 16. Mai 1996 in 


Kraft getreten (BGBl. I S. 670).  


(2) § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG nimmt über die Verweisung auf den nach 


§ 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a VAG festgesetzten Höchstzinssatz aus-


schließlich den in § 2 Abs. 1 DeckRV bestimmten Höchstrechnungszins in Be-


zug. Etwas anderes folgt weder daraus, dass § 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a 


VAG den Höchstzinssatz nicht selbst festsetzt, sondern lediglich eine Ermächti-


gung für das Bundesministerium der Finanzen enthält, „einen“ oder „mehrere“ 


Höchstwerte für den Rechnungszins festzusetzen, noch daraus, dass nach § 1 


Abs. 2 der DeckRV die Verordnung nur für Versicherungsverträge gilt, denen 


keine aufsichtsbehördlich genehmigten Tarife zugrunde liegen. Deshalb ist ent-


gegen der Rechtsauffassung der Beklagten auch für regulierte Pensionskassen 


nicht der aufsichtsbehördlich genehmigte höhere Rechnungszins, sondern der 


nach § 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a VAG in § 2 Abs. 1 DeckRV jeweils be-


stimmte Höchstzinssatz maßgeblich (so auch Blumenstein VW 2004, 41; Jae-


ger VW 2004, 414 ff.; aA Hock BB 2014, 1717, 1718 ff.; Dresp in Handbuch der 


betrieblichen Altersversorgung Teil I 50 Rn. 778; Schwind BetrAV 2011, 42 ff.; 


Forst/Granetzny BetrAV 2013, 3 ff.; aA wohl auch Höfer BetrAVG Stand Okto-


ber 2013 Bd. 1 § 16 Rn. 5464.2). 
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(a) Die in § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG enthaltene Verweisung auf § 65 


Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a VAG ist bereits nach ihrem Wortlaut eindeutig. 


§ 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG spricht von „dem“ nach § 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 


Buchst. a VAG festgesetzten „Höchstzinssatz“ zur Berechnung der Deckungs-


rückstellung und nicht von „den Höchstzinssätzen“ und nimmt damit lediglich 


auf „einen“ Höchstzinssatz Bezug. Damit bezieht sich § 16 Abs. 3 Nr. 2  


BetrAVG ausschließlich auf die in § 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a VAG ent-


haltene Grundregel, wonach der Höchstwert für den Rechnungszins ausgehend 


vom jeweiligen Zinssatz der Anleihen des Staates, auf dessen Währung der 


Vertrag lautet, festzusetzen ist. Diese Festsetzung hat der Verordnungsgeber 


für Versicherungsverträge, die auf Euro oder die nationale Währungseinheit 


eines an der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion teilnehmenden 


Mitgliedstaates lauten, in § 2 Abs. 1 DeckRV getroffen. Die in § 16 Abs. 3 Nr. 2  


BetrAVG enthaltene Verweisung auf § 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a VAG 


erstreckt sich demgegenüber nicht auf die in dieser Bestimmung eingeräumte 


Möglichkeit, für Versicherungsverträge in Anteilseinheiten, gegen Einmalprämie 


bis zu einer Laufzeit von acht Jahren, Versicherungsverträge ohne Über-


schussbeteiligung sowie Rentenversicherungsverträge ohne Rückkaufswert 


höhere Höchstwerte festzusetzen und damit nicht auf § 3 DeckRV. 


(b) Der Gesetzgeber hat die regulierten Pensionskassen, die die garantier-


te Leistung nach einem von der BaFin genehmigten Rechnungszins berechnen 


dürfen, von den in § 2 Abs. 1 DeckRV festgelegten Vorgaben nicht ausgenom-


men. Dies ergibt sich zunächst daraus, dass zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 


von § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG zum 1. Januar 1999 die ganz überwiegende 


Zahl der Pensionskassen reguliert war, demnach mit einem von der BaFin ge-


nehmigten Höchstzinssatz arbeitete. Zudem sind in § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG 


keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass der Gesetzgeber zwischen deregu-


lierten und regulierten Pensionskassen unterscheiden wollte.  


Bis zum Inkrafttreten von § 118b VAG am 2. September 2005, durch 


den alle Pensionskassen dereguliert wurden und nach dessen Abs. 3 Pensi-


onskassen in der Rechtsform eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit 
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unter den dort genannten Voraussetzungen auf Antrag durch die BaFin reguliert 


werden können, waren alle Pensionskassen grundsätzlich reguliert und legten 


ihren Tarifen den von der BaFin genehmigten Höchstzinssatz zugrunde. Zwar 


konnten Pensionskassen iSv. § 156a Abs. 3 Satz 5 VAG in der bis zum 


1. September 2005 geltenden Fassung, mithin Pensionskassen von erheblicher 


wirtschaftlicher Bedeutung, von der Vorabgenehmigungspflicht für ihre AVB, 


Tarife und fachlichen Geschäftsunterlagen nach § 5 Abs. 3 Nr. 2 Halbs. 2 VAG 


befreit werden. Von dieser Befreiungsmöglichkeit haben jedoch nur wenige 


Pensionskassen Gebrauch gemacht (vgl. etwa Forst/Granetzny BetrAV 2013, 3, 


7; Hock BB 2014, 1717, 1718 f.). Hätte der Gesetzgeber die regulierten Pensi-


onskassen, die der Berechnung der garantierten Leistung den von der BaFin 


genehmigten Höchstzinssatz zugrunde legen, von den in § 16 Abs. 3 Nr. 2  


BetrAVG festgelegten Anforderungen ausnehmen wollen, wäre der Verweis auf 


§ 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a VAG nahezu überflüssig gewesen. Dies kann 


nicht angenommen werden. 


(c) Es entspricht dem Willen des Gesetzgebers, wie er in der Gesetzesbe-


gründung zum Ausdruck gekommen ist, dass mit dem nach § 65 Abs. 1 Satz 1 


Nr. 1 Buchst. a VAG festgesetzten Höchstzinssatz ausschließlich der in § 2 


Abs. 1 DeckRV bestimmte Höchstzinssatz zur Berechnung der Deckungsrück-


stellung und nicht ein von der BaFin genehmigter höherer Rechnungszins ge-


meint ist.  


Nach der Gesetzesbegründung trägt Nr. 2 von Abs. 3 „dem Umstand 


Rechnung, dass Lebensversicherungsunternehmen und Pensionskassen nach 


dem Versicherungsaufsichtsgesetz nur vorsichtig kalkulierte garantierte Renten 


vertraglich zusagen dürfen. Dies wird durch die Vorgabe eines Höchstrech-


nungszinses für die Kalkulation der garantierten Leistung bzw. Deckungsrück-


stellung erreicht. Die darüber hinaus erwirtschafteten Überschüsse stehen für 


eine Leistungserhöhung zur Verfügung. Diese ‚Zinsdynamik‘ ist nach dem heu-


tigen Erkenntnisstand eine gleichwertige Alternative zur Anpassung nach dem 


Lebenshaltungskostenindex“ (BT-Drs. 13/8011 S. 73). 
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Der Gesetzgeber spricht in der Gesetzesbegründung ausdrücklich da-


von, dass die Pensionskassen „nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz“ nur 


vorsichtig kalkulierte garantierte Renten vertraglich zusagen dürfen. Damit 


nimmt er - anders als er dies in § 2 Abs. 3 BetrAVG getan hat - nicht auf einen 


aufsichtsbehördlich genehmigten Geschäftsplan und folglich auch nicht auf ei-


nen aufsichtsbehördlich genehmigten Rechnungszins Bezug. Der Unterschied 


zwischen regulierten und deregulierten Pensionskassen war dem Gesetzgeber 


mithin bekannt. Zudem hat sich der Gesetzgeber erkennbar von der Erwägung 


leiten lassen, dass nur bei Nichtüberschreitung des nach dem VAG vorgegebe-


nen Höchstrechnungszinses hinreichende Überschüsse erzielt werden, die für 


eine Leistungserhöhung zur Verfügung stehen und damit eine gleichwertige 


Alternative zur Anpassung der Betriebsrente an den Kaufkraftverlust nach § 16 


Abs. 1 und Abs. 2 BetrAVG darstellen. 


(d) Dass § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG über § 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 


Buchst. a VAG für alle Pensionskassen einheitlich auf den in § 2 Abs. 1 


DeckRV festgesetzten Höchstzinssatz verweist, ergibt sich auch daraus, dass 


der Gesetzgeber mit § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG selbst das Interesse des Ar-


beitgebers an Planungs- und Kalkulationssicherheit gegenüber dem Interesse 


des Versorgungsempfängers an der Wiederherstellung des ursprünglichen Ver-


hältnisses von Leistung und Gegenleistung abgewogen und zugleich festgelegt 


hat, welche Mindestvoraussetzungen vorliegen müssen, damit eine von der 


wirtschaftlichen Lage des Arbeitgebers unabhängige Beteiligung des Betriebs-


rentners an den Überschüssen, die von einer Direktversicherung oder einer 


Pensionskasse erwirtschaftet werden, billigem Ermessen entspricht. Diese Ab-


wägung hat der Gesetzgeber auf der Grundlage des nach § 65 Abs. 1 Satz 1 


Nr. 1 Buchst. a VAG festgesetzten, und damit auf der Grundlage eines ihm der 


maximalen Höhe nach bekannten Höchstrechnungszinses erkennbar pauschal 


und einheitlich für alle Lebensversicherungsunternehmen und Pensionskassen 


vorgenommen. 


(e) Das gesetzgeberische Ziel, die betriebliche Altersversorgung zu erhal-


ten und ihre Verbreitung zu fördern und zu diesem Zweck auch Arbeitgebern, 
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die sich des versicherungsförmigen Durchführungswegs Pensionskasse be-


dienten, eine vergleichbare Kalkulationssicherheit zu gewährleisten (vgl. hierzu 


BT-Drs. 13/8011 S. 73), wird hierdurch nicht gefährdet. Der von der Beklagten 


insoweit erhobene Einwand, dem Gesetzgeber sei bei der Schaffung von § 16 


Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG bekannt gewesen, dass nahezu alle Pensionskassen re-


guliert waren und mit einem von der BaFin genehmigten Höchstrechnungszins 


arbeiteten, und es könne nicht angenommen werden, der Gesetzgeber habe 


eine Regelung schaffen wollen, die im Hinblick auf einen wesentlichen Durch-


führungsweg der betrieblichen Altersversorgung letztlich leerlaufe, greift nicht 


durch. 


Regulierte Pensionskassen waren und sind nicht gehindert, ihre Tarife 


für Versicherungsverträge, die seit dem Inkrafttreten der DeckRV am 16. Mai 


1996 abgeschlossen wurden und werden (Neuverträge), entsprechend den je-


weiligen Vorgaben von § 2 DeckRV zu gestalten. Sie haben vielmehr die Mög-


lichkeit, die garantierte Leistung mit einem Rechnungszins zu berechnen, der 


den in § 2 DeckRV festgesetzten Höchstzinssatz nicht übersteigt und für diese 


Tarife die Genehmigung der BaFin einzuholen. 


Eine andere Beurteilung ist auch nicht deshalb geboten, weil § 16 


Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG erst am 1. Januar 1999 in Kraft getreten ist und folglich 


erst ab diesem Zeitpunkt für Arbeitgeber, die betriebliche Altersversorgung über 


eine regulierte Pensionskasse durchführen und die sich von der Anpassungs-


prüfungs- und -entscheidungspflicht nach § 16 Abs. 1 und Abs. 2 BetrAVG be-


freien wollten, überhaupt Veranlassung bestand, sicherzustellen, dass die ihr 


Versorgungsversprechen ausfüllenden Tarife einer regulierten Pensionskasse 


entsprechend den jeweiligen Vorgaben von § 2 DeckRV ausgestaltet wurden. 


Zwar wurden Arbeitgeber, die betriebliche Altersversorgung über eine Direkt-


versicherung oder eine Pensionskasse durchführen, die gemäß § 1 DeckRV 


unmittelbar vom Anwendungsbereich der DeckRV erfasst wird, insoweit privile-


giert, als diese für Versorgungszusagen, die seit dem Inkrafttreten der DeckRV 


erteilt wurden, unter den beiden in § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG genannten Vo-


raussetzungen ohne Weiteres von der Anpassungsprüfungs- und -entschei- 


dungspflicht nach § 16 Abs. 1 und Abs. 2 BetrAVG befreit sind. Hierdurch wer-
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den die Arbeitgeber, die betriebliche Altersversorgung über eine regulierte Pen-


sionskasse durchführen, die in der Übergangszeit zwischen dem Inkrafttreten 


der DeckRV am 16. Mai 1996 und dem Inkrafttreten von § 16 Abs. 3 Nr. 2  


BetrAVG am 1. Januar 1999 die garantierte Leistung nach einem von der BaFin 


genehmigten, den Höchstzinssatz nach § 2 DeckRV jedoch übersteigenden 


Zinssatz berechnet haben, allerdings nicht über Gebühr benachteiligt. Zum ei-


nen wirkt sich aus, dass § 16 Abs. 1 und Abs. 2 BetrAVG dem Versorgungs-


gläubiger keine Anpassungsgarantie gibt; vielmehr ist der Arbeitgeber nach 


§ 16 Abs. 1 BetrAVG nur zur Anpassungsprüfung und -entscheidung verpflich-


tet. Dabei kann er auch seine wirtschaftliche Lage berücksichtigen und darf von 


einer Anpassung ganz oder teilweise absehen, wenn und soweit das Unter-


nehmen dadurch übermäßig belastet würde (vgl. etwa BAG 30. November 


2010 - 3 AZR 798/08 - Rn. 45 mwN, BAGE 136, 222).  Zum anderen ist zu be-


rücksichtigen, dass § 16 BetrAVG nur eine Auszehrung der zum Zeitpunkt des 


Versorgungsfalls geschuldeten und gezahlten Betriebsrente vermeiden und den 


realen Wert dieser Betriebsrente erhalten will, weshalb Bezugsobjekt der An-


passung nach § 16 Abs. 1 und Abs. 2 BetrAVG die Ausgangsrente, dh. die Be-


triebsrente ist, die sich nach der Versorgungsvereinbarung zum Zeitpunkt des 


Versorgungsfalls errechnet (vgl. etwa BAG 14. Februar 2012 - 3 AZR 685/09 -  


Rn. 30 und 32 mwN). Dies hat zur Folge, dass die nach Eintritt des Versor-


gungs-/Versicherungsfalls erfolgte Überschussverteilung der Pensionskasse auf 


die Anpassungsverpflichtung des Arbeitgebers anzurechnen ist. 


(3) § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG kann auch nicht analog angewendet werden, 


wenn eine regulierte Pensionskasse einen von der BaFin genehmigten Höchst-


rechnungszins verwendet, der über dem in § 2 Abs. 1 DeckRV festgelegten 


liegt (aA wohl Forst/Granetzny BetrAV 2013, 3, 8; Kemper/Kisters-Kölkes/ 


Berenz/Huber BetrAVG 5. Aufl. § 16 Rn. 102). 


(a) Voraussetzung eines Analogieschlusses ist, dass das Gesetz eine 


planwidrige Regelungslücke enthält (vgl. BGH 16. Juli 2003 - VIII ZR 274/02 -  


zu III 2 b der Gründe, BGHZ 155, 380; 13. März 2003 - I ZR 290/00 - zu 


B II 2 b bb der Gründe; 13. November 2001 - X ZR 134/00 - zu II 2 b bb der 
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Gründe, BGHZ 149, 165). Dabei muss sich die Lücke aus einem unbeabsichtig-


ten Abweichen des Gesetzgebers von seinem - dem konkreten Gesetzge-


bungsvorhaben zugrunde liegenden - Regelungsplan ergeben (vgl. etwa BGH 


28. April 2004 - VIII ZR 177/03 - zu II 1 c der Gründe). 


(b) Diese Voraussetzungen liegen nicht vor. 


(aa) Es lässt sich bereits nicht feststellen, dass der Gesetzgeber mit der Vo-


raussetzung, dass zur Berechnung der garantierten Leistung der nach § 65 


Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a VAG festgesetzte Höchstzinssatz für die Berech-


nung der Deckungsrückstellung nicht überschritten wird, unbeabsichtigt von 


seinem der Bestimmung zugrunde liegenden Regelungsplan abgewichen ist. 


Zwar ist davon auszugehen, dass auch der von der BaFin genehmigte Höchst-


rechnungszins einer regulierten Pensionskasse so strukturiert ist, dass er 


grundsätzlich im Zeitpunkt seiner Genehmigung vorsichtig bemessen ist und 


auch Überschussleistungen ermöglicht (vgl. Forst/Granetzny BetrAV 2013, 3, 


8). Anders als der pauschale Zinssatz nach § 2 Abs. 1 DeckRV, der wegen der 


Vielzahl der erfassten Versicherungsunternehmen von sehr zurückhaltenden 


Annahmen ausgehen muss, kann allerdings bei dem individuell von der BaFin 


genehmigten Zinssatz den spezifischen Besonderheiten der jeweiligen Pensi-


onskasse Rechnung getragen werden. Aus diesem Grund kann im Einzelfall 


auch ein höherer Zinssatz dem Vorsichtsprinzip noch Rechnung tragen (vgl. 


Forst/Granetzny aaO). Derartige Besonderheiten wollte der Gesetzgeber bei 


Schaffung des § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG gerade nicht berücksichtigen, son-


dern vielmehr einen für alle Lebensversicherungsunternehmen und Pensions-


kassen einheitlich geltenden Höchstrechnungszinssatz vorgeben. 


(bb) Durch eine analoge Anwendung von § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG würde 


zudem der Kreis der privilegierten Arbeitgeber in einem Maße ausgedehnt, der 


mit dem Charakter von § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG als Ausnahmeregelung zu 


§ 16 Abs. 1 BetrAVG nicht zu vereinbaren wäre. Mit § 16 Abs. 1 BetrAVG hat 


der Gesetzgeber die grundlegende Entscheidung getroffen, eine Auszehrung 


der Betriebsrenten zu vermeiden. Deshalb hat jeder Arbeitgeber alle drei Jahre 


eine Anpassung der Betriebsrente zu prüfen und hierüber nach billigem Ermes-
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sen zu entscheiden; er darf eine Anpassung der Betriebsrente nur dann ableh-


nen, wenn seine wirtschaftliche Lage dies nicht zulässt. Von dieser Grundregel 


kann er nur in den vom Gesetz ausdrücklich bestimmten Fällen abweichen. 


Diese stellen sich damit als Ausnahme von der Grundregel dar. 


2. Die Beklagte war nach § 16 Abs. 1 und Abs. 2 BetrAVG verpflichtet, 


zum Anpassungsstichtag 1. Januar 2009 zu prüfen, ob eine Anpassung der Be-


triebsrente des Klägers an den Kaufkraftverlust zu erfolgen hatte. 


a) Nach § 16 Abs. 1 BetrAVG ist der Arbeitgeber verpflichtet, alle drei Jah-


re eine Anpassung der laufenden Leistungen der betrieblichen Altersversorgung 


zu prüfen und hierüber nach billigem Ermessen zu entscheiden. Das bedeutet, 


dass er in zeitlichen Abständen von jeweils drei Jahren nach dem individuellen 


Leistungsbeginn die Anpassungsprüfung vorzunehmen hat. Dies wären 


- ausgehend vom Rentenbeginn des Klägers am 1. September 1999 - der 


1. September 2002, der 1. September 2005 und der 1. September 2008 gewe-


sen. 


b) Allerdings hat die Beklagte alle bei ihr anfallenden Prüfungstermine 


zum 1. Januar eines jeden Kalenderjahres gebündelt. Damit ergab sich für den 


Kläger der 1. Januar 2009 als Prüfungstermin. 


aa) Der gesetzlich vorgegebene Drei-Jahres-Rhythmus zwingt nicht zu star-


ren, individuellen Prüfungsterminen; die Bündelung aller in einem Unternehmen 


anfallenden Prüfungstermine zu einem einheitlichen Jahrestermin ist zulässig. 


Sie vermeidet unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand und beeinträchtigt die 


Interessen der Betriebsrentner nur geringfügig. Für diese verzögert sich allen-


falls die erste Anpassungsprüfung. Die den Versorgungsempfängern daraus 


entstehenden Nachteile werden regelmäßig dadurch abgemildert, dass ein ent-


sprechend angewachsener höherer Teuerungsausgleich zu berücksichtigen ist. 


In der Folgezeit muss der Drei-Jahres-Rhythmus allerdings eingehalten sein. 


Zudem darf sich durch den gemeinsamen Anpassungsstichtag die erste Anpas-


sungsprüfung um nicht mehr als sechs Monate verzögern (vgl. BAG 19. Juni 
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2012- 3 AZR 464/11 - Rn. 18, BAGE 142, 116; 30. November 2010 - 3 AZR 


754/08 - Rn. 49 mwN). 


bb) Der Kläger bezieht seit dem 1. September 1999 eine Betriebsrente. 


Durch den gemeinsamen Anpassungsstichtag 1. Januar 2003 hätte sich die 


erste Anpassungsprüfung um nicht mehr als sechs Monate verzögert. Hieraus 


ergeben sich die weiteren Anpassungsstichtage 1. Januar 2006 und 1. Januar 


2009. Die Annahme des Hessischen Landesarbeitsgerichts im Vorprozess, die 


Betriebsrente des Klägers sei zum Anpassungsstichtag 1. Juli 2006 an den 


Kaufkraftverlust anzupassen, führt zu keiner anderen Bewertung. Im Vorpro-


zess war unstreitig nicht berücksichtigt worden, dass die Beklagte die Anpas-


sungsprüfungen zum 1. Januar eines jeden Kalenderjahres bündelt. 


3. Das Landesarbeitsgericht hat zutreffend erkannt, dass die wirtschaftli-


che Lage der Beklagten einer Anpassung der Betriebsrente des Klägers an den 


Kaufkraftverlust zum Anpassungsstichtag 1. Januar 2009 nicht entgegenstand. 


a) Das Landesarbeitsgericht hat angenommen, die Beklagte habe nicht 


dargelegt und bewiesen, dass ihre wirtschaftliche Lage zum Anpassungsstich-


tag 1. Januar 2009 eine Anpassung der Betriebsrente des Klägers an den 


Kaufkraftverlust nicht zuließ. Diese Würdigung ist revisionsrechtlich nicht zu 


beanstanden. 


aa) Nach § 16 Abs. 1 BetrAVG hat der Arbeitgeber alle drei Jahre eine An-


passung der laufenden Leistungen der betrieblichen Altersversorgung zu prüfen 


und hierüber nach billigem Ermessen zu entscheiden. Dabei hat er die Belange 


der Versorgungsempfänger und seine eigene wirtschaftliche Lage zu berück-


sichtigen. Lässt die wirtschaftliche Lage eine Anpassung der Betriebsrente nicht 


zu, ist der Arbeitgeber zur Anpassung nicht verpflichtet. 


(1) Die wirtschaftliche Lage des Arbeitgebers ist eine zukunftsbezogene 


Größe. Sie umschreibt die künftige Belastbarkeit des Arbeitgebers und setzt 


eine Prognose voraus. Beurteilungsgrundlage für die insoweit langfristig zum 


folgenden Anpassungsstichtag zu erstellende Prognose ist grundsätzlich die 
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bisherige wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens vor dem aktuellen An-


passungsstichtag, soweit daraus Schlüsse für dessen weitere Entwicklung ge-


zogen werden können. Für eine zuverlässige Prognose muss die bisherige 


Entwicklung über einen längeren repräsentativen Zeitraum von in der Regel 


mindestens drei Jahren ausgewertet werden (st. Rspr., vgl. etwa BAG 28. Mai 


2013 - 3 AZR 125/11 - Rn. 39). 


Zwar ist maßgeblicher Beurteilungszeitpunkt der Anpassungsstichtag. 


Allerdings kann sich auch die wirtschaftliche Entwicklung nach dem Anpas-


sungsstichtag auf die Überprüfung der Anpassungsentscheidung des Arbeitge-


bers auswirken. Die wirtschaftlichen Daten nach dem Anpassungsstichtag bis 


zur letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz können die frühe-


re Prognose bestätigen oder entkräften. Voraussetzung für die Berücksichti-


gung der späteren Entwicklung bei der zum Anpassungsstichtag zu erstellen-


den Prognose ist allerdings, dass die Veränderungen in den wirtschaftlichen 


Verhältnissen des Unternehmens zum Anpassungsstichtag bereits vorherseh-


bar waren. Spätere unerwartete Veränderungen der wirtschaftlichen Verhältnis-


se des Unternehmens können erst bei der nächsten Anpassungsprüfung be-


rücksichtigt werden (vgl. BAG 11. Dezember 2012 - 3 AZR 615/10 - Rn. 41 


mwN). 


(2) Der Arbeitgeber hat darzulegen und zu beweisen, dass seine Anpas-


sungsentscheidung billigem Ermessen entspricht und sich in den Grenzen des 


§ 16 BetrAVG hält. Die Darlegungs- und Beweislast erstreckt sich auf alle die 


Anpassungsentscheidung beeinflussenden Umstände. Hinsichtlich des Anpas-


sungskriteriums „wirtschaftliche Lage“ ergibt sich dies auch daraus, dass Sach-


vortrag und Beweis in der Regel von der Partei zu verlangen sind, die über die 


maßgeblichen Umstände Auskunft geben kann und über die entsprechenden 


Beweismittel verfügt. Dies ist im Hinblick auf die wirtschaftliche Lage der Arbeit-


geber (vgl. BAG 11. Dezember 2012 - 3 AZR 615/10 - Rn. 50 mwN). 


(3) Nach ständiger Rechtsprechung des Senats rechtfertigt die wirtschaftli-


che Lage des Arbeitgebers die Ablehnung einer Betriebsrentenanpassung in-


soweit, als das Unternehmen dadurch übermäßig belastet und seine Wettbe-
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werbsfähigkeit gefährdet würde. Die Wettbewerbsfähigkeit wird beeinträchtigt, 


wenn keine angemessene Eigenkapitalverzinsung erwirtschaftet wird oder 


wenn das Unternehmen nicht mehr über genügend Eigenkapital verfügt. Bei 


einer ungenügenden Eigenkapitalverzinsung reicht die Ertragskraft des Unter-


nehmens nicht aus, um die Anpassungen finanzieren zu können. Bei einer un-


genügenden Eigenkapitalausstattung muss verlorene Vermögenssubstanz wie-


der aufgebaut werden, bevor dem Unternehmen die Anpassung von Betriebs-


renten zugemutet werden kann. Demnach rechtfertigt die wirtschaftliche Lage 


des Arbeitgebers die Ablehnung einer Betriebsrentenanpassung insoweit, als 


dieser annehmen darf, dass es ihm mit hinreichender Wahrscheinlichkeit nicht 


möglich sein wird, den Teuerungsausgleich aus den Unternehmenserträgen 


und den verfügbaren Wertzuwächsen des Unternehmensvermögens in der Zeit 


bis zum nächsten Anpassungsstichtag aufzubringen. Demzufolge kommt es auf 


die voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalverzinsung und der Eigenkapi-


talausstattung des Unternehmens an. Die handelsrechtlichen Jahresabschlüsse 


bieten den geeigneten Einstieg für die Feststellung sowohl der erzielten Be-


triebsergebnisse als auch des vorhandenen Eigenkapitals (vgl. etwa BAG 


11. Dezember 2012 - 3 AZR 615/10 - Rn. 42 mwN). 


bb) Es kann dahinstehen, ob die vom Senat zur Beurteilung der Leistungs-


fähigkeit anhand der Ertragslage entwickelten Maßstäbe auch im vorliegenden 


Verfahren zur Anwendung kommen. Dies könnte zweifelhaft sein, da es sich bei 


der Beklagten nicht um ein erwerbswirtschaftlich tätiges Unternehmen handelt, 


das sich am Markt im Wettbewerb mit anderen Unternehmen behaupten muss. 


Die Beklagte ist vielmehr eine steuerbefreite gemeinnützige Stiftung des bürger-


lichen Rechts, die nach ihrer Verfassung sowie nach § 6 Abs. 1 des Hessischen 


Stiftungsgesetzes (im Folgenden: StiftG HE) das Stiftungsvermögen in seinem 


Bestand ungeschmälert, dh. nicht nur nominell, sondern auch in seinem Wert 


zu erhalten hat (vgl. Hof in Seifart/v. Campenhausen Stiftungsrechts-Handbuch 


3. Aufl. § 9 Rn. 61), und Erträge des Stiftungsvermögens sowie Zuwendungen 


nur entsprechend dem Stiftungszweck verwenden darf. Dies könnte es nahele-


gen, ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nach anderen Kriterien zu beurteilen. 
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Des ungeachtet hat die Beklagte jedoch - wie jeder andere Arbeitgeber, 


der eine Anpassungsverpflichtung nach § 16 Abs. 1 und Abs. 2 BetrAVG ver-


meiden will - darzulegen und zu beweisen, dass ihre Entscheidung, die Be-


triebsrente des Klägers zum Anpassungsstichtag 1. Januar 2009 nicht anzu-


passen, billigem Ermessen entspricht, weil zum Anpassungsstichtag die Prog-


nose gerechtfertigt war, dass ihre wirtschaftliche Lage eine Anpassung nicht 


zuließ. Deshalb hätte sie zu ihrer wirtschaftlichen Lage vortragen müssen. Die 


Beklagte ist nach § 10 Abs. 4 ihrer Verfassung sowie nach § 12 Abs. 2 


StiftG HE verpflichtet, einen Jahresabschluss aufzustellen. Ihre wirtschaftliche 


Lage wird maßgeblich durch das in diesen Abschlüssen ausgewiesene Zahlen-


werk bestimmt. Dieses gibt Aufschluss über ihre Einnahmen und Ausgaben. 


Deshalb hätte sie jedenfalls zu den in ihren vom Abschlussprüfer geprüften und 


testierten Jahresabschlüssen ausgewiesenen Einnahmen, dh. zu den Erträgen 


des Stiftungsvermögens und ihren sonstigen Einkünften, wie zB Rückerstattun-


gen von Fördermitteln, öffentlichen Zuschüssen, Einkünften aus dem Verkauf 


bzw. Vertrieb von Publikationen uä. und zu Spenden (vgl. Hof in Seifart/ 


v. Campenhausen aaO Rn. 10) sowie zu ihren Aufwendungen, getrennt nach 


Aufwendungen für den Stiftungszweck und den übrigen Aufwendungen vortra-


gen und erläutern müssen, welche Mittel zur Erfüllung des Stiftungszwecks be-


nötigt wurden und weiterhin benötigt werden. Dies hat die Beklagte nicht getan. 


Sie hat sich vielmehr darauf beschränkt, geltend zu machen, seit dem Jahr 


2011 nur noch Einnahmen aus den Kapitalanlagen zu haben, was zum Anpas-


sungsstichtag 1. Januar 2009 bereits festgestanden habe, im Jahresabschluss 


2008 seien Abschreibungen auf Finanzanlagen iHv. 7.450.000,00 Euro ausge-


wiesen worden, nur aufgrund eines außerordentlichen Ertrages aus dem Ver-


kauf von Grundvermögen sei es ihr gelungen, ein positives Gesamtergebnis zu 


erzielen. Zudem habe sie im Jahr 2010 Maßnahmen zur Kostensenkung getrof-


fen, insbesondere seien bereits genehmigte Stipendienprogramme eingestellt 


bzw. verschoben worden. 


b) Das Landesarbeitsgericht war entgegen der Rechtsauffassung der Be-


klagten nicht gehindert, allein aufgrund des nicht hinreichenden Vortrags der 


Beklagten zu ihrer wirtschaftlichen Lage anzunehmen, dass diese eine Anpas-


88  


89  







 - 42 - 3 AZR 613/12 
 


  - 43 -   
 


sung der Betriebsrente des Klägers an den Kaufkraftverlust zuließ. Es musste 


der Beklagten nicht die Möglichkeit eröffnen, die für die Beurteilung ihrer wirt-


schaftlichen Lage erforderlichen Geschäftszahlen unter Wahrung der Vertrau-


lichkeit vorzutragen. 


aa) Zwar hatte die Beklagte weiteres Vorbringen zu ihrer wirtschaftlichen 


Lage, insbesondere zu ihren Jahresabschlüssen, mit der Begründung abge-


lehnt, sie befürchte, in der mündlichen Verhandlung des Gerichts würden Be-


triebs- bzw. Geschäftsgeheimnisse offenbart und deshalb beantragt, die Öffent-


lichkeit immer dann auszuschließen, wenn ihre wirtschaftliche Lage erörtert 


würde, und dem Kläger für alle Belange, die ihre wirtschaftliche Lage betreffen, 


ein strafbewehrtes Schweigegebot aufzuerlegen. Auch kann es erforderlich 


sein, der Partei, die ihrer Darlegungslast nur genügen kann, indem sie Betriebs- 


oder Geschäftsgeheimnisse Preis gibt, die Gelegenheit zu geben, den für die 


Beurteilung der Streitsache erforderlichen Sachvortrag unter Wahrung der Ver-


traulichkeit leisten zu können (vgl. BAG 23. April 1985 - 3 AZR 548/82 -  


BAGE 48, 284; vgl. auch BGH 19. November 2008 - VIII ZR 138/07 - Rn. 47, 


BGHZ 178, 362). Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass das Gericht selbst die 


Befürchtungen der Partei, es müssten Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse zu 


offenbaren sein, als berechtigt anerkannt hat, oder die Partei, die sich auf den 


Geheimnisschutz beruft, Vortrag geleistet hat, aufgrund dessen ihre Befürch-


tung als berechtigt anzuerkennen wäre (vgl. BAG 23. April 1985 - 3 AZR 


548/82 - zu I 2 der Gründe, aaO; vgl. BGH 19. November 2008 - VIII ZR 


138/07 - aaO). 


bb) Diese Voraussetzungen liegen nicht vor. Das Landesarbeitsgericht hat 


gerade nicht angenommen, die Beklagte habe ein berechtigtes Interesse an der 


Geheimhaltung ihrer Geschäftszahlen, sondern ausdrücklich ausgeführt, sie 


habe nicht dargelegt, im Hinblick auf welchen Vortrag oder welche Art von Ge-


schäftszahlen die Öffentlichkeit auszuschließen wäre. Auch diese Würdigung 


hält einer revisionsrechtlichen Überprüfung stand. Die Beklagte hat hiergegen 


keine erheblichen Rügen vorgebracht. 


90  


91  







 - 43 - 3 AZR 613/12 
 


  - 44 -   
 


(1) Soweit die Beklagte sich darauf beruft, das Landesarbeitsgericht habe 


ihre Darlegungsschwierigkeiten nicht zutreffend gewürdigt, sie habe hinreichend 


zu ihrem Interesse an der Geheimhaltung des Zahlenwerks zu ihrer wirtschaftli-


chen Lage vorgetragen, greift die Rüge nicht durch. Das Landesarbeitsgericht 


hat an die Substantiierung des Vorbringens der Beklagten keine zu hohen An-


forderungen gestellt. Die Beklagte verkennt, dass allein der Umstand, dass sie 


weder verpflichtet ist, die Rechnungslegung nach handelsrechtlichen Rech-


nungslegungsgrundsätzen vorzunehmen noch ihre Rechnungslegung offenzu-


legen, und dass ihre Rechnungslegungspflicht nach § 7 StiftG HE lediglich dem 


Zweck dient, der Stiftungsaufsicht und ihren eigenen Kontrollorganen eine Kon-


trolle und Entscheidung darüber zu ermöglichen, ob dem Stiftungszweck Rech-


nung getragen wurde, zur Darlegung eines geheimhaltungsbedürftigen Ge-


schäfts- oder Betriebsgeheimnisses nicht ausreicht. 


(a) Tatsachen, die im Zusammenhang mit einem Geschäftsbetrieb stehen, 


sind nicht schon dann Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, wenn sie nur ei-


nem eng begrenzten Personenkreis bekannt sind und nach dem bekundeten 


Willen des „Betriebsinhabers“ geheim gehalten werden sollen. Weitere Voraus-


setzung ist, dass der „Betriebsinhaber“ an deren Geheimhaltung ein berechtig-


tes wirtschaftliches Interesse hat (vgl. etwa BAG 10. März 2009 - 1 ABR 


87/07 - Rn. 25, BAGE 129, 364; 13. Februar 2007 - 1 ABR 14/06 - Rn. 32 mwN, 


BAGE 121, 139), etwa weil die Aufdeckung der Tatsache dazu geeignet wäre, 


ihm Schaden zuzufügen (vgl. etwa BGH 4. September 2013 - 5 StR 152/13 -  


Rn. 21). Zwar muss zur Darlegung eines berechtigten Interesses an der Ge-


heimhaltung das Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis selbst nicht offenbart wer-


den. Es muss aber zum einen so deutlich beschrieben werden, dass zu erse-


hen ist, was geschützt werden soll (vgl. BAG 25. April 1989 - 3 AZR 35/88 - zu 


I 1 der Gründe); zum anderen muss dargetan werden, aus welchem Grund ein 


Interesse an der Geheimhaltung besteht. 


(b) An beidem fehlt es. Die Beklagte hat nicht vorgetragen, im Hinblick auf 


welches Zahlenwerk aus ihren Jahresabschlüssen aus ihrer Sicht ein berechtig-


tes Geheimhaltungsinteresse besteht. 
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Zwar können nach der Rechtsprechung bei erwerbswirtschaftlich täti-


gen Unternehmen Umsätze, Ertragslagen, Geschäftsbücher, Kundenlisten, Be-


zugsquellen, Konditionen, Marktstrategien, Unterlagen zur Kreditwürdigkeit, 


Kalkulationsunterlagen, Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen und damit 


auch Jahresabschlüsse eines Unternehmens Betriebs- bzw. Geschäftsgeheim-


nisse enthalten (vgl. BVerfG 14. März 2006 - 1 BvR 2087/03, 1 BvR 2111/03 -  


Rn. 87, BVerfGE 115, 205; BAG 23. April 1985 - 3 AZR 548/82 - zu I 2 der 


Gründe, BAGE 48, 284; BGH 21. Januar 2014 - EnVR 12/12 - Rn. 76). Bei der 


Beklagten handelt es sich allerdings nicht um ein solches Unternehmen. Die 


Beklagte ist vielmehr eine gemeinnützige steuerbefreite Stiftung, die nicht er-


werbswirtschaftlich tätig ist und sich nicht am Markt im Wettbewerb mit anderen 


Unternehmen behaupten muss. Sie hätte also darlegen müssen, an welchen 


Geschäftszahlen sie aus welchem Grund ein berechtigtes Geheimhaltungsinte-


resse hat. Hieran fehlt es. Soweit die Beklagte sich allgemein auf das „Stif-


tungsgeheimnis“ berufen hat, reicht dies zur Darlegung eines berechtigten Inte-


resses an der Nichtpreisgabe ihrer Geschäftszahlen nicht aus. Zwar kann bei-


spielsweise die Weitergabe von Daten über Zustifter, die ungenannt bleiben 


wollen, einer Stiftung Schaden zufügen, wenn dadurch Personen von einer Zu-


stiftung abgehalten werden. Ebenso kann bei Stiftungen auf dem Gebiet der 


Wissenschaftsförderung die Weitergabe von vertraulichen Informationen über 


Forschungsvorhaben, die einen Antrag auf Förderung gestellt haben, zu einem 


„Ideenklau“ und in der Folge zu einer erheblichen Schädigung der Stiftung füh-


ren (vgl. Seifert ZStV 2014, 41, 42). Inwieweit durch die Preisgabe welcher Ge-


schäftszahlen das „Stiftungsgeheimnis“ überhaupt berührt wird, hat die Beklag-


te indes nicht dargetan. 


(2) Die Rüge der Beklagten, das Landesarbeitsgericht hätte sie vor seiner 


Entscheidung darauf hinweisen müssen, dass sie trotz fehlender Offenlegungs-


pflicht ihre Jahresabschlüsse darstellen müsse, ohne ein berechtigtes Interesse 


an der Wahrung des „Stiftungsgeheimnisses“ zu haben, greift ebenfalls nicht 


durch. Die Rüge ist unzulässig. 
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(a) Dies folgt bereits daraus, dass die Beklagte mit dieser Rüge nach § 72 


Abs. 5 ArbGG iVm. §§ 556, 534, 295 ZPO ausgeschlossen ist. Danach kann die 


Verletzung einer das Verfahren in der Berufungsinstanz betreffenden Vorschrift 


in der Revisionsinstanz nicht mehr gerügt werden, wenn die Partei das Rüge-


recht bereits in der Berufungsinstanz nach der Vorschrift des § 295 ZPO verlo-


ren hat. Dies ist hier der Fall. Nach § 295 ZPO kann die Verletzung einer das 


Verfahren betreffenden Vorschrift auch dann nicht mehr gerügt werden, wenn 


die Partei bei der nächsten mündlichen Verhandlung, die aufgrund des betref-


fenden Verfahrens stattgefunden hat, den Mangel nicht gerügt hat, obgleich sie 


erschienen und ihr der Mangel bekannt war oder bekannt sein musste. Aus-


weislich des Protokolls über die mündliche Verhandlung vor dem Landesar-


beitsgericht hat die Beklagte zur Sache verhandelt, ohne zuvor einen fehlenden 


Hinweis durch das Landesarbeitsgericht gerügt zu haben. 


(b) Die Beklagte hat zudem innerhalb der Revisionsbegründungsfrist nicht 


dargetan, was sie auf einen entsprechenden Hinweis des Landesarbeitsgerichts 


vorgetragen hätte und damit die Kausalität zwischen der von ihr behaupteten 


Gehörsverletzung und dem Berufungsurteil nicht dargelegt (vgl. etwa BAG 


23. März 2011 - 4 AZR 268/09 - Rn. 70 und 71). Sie hat lediglich geltend ge-


macht, sie hätte auf einen entsprechenden Hinweis des Landesarbeitsgerichts 


entscheiden können, ob sie ihr Stiftungsvermögen, ihre Erträge und ihre Auf-


wendungen ohne Geheimnisschutz darlegen könne, dürfe oder wolle. Dies 


reicht zur Darlegung der Kausalität indes nicht aus. 


4. Entgegen den Berechnungen des Klägers und der Annahme des Lan-


desarbeitsgerichts beläuft sich der Anpassungsbedarf des Klägers zum Anpas-


sungsstichtag 1. Januar 2009 nicht auf 16,47 %. Vielmehr beträgt der in der Zeit 


vom Rentenbeginn des Klägers am 1. September 1999 bis zum Anpassungs-


stichtag 1. Januar 2009 eingetretene Kaufkraftverlust - nach der Rückrech-


nungsmethode ermittelt - 16,15 %. Danach kann der Kläger nur verlangen, dass 


seine monatliche Ausgangsrente iHv. 796,78 Euro brutto ab dem 1. Januar 


2009 um monatlich 128,68 Euro brutto auf monatlich 925,46 Euro brutto ange-


hoben wird. 
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a) Nach § 16 Abs. 1 BetrAVG hat der Arbeitgeber bei der Anpassungsprü-


fung neben seiner eigenen wirtschaftlichen Lage insbesondere die Belange des 


Versorgungsempfängers zu berücksichtigen. Diese bestehen grundsätzlich im 


Ausgleich des Kaufkraftverlusts seit Rentenbeginn, also in der Wiederherstel-


lung des ursprünglich vorausgesetzten Verhältnisses von Leistung und Gegen-


leistung. Dementsprechend ist nach ständiger Rechtsprechung des Senats der 


volle Anpassungsbedarf zu ermitteln, der in der seit Rentenbeginn eingetrete-


nen Teuerung besteht (vgl. etwa BAG 31. Juli 2007 - 3 AZR 810/05 - Rn. 13, 


BAGE 123, 319). 


Für die Ermittlung des Kaufkraftverlusts ist nach § 16 Abs. 2 Nr. 1  


BetrAVG auf den Verbraucherpreisindex für Deutschland abzustellen. Danach 


kommt es auf den zum Anpassungsstichtag vom Statistischen Bundesamt ver-


öffentlichten Verbraucherpreisindex an. Allerdings ist nach § 30c Abs. 4  


BetrAVG für Prüfungszeiträume vor dem 1. Januar 2003 der Preisindex für die 


Lebenshaltung von Vier-Personen-Haushalten von Arbeitern und Angestellten 


mit mittlerem Einkommen (Basis 1995) maßgebend. Dies gilt auch dann, wenn 


der aktuelle Anpassungsstichtag nach dem 31. Dezember 2002 liegt. Auch in 


diesem Fall ist der volle Anpassungsbedarf vom Rentenbeginn bis zum Anpas-


sungsstichtag zu ermitteln. Hierfür bietet sich die sogenannte Rückrechnungs-


methode an. Danach wird die Teuerungsrate zwar aus den seit 2003 maßgebli-


chen Indizes berechnet; für Zeiträume, die vor dem 1. Januar 2003 liegen, wird 


der Verbraucherpreisindex für Deutschland jedoch in dem Verhältnis umge-


rechnet, in dem sich dieser Index und der Preisindex für die Lebenshaltung von 


Vier-Personen-Haushalten von Arbeitern und Angestellten mit mittlerem Ein-


kommen (Basis 1995) im Dezember 2002 gegenüberstanden. In einem ersten 


Rechenschritt wird demnach der Verbraucherpreisindex für Deutschland zum 


Stand Dezember 2002 ins Verhältnis gesetzt zum Preisindex für die Lebenshal-


tung von Vier-Personen-Haushalten von Arbeitern und Angestellten mit mittle-


rem Einkommen (Basis 1995, ebenfalls Stand Dezember 2002). In einem zwei-


ten Rechenschritt ist der Preisindex für die Lebenshaltung von Vier-Personen-


Haushalten von Arbeitern und Angestellten mit mittlerem Einkommen (Basis 


1995) für den Monat vor Rentenbeginn zu ermitteln und mit dem im ersten Re-
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chenschritt errechneten Faktor zu multiplizieren. Der sich danach ergebende 


Wert ist sodann in einem dritten Rechenschritt ins Verhältnis zu setzen zum 


Verbraucherpreisindex für Deutschland für den Monat vor dem Anpassungs-


stichtag (vgl. BAG 11. Oktober 2011 - 3 AZR 527/09 - Rn. 25, BAGE 139, 252). 


b) Danach beläuft sich der Anpassungsbedarf des Klägers vom Renten-


beginn bis zum Anpassungsstichtag 1. Januar 2009 auf 16,15 %. 


Zum Anpassungsstichtag 1. Januar 2009 kommt es auf den Verbrau-


cherpreisindex für Deutschland (Basis 2005) an. Der Verbraucherpreisindex für 


Deutschland (Basis 2005) betrug im Dezember 2002 96,4. Der Preisindex für 


die Lebenshaltung von Vier-Personen-Haushalten von Arbeitern und Angestell-


ten mit mittlerem Einkommen (Basis 1995) belief sich im Dezember 2002 auf 


110,4. Damit steht der Preisindex für die Lebenshaltung von Vier-Personen-


Haushalten von Arbeitern und Angestellten mit mittlerem Einkommen (Basis 


1995) zu dem Verbraucherpreisindex für Deutschland (Basis 2005) in einem 


Verhältnis von 1 : 0,87319. Zur Umrechnung auf den nunmehr zugrunde zu le-


genden Verbraucherpreisindex für Deutschland ist sodann der für August 1999 


gültige Preisindex für die Lebenshaltung von Vier-Personen-Haushalten von 


Arbeitern und Angestellten mit mittlerem Einkommen (Basis 1995) von 105,3 


mit dem Faktor 0,87319 zu multiplizieren, was einen Wert von 91,95 ergibt. 


Dieser Wert ist ins Verhältnis zu setzen zu dem für Dezember 2008 gültigen 


Verbraucherpreisindex für Deutschland (Basis 2005) von 106,8. Hieraus er-


rechnet sich zum Anpassungsstichtag 1. Januar 2009 eine Steigerung von 


16,15 % ([106,8 : 91,95 - 1] x 100). 


c) Da die Ausgangsrente des Klägers monatlich 796,78 Euro brutto be-


trug, errechnet sich bei einem Anpassungsbedarf von 16,15 % eine monatliche 


Betriebsrente iHv. 925,46 Euro brutto. 


5. Da der Kläger am 1. Januar 2009 von der PKDW eine monatliche Pen-


sionskassenrente iHv. 763,88 Euro brutto erhielt und die Beklagte aufgrund des 


Urteils des Hessischen Landesarbeitsgerichts vom 3. März 2010 (- 8 Sa 


53/09 -) verpflichtet ist, an den Kläger monatlich weitere 122,06 Euro brutto zu 
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zahlen, beläuft sich sein aus der Anpassungsverpflichtung der Beklagten resul-


tierender Zahlungsanspruch für die Zeit ab dem 1. Januar 2009 auf monatlich 


39,52 Euro brutto (= 925,46 Euro abzüglich 885,94 Euro [ = 763,88 Euro + 


122,06 Euro]). Der Kläger kann deshalb von der Beklagten verlangen, dass die-


se an ihn rückständige Betriebsrente für die Zeit vom 1. Januar 2009 bis zum 


31. März 2011 iHv. insgesamt 1.067,04 Euro brutto zahlt. Ab dem 1. April 2011 


stehen dem Kläger über den vom Hessischen Landesarbeitsgericht mit Urteil 


vom 3. März 2010 (- 8 Sa 53/09 -) ausgeurteilten Betrag iHv. monatlich 


122,06 Euro brutto hinaus weitere 39,52 Euro brutto monatlich zu. 


6. Der Zinsanspruch folgt hinsichtlich der mit dem Antrag zu 1. geltend 


gemachten Rückstände aus § 286 Abs. 1, § 288 BGB, wobei der Kläger Zinsen 


auf rückständige Anpassungsforderungen erst ab Rechtskraft des Urteils, mithin 


ab dem 1. Oktober 2014 verlangen kann (vgl. hierzu BAG 10. Dezember 2013  


- 3 AZR 595/12 - Rn. 7 ff.; 28. Juni 2011 - 3 AZR 859/09 - Rn. 31, BAGE 138, 


213). Hinsichtlich der mit dem Antrag zu 2. geltend gemachten Anpassungsfor-


derung stehen dem Kläger Zinsen gemäß § 286 Abs. 1, § 288 BGB nur auf die 


bereits fällig gewordenen monatlichen Leistungen ab Rechtskraft der Entschei-


dung zu. Hinsichtlich der künftig fällig werdenden Anpassungsforderungen kann 


der Kläger hingegen keine Verzugszinsen geltend machen (vgl. hierzu Ausfüh-


rungen unter Rn. 51). 


IV. Nach alledem kann der Kläger von der Beklagten verlangen, dass diese 


an ihn rückständige Betriebsrente für die Zeit vom 1. Januar 2009 bis zum 


31. März 2011 iHv. insgesamt 1.362,75 Euro brutto und für die Zeit ab 1. April 


2011 über den vom Hessischen Landesarbeitsgericht mit Urteil vom 3. März 


2010 (- 8 Sa 53/09 -) zuerkannten Betrag iHv. monatlich 122,06 Euro brutto 


hinaus monatlich weitere 59,03 Euro brutto zahlt. 


 


 


 


 


106  


107  







 - 49 - 3 AZR 613/12 
 


  
 


B. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1, § 92 Abs. 2 ZPO. 


 Schlewing  Spinner  Ahrendt  


  Heuser  Möller   
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